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schen Systems, wonach 
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Absch reck ungs-Theori e ei ne 
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Er sieht andere M öglichkei
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ter Weltkri eg, aber mit Atom
waffen drübe r". 
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Felskavernen gebaut. 
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D as heutige Titelbild zeigt die frie
densmäßige Verwendung eines typi
schen finnischen Großschutzraumes 
in Felskavernen. Weitere solcher 
Großschutzräume finden Sie auf Sei
te 45. 
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Editorial 
.Die größte Unwägbarkeit sämtlicher Katastrophenschutz
Planungen ist das menschliche Verhalten in Extremsituationen« -
das schreibt unser Autor Ralph Esser heute in seinem Beitrag ab 
Seite 14. 
Die totale Unwägbarkeit des Menschen in der Extremsituation 
veranlaßt uns in der Redaktion dieser Zeitschrift zu folgenden 
Überlegungen: 
- Der Mensch kann sich in Katastrophensituationen eher und 
besser zurechtfmden, wenn er auf Extremfälle geschult, vorbereitet 
wurde. Zuerst einmal muß das ,.Überleben« so geübt werden, daß 
der Mensch nicht die Nerven verliert, sondern klar und beherrscht 
bleibt. (Ob das gelingt, stellt Ralph Esser in Frage.) 
- Der Mensch ist nur dann überlebensfähig, wenn eine Gemein
schaft von Mitmenschen ihn trägt. Die entsetzlichen GroßkatastrO
phen des Jahres 1985 haben dies vieltausendfacb erwiesen. 
Allein ist der Mensch, auch der geübte Katastrophenschutz-Helfer, 
verloren. Da hilft modernstes und bestens erprobtes Gerät nicht, 
denn allein kann er es nicht bedienen. Er könnte, wäre er verschüt
tet, nicht sich selbst aus dem Schutt retten. Er könnte, wäre er 
verletzt, nicht sich selbst operieren. Nichts kann der Mensch in der 
Katastrophe allein, ohne Mitmenschen. ohne die Gemeinschaft, 
ohne die zum Helfen in der Not bereite Gemeinschaft. 
Damit haben wir das Schlüsselwort gegeben: Gemeinschaft. Ohne 
die zur Hilfe bereite Gemeinschah der Menschen in der Katastro
phe wird das Überleben zweifelhaft. Der Mensch braucht gerade in 
der Notsituation den anderen, die anderen Menschen. Nur die 
Gemeinschaft hilft, in der Katastrophe zu überleben. Nochmals: 
Die Großkatastrophen des Jahres 1985 haben es ausdrücklich und 
augenfällig erwiesen. 
Wenn zu der Hilfsgemeinschaft noch dazukommt, daß in dieser 
Gemeinschaft ausgebildete Helfer sind, die Kopf und Nerven in 
der Enremsituation zu bewahren gelernt haben, kann eine berech
tigte Hoffnung auf Überleben begründet werden. 
Die Gemeinschaft der Menschen ist der wichtigste Überlebens
garant in der Notsituation. 
Die staatlichen Stellen des Katastrophenschutzes sollten sich in 
ihren Planungen und Überlegungen dieser wichtigen . Rettungs
möglichkeit« bewußt sein und entsprechend handeln, sie müßten 
die Bevölkerung aufklären und schulen. 
Die Großkatastrophe von Kolumbien - Ausbruch eines Vulkans 
mit anschließenden Überschwemmungen - bat mehr als 35000 
Tote und Hunderttausend Obdachlose und Verletzte gefordert, 
Menschen, die in keinerlei Hinsicht auf eine Katastrophe vorberei
tet waren. 
Oder denken wir an die Schneekatastrophe vor wenigen Wochen, 
nämlich Anfang Februar 1986, in Südeuropa, in den warmen 
Urlaubuegionen Spanien und Portugal. Menschen des 20., aufge
klärten Jahrhunderts, den Naturgewalten ausgeliefert, auf Extrem
situationen nicht eingestellt, nicht geschult, noch nicht einmal 
gedanklich-theoretisch. erfroren, erstickt, verhungert. 
Wir soUten es bedenken. 

EvaOsang 
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Chellliische WaHen 
lin der Dliskusslion 

Die Folgen 

I nder Bevölkerung lebt die Furcht, 
daß sich ein ähnliches Unglück wie

derholen könnte. Denn läßt sich die in 
die Tausende gehende Zahl der Toten 
noch verhältnismäßig genau feststellen, 
verbleibt bei den Verletzten eine Dun
kelziffer. Sie ist um so bedenklicher, als 
die Nachwirkungen einer Gasvergiftung 
nie verfolgt, jedenfalls nicht registriert 
werden. Die gesundheitlichen Schäden 
sind nicht nur schmerzhaft, sondern oft 
auch irreparabel und müssen ein Leben 
lang getragen werden. 

Solche Folgen treten für die Zivilbevöl
kerung erheblich verstärkt in einem 
Krieg auf. Sie muß daher mit besonde
rem Nachdruck auf ein generelles und 
weltweites Verbot chemischer Waffen 
drängen. Gibt es gegen ihre Wirkungen 
für den Soldaten ein gewisses Maß an 
Sicherheitsvorkehrungen, ist ihnen der 
Zivilist nahezu schutzlos ausgeliefert. 
Wir haben daher alle Veranlassung, in 
Zusammenhang mit dem Zivilschutz 
den Verbotsbestrebungen im Rahmen 
der Abrüstungskonferenzen Beachtung 
zu schenken. 

Hemmnisse für ein 
GIftgasverbot 

Wesentliche Schwierigkeiten, ein Ver
bot chemischer Waffen zu erreichen, er
geben sich aus dem Umstand, daß ihre 
Grundsubstanzen nicht aus der militäri
schen, sondern aus der zivilen For
schung kommen und in zivilen Objek
ten Anwendung finden . Das Verbot 
einer Herstellung chemischer Stoffe, die 
zugleich militärisch genutzt werden 
können, trifft daher zugleich auch die 
zivile Industrie und manche Wirt
schaftszweige. 

Gerhard Baumann 

W as giftige Gase auszurichten vennögen. hat unsere Zeitschrift 
ZIVIL VERTEIDIGUNG in Ana/vsen dir Katastrophen von Bhopal 
und Mexico-City dargelegt. Daß die Zivilbevölkerung sie wahmimmt. 
zeigt die Reaktion der Bevölkerung 'ClOn Kempten, die dem Verursacher 
von Bhopal die Errichtung eines Zweigwerkes verweigert. 

Das dürfte der Grund sein, weshalb die 
Folgerungen aus dem Ersten Weltkrieg 
bis 1925 auf sich warten ließen. Am 
17.Juni 1925 verbot die Abrüstungs
konferenz in einem Genfer Protokoll 
die Verwendung von erstickenden, gifti
gen oder ähnlichen Gasen, doch liegt 
darüber bisher kein rechtsverbindlicher 
Vertrag vor. Untersagt wurde auch nur 
ihr Einsatz, nicht aber Forschung und 
Produktion. Folgen wir den Erklärun
gen aus der jetzigen Nachkriegszeit 
nicht nur der beiden Supermächte, die 
in den Abrüstungsverhandlungen abso
lut dominieren, sondern auch der ande
rer Staaten und Staatengruppen, ein Ab
kommen über ein weltweites Verbot der 
Entwicklung, Herstellung, Lagerung 
und Anwendung chemischer Waffen 
(C-Waffen) einschließlich der Vernich
tung der vorhandenen Bestände und der 
Produktionsmittel zu erreichen, dann 
müßte dem eigentlich nichts entgegen
stehen. 

Es sind aber nicht allein die vorgenann
ten Hemmnisse, die einem Abkommen 
entgegenwirken. Einflußreicher ist das 
gegenseitige Mißtrauen, bedingt durch 
den Schleier des Geheimnisses, der über 
die tatsächlichen Bestände gebreitet 
wird. Wir kennen die Mannschaftsstär
ken der Streitkräfte mitsamt der Zahl 
und der Systeme ihrer Bewaffnung, sind 
für das chemische Arsenal aber auf Indi
zien angewiesen. Verhandlungen über 
dessen Verbot können jedoch nur zum 

Erfolg führen, wenn der Vorrat bekannt 
ist und seine Vernichtung bzw. die 
Fortsetzung der Produktion kontrolliert 
werden können. Gegen beide Forderun
gen wehrt sich die Sowjetunion. 

Das Wissen um die 
Wirkung 

Seit 17 Jahren befaßt sich die Genfer 
Abrüstungskonferenz, zu der 40 Staaten 
gehören, mit einem Verbot der C -Waf
fen, ohne von der Stelle zu kommen. Im 
Gegenteil, die Zahl derer, die sie her
stellen können, ist in den letzten 22 J ah
ren sogar von 6 auf etwa 15 angestiegen. 
Der amerikanische Chefdelegierte Lo
witz wies darauf hin, daß besonders die 
Staaten der Dritten Welt bevorzugt auf 
chemische Kampfmittel zurückgreifen, 
weil sie verhältnismäßig leicht zu erwer
ben sind und einem Land eine besonde
re Stärke gegenüber den Nichtbesitzern 
verleihen. UNO-Experten haben nach
gewiesen, daß diese Mittel im iranisch
irakisehen Krieg auch eingesetzt wur
den, ebenso liegen Belege für ihren Ein
satz in Afghanistan, Kampuchea und 
Angola vor. 

Das macht ein Verbot noch dringlicher, 
denn die C -Waffen zählen zu den hin
terhältigsten, grausamsten und gefähr
lichsten Systemen in einem Krieg ; 

• Hinterhältig sind sie, weil ihr Einsatz 
(auch auf dem Schlachtfeld) nicht nur 
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Chemische Waffen 

die Soldaten, sondern auch die Zivilbe
völkerung - und dies überwiegend - in 
Mitleidenschaft zieht; sie wird auch be
troffen durch die Aktivitäten von Sabo
tagetrupps hinter der Front mit der Ver
giftung von Lebensmitteln, Brunnen 
usw. 

• Grausam sind sie, weil sie lange an
dauernde Qualen bewirken, denen die 
betroffenen Menschen mit Siechtum, 
unheilbaren Erkrankungen der Organe 
und dem langsamen Tod ausgesetzt 
sind; gegen viele dieser Gifte gibt es 
keine Heilmittel. 

• Gefährlich sind sie, weil bestimmte 
Giftgasarten die Soldten innerhalb we
niger Minuten »neutralisieren«, ohne sie 
zu töten, einen Platz über Wochen hin
aus unbenutzbar machen und chemische 
Kampfstoffe auf weitreichenden Träger
mitteln Flugplätze, Raketenstützpunk
te, Fernmeldezentralen, Verkehrskno
tenpunkte usw. ausschalten können. 
Hinzu kommt als zusätzlicher und 
kaum kontrollierbarer Unsicherheits
faktor, daß sich bestimmte Artilleriege
schosse und Raketen auf chemische 
Sprengköpfe umrüsten lassen. 

Der amerikanische Arzt Amos Towsend 
warnte davor, den Blick ausschließlich 
auf die Nuklearwaffen zu richten und 
immer davon zu sprechen, welche Seite 
über mehr Megatonnen verfügt. Mit ih
ren chemischen Kampfstoffen, die noch 
immer als konventionell eingestuft wür
den, könne die Sowjetunion einen Krieg 
gewinnen, ohne Kernwaffen einzu
setzen. 

Die Wirkungskriterien 

Legen wir ein grobes Raster an, dann 
lassen sich die Kampfstoffe ihrer Wir
kung nach in drei große Gruppen eintei
len: tödlich wirkende, verletzend wir
kende und nicht-schädigende Stoffe. 

A. Nervenkampfstoffe 
Zu den tödlich wirkenden Gasen zählen 
die Nervenkampfstoffe Tabun, Sarin 
und Soman. Auch sie gehen nicht auf 
militärische, sondern auf zivile For
schung zurück: sie wurden 1936 in 
Deutschland bei der Entwicklung neuer 
Insektiziden entdeckt. Als Kampfstoffe 
werden sie als Aerosol oder als Spray 
eingesetzt und dringen in den Körper 
auf dem Weg über die Atmungsorgane, 
den Verdauungs trakt und durch die 
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Haut ein. Ihre verheerende Wirkung 
liegt darin, daß sie zehn- bis hundertmal 
giftiger sind als alle anderen Kampfstof
fe. Die Inkubationszeit dauert von einer 
Minute bis zu mehreren Stunden; je 
nach Konzentration ergeben sich als 
Folgen Pupillenverengung, Atemnot, 
Schweißausbrüche, Erbrechen, Durch
fall, Kreislaufversagen und Tod. 

Deutschland hat sie im letzten Krieg 
produzier.t, aber nicht eingesetzt, da die 
Wissenschaftler Hitler davon überzeu
gen konnten, daß auch die Gegner 
Deutschlands über diese Kampfmittel 
verfügten. Ob das den Tatsachen ent
spricht, ob sie überhaupt den Herstel
lungsprozeß kannten, ist nicht bekannt. 
Aber nach dem Sieg fiden ihnen die 
einschlägigen deutschen Informationen 
in die Hände, mit der Folge, daß die 
USA, die Sowjetunion und Frankreich 
die Produktion begannen. 

Wir sollten diesen Gasen besondere 
Aufmerksamkeit schenken, und nicht 
nur den Atomwaffen. Deren Gegner ar
gumentieren, daß es gegen atomare Ver
strahlung keinen Schutz gebe. Aber 
auch gegenüber diesen C-Waffen bleibt 
der Soldat, erst recht die Zivilbevölke
rung, weitgehend ungeschützt, weil ihre 
Gifte nicht nur über die Atemwege, 
sondern auch durch die Haut in den 
Körper eindringen. Das heißt, für die 
Abwehr reicht die Gasmaske nicht aus, 
erforderlich ist ein Ganzkörperschutz, 
der kaum zu erstellen ist. Wenn schon 
Proteste, sollten die Nervenkampfstoffe 
mit gleichem Nachdruck einbezogen 
werden. 

B. Verletzende 
Kampfstoffe 
Bei dieser Gruppe handelt es sich um 
ölige, ätzende Stoffe, die vor allem die 
Haut schädigen. Zu den wichtigsten 
zählen die Loste, und zwar der Schwe
fellost und der Stickstofflost, sogenann
te seßhafte Kampfstoffe, die wenig 
flüchtig sind und sich - eben darin liegt 
die Gefahr für die Zivilbevölkerung -
unter Umständen wochenlang im Ge
lände halten können. Im Ersten Welt
krieg wurden sie als Gelbkreuz bekannt, 
doch haben neueste Erkenntnisse be
wiesen, daß die damaligen Erfahrungen 
heute nicht mehr zutreffen. Sie wurden 
lediglich als kampfunfähig machende 
Gifte eingestuft, da damals die Sterb
lichkeit verhältnismäßig gering war. Im 
chinesisch-japanischen Krieg gab es 

durch Loste bei den chinesischen Solda
ten, die ohne Schutzmaske mit ihnen in 
Berührung gekommen waren, rund 
60 Prozent Ausfälle. 

Die Untersuchungen haben es als nur 
bedingt richtig belegt, daß die Loste 
ausschließlich als hautschädigend zu 
gelten haben. Die Amerikaner stellten 
aus Unterlagen aus dem Ersten Welt
krieg eine Statistik auf, wonach von 
7000 Lost-Vergifteten etwa 86 Prozent 
auch Schäden an den Augen und 75 Pro
zent Schäden an den Atemwegen davon
trugen. Die Augenschäden können so
gar zur Erblindung führen; als weitere 
Spätfolgen wurden u. a. Depressionen 
festgestellt. Je nach der Giftkonzentra
tion und der Art der Aufnahme verlau
fen die Erkrankungen unterschiedlich: 

• Die Einwirkung auf die Haut führt 
zu Rötung und Juckreiz, dann zu Bla
senbildung und anschließend zu lang
sam heilenden Wunden. 
• Bei Aufnahme durch die Atemwege 
stehen im Vordergrund Trockenheit im 
Hals, Hustenreiz, Heiserkeit, schleimi
ger Auswurf und oft blutverschmierte 
Ausscheidung aus der Nase. 

• Werden Lostgifte über flüssige oder 
feste Nahrung aufgenommen, ergeben 
sich innerhalb von 20 bis 40 Minuten 
Magenschmerzen, Übelkeit, Speichel
fluß, Erbrechen sowie entzündliche 
Prozesse in Mund und Rachen. 

Wer 50 mg Lost auf gleichem Wege ein
nimmt, stirbt innerhalb von 48 Stunden; 
aber auch geringere Dosen können zum 
Tod führen, er tritt dann nach mehreren 
Tagen ein. Dieser Punkt ist für die Zivil
bevölkerung bedeutsam, die nach Ein
satz von Lost in einem Krieg nicht wis
sen kann, wie lange er sich im Gelände 
hält und ob er nach einer Ernte nicht 
über die Nahrungsaufnahme in den 
menschlichen Körper gerät (auch dies 
ein Beispiel für die Hinterhältigkeit 
eines Krieges mit C-Waffen). Die Be
deutung von Lost als Kampfmittel ist 
allerdings zurückgegangen, seit die Ner
vengase entwickelt wurden. 

c. Nicht-schädigende 
Stoffe 
Sie fallen nicht einmal unter das Anwen
dungsverbot von 1925, werden in den 
Abrüstungsverhandlungen auch nicht 
erwähnt. Es handelt sich um sogenannte 
Psychokampfstoffe, die erst in den letz
ten zwei Jahrzehnten entwickelt wur-



den. Ihr Einsatz erfolgt als Aerosol, 
d. h. die feinste Verteilung fester Stoffe 
in Gas oder flüssiger Stoffe in Gas (Ne
bel), der die Teilchen längere Zeit in der 
Schwebe hält. Dazu gehören Substan
zen, die ähnlich wirken wie LSD oder 
Haschisch; sie machen vorübergehend 
handlungs- und kampfunfähig, ohne 
nachhaltig zu schädigen oder gar zu tö
ten. Die durch Inhalation aufgenomme
nen Stoffe besitzen eme zentrale 
Hemmwirkung oder sie stimulieren das 
Zentralnervensystem. 

Bei geringeren Dosen entstehen Schläf
rigkeit und herabgesetzte Wachsamkeit 
mit der Folge, daß Aufträge nicht ausge
führt und Befehle nicht aufgenommen 
werden. Höhere Dosen bewirken eme 
mehrphasige Vergiftung: 

• Nach einer Inkubationszeit von 30 
bis 40 Minuten folgt eine Anfangsphase 
mit vegetativen Störungen, die mehrere 
Stunden anhalten kann . 

• Zwischen der vierten und zwölften 
Stunde kommt es durch die sich entwik
keInden psychischen Störungen zu einer 
starken Trübung des Bewußtseins, die 
Betroffenen verlieren jeden Kontakt zur 
Umwelt; sie können sich nicht be
wegen. 

• Nach der zwölften Stunde geht die
ser Dämmerzustand in eine Phase er
höhter Aktivität mit Verwirrung über, 
die durch Halluzinationen, Euphorie, 
Sprachstörungen und Unberechenbar
keit gekennzeichnet ist. 

• Das normale Verhalten tritt im allge
meinen zwischen der 48. und 96. Stunde 
wieder ein; wenn dann auch mit einer 
vollen Gesundung gerechnet werden 
kann, fällt der Soldat bis dahin nicht nur 
aus, er kann zusätzliche Verwirrung in 
seiner Umgebung anrichten. 

D~ Binäre Waffen 
Kein Instrument aus dem Arsenal che
mischer Waffen läßt sich so leicht ver
schleiern wie die binäre Munition. Sie 
enthält keine neuen, bisher unbekann
ten Substanzen; der Ausdruck kenn
zeichnet lediglich eine Technik, durch 
die eine neue Munitionsart entsteht. 
Zwei relativ gering giftige chemische 
Verbind ungen werden getrennt gelagert 
und getrennt in die Träger gefüllt. Erst 
nach dem Abschuß der Granate bzw. 
der Rakete vermischen sich die beiden 
Komponenten auf dem Weg ins Ziel 

durch Zusammenführung und erzeugen 
so einen hochgiftigen Kampfstoff. Bei 
den Granaten vermischen sich die Sub
stanzen durch den Drall, bei den Rake
ten durch ein Propeller-Aggregat. 

Die Produktion sowie die Absicht eines 
Einsatzes lassen sich leicht verschleiern, 
weil beide Bestandteile, die für sich al
lein nicht lebensgefährlich sind, auch in 
der zivilen Chemie-Industrie verwendet 
werden. Damit verwischt sich die Gren
ze zwischen ziviler und militärischer 
Nutzung, so daß auch die Verifizierbar
keit - für jedes Rüstungskontrollab
kommen unverzichtbar - nur schwer zu 
erreichen ist. 

Fazit 

Ausnahmslos alle chemischen Waffen 
lassen sich nicht auf das Schlachtfeld 
begrenzen, sie ziehen immer die Zivil
bevölkerung in Mitleidenschaft. Die 
Menschen werden nicht nur einem qual
vollen Tod ausgesetzt, auch ihr Lebens
raum wird durch die Zerstörung des 
ökologischen Umfeldes vernichtet. C
Waffen können Katastrophen auslösen, 
die denen eines Einsatzes nuklearer Mit
tel nicht nachstehen. 

Zögerlicher Einstieg 
Wir haben bereits das Protokoll von 
1925 erwähnt, das auf einen amerikani
schen Vorschlag von 1922 zurückging 
und noch heute in Kraft ist. Es verbietet 
den Kriegseinsatz »von Erstickungs-, 
Gift- und anderen Gasen sowie aller 
ähnlichen Materialien, Flüssigkeiten 
oder Vorrichtungen«. Alle Kriegführen
den hatten sich dieser Mittel bedient, sie 
forderten eine Million Tote. Laut 
Präambel erfolgte die Erklärung »in der 
Absicht, eine allgemeine Anerkennung 
dieses Verbots .. . als eines Bestandteils 
des internationalen Rechts zu errei
chen«. 

Es folgten weder Bemühungen in dieser 
Richtung noch die Ausfüllung der gra
vierenden Lücken. Das Verbot betraf 
nur die Anwendung von C-Waffen, 
nicht aber ihre Entwicklung, Produk
tion und Lagerung; überdies fehlten die 
Bestimmungen für eine Verifizierung al
ler Fragen, die sich mit der Einhaltung 
der Konvention beschäftigen. Im Zwei
ten Weltkrieg wurden keine chemischen 
Waffen eingesetzt, wohl aber durch die 
Amerikaner und die Sowjetrussen nach 
1945. Dennoch ergab sich erst 1969 ein 
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durch Zusammenführung und erzeugen 
so einen hochgiftigen Kampfstoff. Bei 
den Granaten vermischen sich die Sub
stanzen durch den Drall, bei den Rake
ten durch ein Propeller-Aggregat. 

Bemerkenswert ist zweierlei: Zum einen 
enthält das Dokument von 1925 bereits 
einen Passus, der »bakteriologische Me
thoden der Kriegführung« verbietet. 
Zum andern betont der britische Vor
schlag, man solle sich zuerst über eine 
Ächtung von B-Waffen einigen und erst 
dann das schwierige Problem eines um
fassenden C-Waffen verbots in Angriff 
nehmen. In der Tat war das Ergebnis 
der bisher einzige echte Abrüstungsver
trag (bei allen anderen Projekten geht es 
lediglich um Rüstungskontrolle und 
-begrenzung) mit dem Übereinkommen 
über das »Verbot der Entwicklung, 
Herstellung und Lagerung bakteriologi
scher (biologischer) Waffen und von 
Toxinwaffen sowie über die Vernich
tung solcher Waffen«. Es kam 1971 zu
stande und entschied über die endgülti
ge Beseitigung eines ganzen Waffensy
stems. 

Konsequenzen der UNO 

Das Dokument gab den Anstoß, nun
mehr auch über ein Verbot von C-Waf
fen zu verhandeln; mit der Einbezie
hung der Toxinwaffen war der entspre
chende Einstieg gegeben. Die Vereinten 
Nationen knüpfen ausdrücklich an diese 
Übereinkunft an, und die UN-Vollver
sammlung verabschiedete bereits am 
16. Dezember 1971 eine Resolution. In 
ihr wird die Absicht bekundet, "bald" 
auch ein Abkommen über ein »Verbot 
der Entwicklung, Produktion und La
gerung einschließlich der Vernichtung 
vorhandener Bestände von C-Waffen« 
sowie über »angemessene Maßnahmen« 
zu erreichen, die Ausrüstungen und 
Trägermittel für die Produktion oder 
Verwendung chemischer Wirkstoffe be
treffen. 
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Das in Genf tagende Abrüstungskomi
tee wurde ersucht, »mit ho her Priorität« 
entsprechende Verhandlungen zu füh
ren. Die Resolution »drängte« alle Re
gierungen, zu einem erfolgreichen Ab
schluß der Verhandlungen beizutragen 
und bis dahin auf Entwicklung, Pro
duktion und Lagerung von C-Waffen 
zu verzichten. Letzterem konnten die 
USA zustimmen, denn Präsident Nixon 
hatte bereits 1969 die Produktion sol
cher Systeme untersagt. 

Weder von einer »baldigen« Verhand
lungsaufnahme noch von der Erteilung 
einer hohen Priorität konnte die Rede 
sein: Das Genfer Abrüstungskomitee 
CCD (Committee of the Conference on 
Disarmament), dem 40 Nationen ange
hören, nahm die Verhandlungen erst 
1976 auf. Sieben Gesprächsrunden wur
den bis 1978 absolviert, ohne daß es zu 
greifbaren Ergebnissen kam. Die Dele
gationschefs der USA und der UdSSR 
gaben eine »gemeinsame« Erklärung ab, 
in der sie zwar von Fortschritten spra
chen, ansonsten aber mehr Gegensätz
lichkeiten als Übereinstimmung aus
drückten. 

Geeinigt hatten sich die bei den Super
mächte über die Reichweite eines C
Waffenverbots, doch sollten chemische 
Stoffe als Waffen nur verboten werden, 
sofern sie »nicht für industrielle oder 
Forschungszwecke oder andere nicht
feindliche zivile oder militärische Zwek
ke« dienen. Das war eine Ausnahmere
gelung, die mit dem Ziel eines Totalver
bots nicht in Einklang zu bringen war. 
Zur Lagerung gab es eine Absichtserklä
rung, keine Zusage, daß die Prozeduren 
klar definiert werden müßten. Kontroll
rnaßnahmen für eine Verifizierung soll
ten durch eine Kombination von natio
nalen und internationalen Arrangements 
installiert werden. 

Zwei kontroverse 
Vorschläge 

Wenn die beiden Mächte abschließend 
versicherten, sie wollten ihre Verhand
lungen über das »wichtige und extrem 
komplexe Problem« so bald wie mög
lich zu Ende führen, dann muß der Be
obachter konstatieren, daß selbst nach 
sieben Jahren noch kein Ende abzuse
hen ist. Was die beiden Mächte trennt, 
ist an den von ihnen eingereichten Vor
schlägen abzulesen, die seit 1984 zur 
Diskussion stehen. 
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A. Der amerikanische 
Vorschlag 
Präsident Reagan kündigte am 4. April 
1984 auf einer Pressekonferenz eine 
neue Initiative für die Genfer Verhand
lungen an, forderte aber gleichzeitig 
eine eigene chemische Vergeltungskapa
zität mit der Einschränkung, sie zu pro
duzieren, »bis ein wirksames Verbot er
reicht ist«; chemische Waffen seien 
»beispielhaft für die Macht der Ab
schreckung«. Um die Wichtigkeit des 
Prozesses zu unterstreichen, ließ er den 
Vizepräsidenten Bush einen umfassen
den Vertragsvorschlag am 18 . April 
1984 mit folgenden Kernbestimmungen 
unterbreiten: 

• vollständiges weltweites Verbot der 
Entwicklung, Herstellung und Lage
rung sowie des Kaufs und der Weiterga
be chemischer Waffen; 

• Vernichtung aller deklarierten Vorrä
te und Zerstörung der Produktionsan
lagen; 

• Örtliche Überwachung und »offene 
Einladung«, d. h . jederzeitige Inspek
tion aller C-Waffen produzierenden 
Einrichtungen einschließlich solcher, 
bei denen nur ein Verdacht besteht, 
nach Vorankündigung von 24 Stunden. 

Die britische Delegation legte ebenfalls 
entscheidendes Gewicht auf Verifizie
rungsmöglichkeiten, da ohne sie ein 
Vertrag, der vorgebe, chemische Waffen 
zu verbieten, die internationale Sicher
heit eher schwächen als stärken würde. 

B. Der sowjetische 
Vorschlag 
Der erste sowjetische Vertragsvorschlag 
wurde bereits 1972 konzipiert und ent
sprach weitgehend dem B-W affenver
trag, sollte also globale Gültigkeit ha
ben. Dem folgte jedoch am 10.Januar 
1984 im Einvernehmen mit den Staaten 
des Warschauer Paktes eine erhebliche 
Einschränkung durch ein Aide-Memoi
re, das den Botschaftern der NATO 
überreicht wurde. Ein Hinweis ist rich
tig, und er rechtfertigt die Beschäftigung 
mit dem Problem durch unsere Zeit
schrift: Im Falle eines Konfliktes mit 
Anwendung chemischer Waffen in 
Europa könnten das Verhältnis der To
ten zwischen Soldaten und Zivilisten 1 
zu 20 betragen. Aber der Vertragsent
wurf enthält Klauseln, die eine Überein
kunft verhindern müssen; er sieht vor: 

• Erklärung über das Vorhandensein 
bzw. Nichtvorhandensein von C-Waf
fen auf dem jeweiligen Territorium; 

• Nichtzulassung einer Dislozierung, 
wo es diese Waffen derzeit nicht gibt; 

• Einfrieren der Bestände, Abtransport 
oder ihre Vernichtung; 

• Verzicht auf Herstellung, Erwerb, 
Einfuhr oder Übergabe von C-Waffen; 

• falls notwendig, gegenseitig annehm
bare, angemessene Formen der Kon
trolle. 

Der Vorschlag stellt überdies frei , ob die 
Übereinkunft als Abkommen, Vertrag, 
Konvention mit verbindlicher Rechts
kraft ausgestattet oder als multilaterale 
Deklaration oder durch mehrere einsei
tige Deklarationen abgeschlossen wer
den soll. Die Sowjetunion neigte zur 
letzteren Form, da sie es erlauben wür
de, »einige komplizierte Fragen techni
schen Charakters zu umgehen«. 

Gravierende 
Gegensätze 
Während die USA ein weltweites C
Waffenverbot anstreben, will die So
wjetunion sie nur aus Europa entfernt 
wissen . Für das, was mit den Beständen 
geschehen soll, stellt sie eine Alternative 
auf: einfrieren, also beibehalten, ab
transportieren, also ebenfalls beibehal
ten und lediglich anderwärts dislozie
ren. Die Möglichkeit der Vernichtung 
wird erst an letzter Stelle genannt und 
kaum - zumindest vorerst - ernthaft 
erwogen. Bestimmendes Prinzip der so
wjetischen Militärdoktrin ist die Offen
sive, nur mit ihr kann man nach Soko
lowski »eine völlige Zerschlagung des 
Gegners erreichen«. 

Für die künftige Kriegführung werden 
auch B- und C-Waffen zum Einsatz auf 
dem Schlachtfeld, aber auch im Hinter
land des Gegners, eingeplant: Hierauf 
basiert die sowjetische Prognose, daß in 
einem Krieg mit C -Waffen das Verhält
nis der Toten zwischen Soldaten und 
Zivilisten 1 zu 20 betragen würde. Die 
Sowjetunion verfügt über 300000 Ton
nen Kampfstoffe und ist zusammen mit 
den übrigen Staaten des Warschauer 
Paktes weltweit deren größter Produ
zent. 

Ihre Militärdoktrin ist nicht Theorie, sie 
wird in die Praxis umgesetzt. Jede der 
190 sowjetischen Divisionen verfügt 



über besondere C-Einheiten, die Ge
samtzahl beläuft sich auf 60000; sie sind 
durchorganisiert bis auf die untere Ebe
ne. Zur Verfügung stehen ihnen mo
dernste Trägermittel wie Flugzeugbom
ben, taktische Raketen, Marschflugkör
per, Minen, Artillerie- und Mörsergra
naten sowie Sprühtanks. Hinsichtlich 
Gliederung, Einsatzmittel, Ausbildung 
und eigener C-Abwehr sind die sowjeti
schen Streitkräfte jederzeit in der Lage, 
einen Krieg mit Einsatz chemischer 
Kampfmittel zu führen. 

Deren Einbindung in die Organisation 
dürfte einer der Gründe dafür sein, daß 
erst an letzter Stelle an eine Vernichtung 
der C-Waffen gedacht wird. Denn wenn 
sie tatsächlich verschwinden sollten, gä
be es eine empfindliche Lücke in der 
Gesamtplanung, die sich nur durch eine 
tiefgreifende Umstrukturierung schlie
ßen ließe. 

Chemiewaffenfreies 
Europat 

Mit einem in der Geschichte der Diplo
matie einmaligen Vorgang trugen zwei 
Parteien in der Form des Entwurfs für 
ein Regierungsabkommen die Forde
rung nach einer C-waffenfreien Zone in 
Europa vor. Anknüpfend an die sowje
tischen Vorschläge vom 10. Januar 1984 
in Genf und unter Hinweis auf die »Si
cherheitspartnerschaft« formulierten 
Vertreter aus SPD und SED nach sechs 
Verhandlungsrunden einen »Rahmen 
für ein Abkommen zur Bildung einer 
von chemischen Waffen freien Zone in 
Europa«. Das Dokument könnte als 
parteipolitische Äußerung übergangen 
werden, wenn es nicht in die offizielle 
internationale Diskussion eingegangen 
wäre. 

Das Papier t das die Kommissionsmit
glieder ausdrücklich als »Rahmen für 
Regierungsverhandlungen« deklarieren, 
wendet sich an die Unterzeichner der 
Schlußakte von Helsinki. Zugestellt 
wurde es den Regierungen der Bundes
republik Deutschland und der USA so
wie denen der Warschauer Paktstaaten; 
der DDR-Delegationschef in Genf, 
Botschafter Rose, führte es in die Abrü
stungsverhandlungen ein. Auf der glei
chen Grundlage richteten die Partei
und Regierungschefs der DDR und der 
CSSR, Honecker und Strougal, am 12. 
und 13. September 1985 gleichlautende 
Briefe an Bundeskanzler Kohl mit der 

Aufforderung, in Verhandlungen über 
eine regionale C-waffenfreie Zone mit 
ihnen einzutreten. 

A. Kernpunkte des 
Rahmenabkommens 
1. Die Zone soll die Mitgliedstaaten der 
NATO und des Warschauer Paktes um
fassen, mindestens aber die Bundesre
publik Deutschland, die DDR und die 
Tschechoslowakei; das sei ein besonders 
dringlicher Schritt, weil diese Staaten an 
der Trennlinie der beiden Bündnissyste
me lägen. 

2. Die Staaten des Zonenbereichs sollen 
sich verpflichten, C-Waffen weder zu 
produzieren noch zu erwerben, noch 
durch andere Staaten auf ihrem Territo
rium stationieren, produzieren oder 
durch ihr Territorium transportieren zu 
lassen. Die Stationierungskräfte werden 
aufgefordert, ihre C-Waffen abzuziehen 
bzw. von ihnen freizuhalten, und nicht 
an Länder zu übergeben, die an diese 
Zone grenzen. C-Waffen besitzende 
Staaten sollen sich verpflichten, die Zo
ne zu respektieren und niemals solche 
Waffen gegen sie einzusetzen. 

3. Zur Kontrolle heißt es, daß daraus 
kein Staat Nutzen ziehen dürfe. Natio
nale Kontrollen haben Vorrang vor in
ternationalen. Einzuschließen in sie sind 
auch C-Waffen, die erst entwickelt wer
den könnten. Für die Verifikation soll 
eine ständige internationale Kommis
sion gebildet werden, die auch tätig 
werden kann, wenn nur ein Verdacht 
auf Verletzung des Vertrages besteht; er 
muß jedoch begründet und die beschul
digte Regierung aufgefordert werden, 
die Verdachtsmomente zu beseitigen. 
Erst bei Nichtbefolgung sind Inspektio
nen an Ort und Stelle durchzuführen, 
doch sollen die Modalitäten erst in 
späteren Verhandlungen festgelegt 
werden. 

4. Die angefügten Erläuterungen ent
halten einen erstaunlichen Widerspruch. 
Einerseits verweisen sie darauf, daß bei 
einem C-Waffeneinsatz die ungeschütz
te Zivilbevölkerung weit stärker in Mit
leidenschaft gezogen wird als die Streit
kräfte. Andererseits wollen sie es Ver
handlungen vorbehalten, ob auch che
mische Kampfmittel einbezogen werden 
sollen, die langandauernde Schädigun
gen des menschlichen Lebensraumes be
wirken. Im übrigen gehen die Autoren 
davon aus, daß regionale Maßnahmen 
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leichter zu realisieren sind und den Weg 
für ein globales Abkommen ebnen 
helfen. 

B. Kritische Einwände 
Der Vorschlag rekapituliert unmißver
ständlich die sowjetische Position in 
Genf, sie bleibt sogar hinter dem derzei
tigen Verhandlungsstand zurück. Nicht 
nur die westlichen, sondern auch die 
neutralen und nichtpaktgebundenen 
Delegationen haben das Papier mit 
größter Zurückhaltung aufgenommen; 
sie vermögen in ihm keine neuen Anstö
ße zu erkennen, die die Verhandlungen 
fördern könnten. 

1. Der verstorbene Staatsminister Mer
tes formulierte einmal : Wir brauchen 
keine atomwaffenfreie Zone, sondern 
eine atomwaffenbedrohungsJreie Zone. 
Das Verschwinden von C-Waffen aus 
den drei Staaten beseitigt nicht die Be
drohung, das Vorhaben schafft, wie 
NATO-Oberbefehlshaber Rogers sag
te, »die Illusion von Sicherheit ohne 
Substanz«, denn mit der Rückverlegung 
der Kampfmittel werden die Menschen 
nicht vor ihrem Einsatz geschützt. 

2. Unzulänglich bleiben die Kontroll
vorschläge für den Fall, daß der Ver
dacht eines Vertragsverstoßes besteht. 
Der Entwurf bejaht zwar eine Ver
dachtskontrolle an Ort und Stelle im 
Prinzip, aber die Modalitäten sollen erst 
in späteren Verhandlungen festgelegt 
werden. Aus den Genfer Verhandlun
gen ist ersichtlich, daß internationalen 
Gremien nur dann Zutritt gewährt wer
den soll, wenn der Verdächtigte damit 
einverstanden ist. Daran wird auch das 
von der SED mit der SPD ausgehandelte 
Papier nichts ändern, sie hat nicht die 
Freiheit, in einer gravierenden Frage 
von der sowjetischen Position abzuwei
chen. 

3. Das wird wohl deutlicher an der 
Klausel, die der nationalen Kontrolle 
absoluten Vorrang vor einer internatio-
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nalen einräumt. Dem steht die Mehrheit 
in Genf ablehnend gegenüber, da natio
nale Kontrollen allein eine Verifikation 
nicht gewährleisten. 

4. Ein Eingehen auf dreiseitige Ver
handlungen kann den Erfolg der Erörte
rungen in Genf nicht fördern, sondern 
muß sie im Gegenteil behindern. Die 
Bundesregierung will sie nicht durch 
Teillösungen unterlaufen lassen und hält 
an dem Ziel fest, ein allgemeines, gene
relles und globales Verbot aller C-Waf
fen zu erreichen. Sie hat durch ihren 
Delegierten Frank Eibe Vorschläge über 
eine Verifizierung vorgelegt, die die 
Wirksamkeit eines totalen C-Waffen
verbots gewährleistet, ohne die Wett be
werbsfähigkeit der Chemieindustrie zu 
beeinträchtigen. 

5. Auch Präsident Reagan und General
sekretär Gorbatschow scheinen von der 
Wirksamkeit einer chemiewaffen freien 
Kleinzone nicht überzeugt, jedenfalls 
bekräftigten sie auf dem Genfer Gipfel
treffen, »daß sie ein allgemeines und 
vollständiges Verbot chemischer Waffen 
sowie die Vernichtung existierender Be
stände solcher Waffen anstreben«. Sie 
stimmten ferner darin überein, »ihre 
bilateralen Diskussionen auf der 
Expertenebene über alle Aspekte eines 
solchen Verbots chemischer Waffen zu 
verstärken«. Das ist ein unmißverständ
licher Auftrag an die Genfer Abrü
stungskommission, der die bisherige 
Haltung der Sowjets korrigiert und das 
»Abkommen« zwischen SPD und SED 
zum Störfaktor werden läßt. 

Die Position der 
Bundesrepublik 
Deutschland 
Auch auf westdeutschem Gebiet lagern 
C-Kampfstoffe, ihre Dislozierung er
folgte im Rahmen des Truppenstatuts. 
In den Verträgen von 1954 hat die Bun
desrepublik Deutschland dem Verbleib 
ausländischer Truppen auf ihrem Terri
torium zugestimmt, eine Zustimmung, 
die auch die Bewaffnung einschließt. 
Die Bundesregierung ist über Art und 
Umfang der Kampfstoffe unterrichtet, 
die Lagerung entspricht den höchsten 
Sicherheitsbestimmungen, die derzeit 
noch verschärft werden sollen. Nach 
zwei schweren Unfällen in der Nähe 
von Freiburg und Bonn haben Baden
Württemberg und Nordrhein-Westfalen 
Untersuchungen über Mängel beim 
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. Transport angestellt, nach deren Ergeb
nisvorlage das Bundesverkehrsministe
rium die Transportvorschriften ver
schärfen will. Sie treffen nicht nur aus
ländische Transporte im Transitverkehr, 
sondern gelten auch für eventuelle Be
wegungen von C-Kampfstoffen seitens 
der Stationierungsstreitkräfte. Hierbei 
geht es vordringlich um den Schutz der 
Zivilbevölkerung. 

A. Kein eigener 
C-Waffenbesitz 

Auf der Pariser Neunmächtekonferenz 
hat die Bundesrepublik Deutschland mit 
der Erklärung von Bundeskanzler 
Adenauer sich verpflichtet, atomare, 
biologische und chemische Waffen nicht 
herzustellen und die Überwachung die
ser Verpflichtung durch die Brüsseler 
Vertragspartner vornehmen zu lassen. 
Anläßlich der Unterzeichnung des B
Waffenverbots erweiterte die Bundesre
gierung diese Verpflichtung dahin, daß 
sie nicht nur auf die Entwicklung und 
Produktion, sondern auch auf den Er
werb und die Lagerung unter eigener 
Kontrolle verzichtet. 

Daran hat sie sich gehalten, und es muß 
angesichts kommunistischer U nterstel
lungen nachdrücklich festgehalten wer
den, daß es weder in der Industrie noch 
in der Bundeswehr Forschungseinrich
tungen gibt, die sich mit der Entwick
lung chemischer Kampfmittel befassen. 
In der Ausbildung der Bundeswehr sind 
sie einbezogen in den Gesamtrahmen 
der ABC-Abwehr, d. h. sie spielen aus
schließlich für die passive Verteidigung 
eine Rolle. Bei der Güteprüfung des 
Wehrmaterials in den Erprobungsstellen 
der Bundeswehr wird auch dessen Wi
derstandsfähigkeit gegenüber C-Waffen 
untersucht. Außerdem werden Gegen
mittel bei Kampfstoffvergiftungen, 
Frühwarngeräte, Entgiftungsmittel und 
-verfahren erprobt. 

Das sind zwingende Notwendigkeiten, 
weil unser einseitiger Verzicht uns nicht 
außerhalb der Problematik stellt, die 
sich mit den C-Waffen verbindet. Aber 
es gibt weder Labors noch Truppentei
le, die mit offensiven C-Kampfmitteln 
experimentieren und die Soldaten für 
den Einsatz ausbilden. Die Beschäfti
gung mit ihnen dient allein dem Schutz 
der Soldaten vor Verletzungen durch 
einen Einsatz von C-Waffen durch den 
Gegner, die er konkret in seine Kampf
führung eingebaut hat. Der Experte 

J ohn Erickson bestätigt, daß die Sowjets 
»die chemische Kriegführung voll in die 
Ausbildung und Ausrüstung ihrer 
Truppen integriert haben«. 

B. Keine Statlonierung 
neuer C-Waffen 
Das führt zu einer Überlegenheit, die 
Erpressungen ermöglicht und die Ge
fahr eines Einsatzes heraufbeschwört. 
Beispiele belegen, daß nur dort Gift
kampfstoffe eingesetzt wurden, wo der 
Gegner nicht über sie verfügte: von den 
Italienern gegen Äthiopier, von den Ja
I?anern gegen die Chinesen, von den 
Agyptern gegen die Jemeniten, von den 
Vietnamesen gegen die Laoten, von den 
Sowjets gegen die Afghanen. Vorausset
zung für unsere Sicherheit ist das 
Gleichgewicht der Kräfte, das wir nur 
im Nordatlantischen Bündnis finden 
können. Seine Streitkräfte müssen fähig 
sein, den Gegner vom Einsatz aller, 
auch chemischer, Waffen abzu
schrecken. 

Dazu sind sie derzeit nicht in der Lage, 
denn ihr chemisches Arsenal, über das 
die Amerikaner allein verfügen, ist mit 
18 Jahren hoffnungslos veraltet. Der da
malige Verzicht Präsident Nixons auf 
Weiterentwicklung und Produktion hat 
die Sowjetunion nicht zu gleichem Ver
halten veranlaßt, sie hat im Gegenteil 
die Zeit genutzt, ihre Bestände extrem 
auszubauen. General Rogers verwies 
auf das erdrückende sowjetische, zudem 
offensiv ausgerichtete C-Waffenpotenti
al und forderte für den Westen eine 
entsprechende Fähigkeit zur Gegendro
hung. In einem späteren Interview 
machte er konkrete Angaben: Früher 
hatten die Amerikaner Artillerie-Grana
ten des Kalibers 105 mm, die mit 
Kampfstoffen gefüllt wurden; diese Ka
liber gibt es nicht mehr, die NATO 
verfügt nur über die Fähigkeit, flüssige 
Kampfstoffe über eine kurze Entfer
nung zu verschießen - eine erschüttern
de traumatische Vorstellung, denn die 
Granaten würden nur auf deutschem 
Boden niedergehen . 

Der daraus resultierende berechtigte 
Horror in der deutschen Bevölkerung 
steigerte und entlud sich in heftigen Dis
kussionen, als der US-Kongreß der For
derung Präsident Reagans zustimmte, 
die C-Waffenproduktion wieder aufzu
nehmen; tauchte doch mit der Entschei
dung die Frage auf, ob die Waffen der 



Modernisierung der in Westdeutschland 
gelagerten Bestände dienen, also hier 
disloziert werden sollten. Das stieß bei 
allen Parteien auf nachhaltigen Wider
spruch, führte teilweise zu der zusätzli
chen Forderung, die hier noch lagernde 
C-Munition abzuziehen und die Bun
desrepublik Deutschland damit chemie
waffenfrei zu machen. Verwirrung in 
die Diskussion trugen Erklärungen der 
Politiker aus Koalition und Opposition, 
die widersprüchliche Informationen aus 
den USA mitbrachten und dort abgege
bene Äußerungen amerikanischer Re
gierungsangehöriger und Politiker un
terschiedlich interpretierten . 

Gesicherte Erkenntnis ist, daß die USA 
Binärmunition produzieren werden. 
General Rogers begrüßte die Entschei
dung mit dem Argument, wir müßten 
»zeigen, daß wir zur Vergeltung eines 
Einsatzes der modernen chemischen 
Waffen der Sowjetunion fähig sind«. Es 
sei besser, sich jetzt als erst im Krisenfall 
über die Antwort auf einen chemischen 
Angriff der UdSSR Gedanken zu ma
chen. Chemische Waffen sind nach ihm 
keine konventionelle, sondern Massen
vernichtungswaffen, über deren Einsatz 
allein die Politiker entscheiden müßten. 

Die außenpolitische Zeitung ISWEST
IJA sowie das Militärorgan KRASNA
JA SWESDA unterstellten, daß die Bi
närwaffen in Westeuropa disloziert und 
in vorgeschobene Depots gelagert wer
den sollten . Bei einem Einsatz würden 
über 100 Millionen Menschen in Mitlei
denschaft gezogen und »weit höhere 
Verluste vor allem unter der Zivilbevöl
kerung fordern«. Tatsache ist zweierlei: 
Die Waffen verbleiben in den USA, und 
nach ihrer Produktion werden die in 
Deutschland noch lagernden chemi
schen Bestände nach und nach abge
zogen. 

Die sowjetische Replik 

Daß Moskau sich mit allen propagandi
stischen Mitteln gegen die amerikani
schen Pläne wenden würde, war voraus
zusehen. Dennoch lohnt es sich, einen 
Blick auf die Aktionen zu werfen, da sie 
zum einen die politische Taktik der 
UdSSR enthüllen, zum andern Argu
mente enthalten, die teilweise in die 
westliche Diskussion eingeflossen sind. 
Der Kampagne insgesamt ist als sowjeti
scher Standpunkt zu entnehmen: 

I Binärwaffen sind eine besonders 
• »barbarische Spielart« der chemi

schen Waffen, die ihrer Kraft nach alle 
Arten der Giftstoffe, die bisher in der 
Welt bekannt sind, übertreffen. 

.. Die westlichen Belege für die 
~ . sowjetische C-Rüstung werden 

als »nichtexistierendes Schreckgespenst« 
abgetan, es werde kolportiert, um den 
USA »militärische Vorteile zu verschaf
fen und andere Länder unter das ameri
kanisehe Diktat zu bringen«. 

~ Der von einer UN -Kommission 
~ • bestätigte Einsatz von C-Waffen 

durch die Sowjets wird als »verleumde
rische Erfindung« charakterisiert; sie 
soll die amerikanischen Anstrengungen 
zur Aufstockung der »Arsenale des che
mischen Todes« verschleiern. 

4. Binärwaffen sind »für die 
..... Durchführung von Angriffsope
rationen und zum Erstschlagseinsatz« 
gedacht; sie erhalten damit strategische 
Bedeutung (Generalmajor Kuntzewich 
vom sowjetischen Verteidigungsmini
sterium). Die USA seien vom »Prinzip 
des präventiven Einsatzes« bisher nicht 
abgegangen. 

5 Die Waffen sollen auf dem Ter
. ritorium westeuropäischer Län

der stationiert werden, in erster Linie in 
der Bundesrepublik Deutschland, Eng
land, Italien und der Türkei (Kuntze
wich) . General Rogers habe erklärt, daß 
Binärwaffen neben Kernwaffen »zu Be
ginn von Kampfhandlungen auf dem 
europäischen Kontinent eingesetzt wer
den sollen«. 

& Damit werde Europa zu einer 
•• »binären Gaskammer«, im Falle 
eines chemisch-nuklearen Krieges woll
ten die US-Strategen abwarten »und ih
re Bündnispartner dem Gegenschlag 
aussetzen. Man kann sich unschwer 
vorstellen, welche apokalyptischen Fol
gen den dichtbevölkerten westeuropäi
schen Ländern droht«. 

7 Insgesamt müsse die amerikani
• sehe Produktionsentscheidung 

bewertet werden »als ein neuer gefährli
cher Schritt Washingtons zur Vorberei
tung eines chemischen und bakteriologi
schen Krieges«. 

Chemische Waffen 

»Ohne Z~Y~IHhu.z 
ye"e~d~ •• d~e Armee 
nur Fr~edhife.(( 

( .. Z~Y~IHhu.z", Schwe~z) 

Fazit 
Die sowjetischen Auslassungen sind 
darauf abgestellt, durch Schreckensge
mälde und eindeutige Unwahrheiten 
Unruhe in die Bevölkerung zu tragen, 
sie gegen die amerikanische Sicherheits
politik einzunehmen, sich selbst als ein
zigen Verfechter eines C-Waffenverbots 
erscheinen zu lassen und einen Keil zwi
schen die europäischen NATO-Partner 
und die USA zu treiben. Um so dringli
cher wird eine sachgerechte, auf unwi
derlegbaren Fakten beruhende Öffent
lichkeitsarbeit, die nicht nur über die 
Wirkungsfaktoren von C-Waffen unter
richtet, sondern auch das Verhalten der 
Delegationen auf der Genfer Abrü
stungskonferenz verdeutlicht. Wenn 
dort kaum Fortschritte zu verzeichnen 
sind, geht das vor allem auf die sowjeti
sche Weigerung zurück, sich einem um
fassenden Verifikationsverfahren zu un
terziehen. Solange darüber kein Einver
nehmen erreicht werden kann, bleibt 
eine Verbotsübereinkunft nahezu ausge
schlossen. 

Mit halben Ergebnissen kann sich die 
Zivilbevölkerung nicht abfinden, denn 
sie ist es, die von den chemischen 
Kampfstoffen nachhaltiger betroffen 
wird als die Streitkräfte. Ihre Anwen
dung in einem Krieg ist erheblich wahr
scheinlicher als der Einsatz von Nukle
arwaffen; sie sind leichter und geheimer 
zu handhaben und besitzen nicht die 
gleiche Langzeitwirkung wie diese . 
Wohl aber verfügen sie über Eigenschaf
ten, die denen der Nuklearwaffen in 
nichts an Grausamkeit und Barbarei 
nachstehen. 

Das sollte die Bevölkerung veranlassen, 
sich mit der Problematik der C-Waffen 
mehr als bisher auseinanderzusetzen 
und jede Möglichkeit der Druckaus
übung zu nutzen, damit ein umfassen
des, totales und globales Verbot aller 
chemischen Waffen erreicht wird. • 
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Dr. Paul Wilhelm Kolb 
und Hans Georg Dusch 

Nach sechzehn Jahren Präsidentschaft des 
Bundesamtes für Zivilschutz ist Dr. Paul 
Wilhelm Kolb in den Ruhestand getreten. 
Ein Mann hat dieses schwere Amt in neue 
Hände gelegt, der unermüdlich und ohne 
Resignation - auch wenn die Kassen für 
den Zivilschutz leer waren - dafür gearbei
tet und gekämpft hat, daß Zivilschutz ver
wirklicht wird, daß der Bevölkerung der Bun
desrepublik Deutschland nicht Angst 
gemacht wird vor völliger Schutzlosigkeit 
und Hilflosigkeit im Katastrophenfalle. 

In ZIVILVERTEIDIGUNG 4/1980 brachten 
wir anläßlich des 60. Geburtstages des Prä
sidenten einen Beitrag mit der Frage »Amt 
mit leeren Händen?« Und wir kamen zu 
dem Schluß, daß dieses Amt durch das 
Wirken von Dr. Kolb zu einem ausgefüllten , 
gebenden Amt geworden war, also doch 
kein Amt mit leeren Händen, als das es 
leichtfertig manchmal bezeichnet worden 
war. Und hier liegt das große Verdienst bei 
seinem Präsidenten. Als Leiter dieser Ober
behörde des Bundes mit rund 1 600 
Beschäftigten in bundesweit 30 Dienststel
len, der Katastrophenschutzschule des 
Bundes sowie 6000 Ortsverbänden des 
Technischen Hilfswerks mit 55000 aktiven 
THW-Helfern war er fachlicher Gesprächs
partner der Innenministerien der Länder 
und der bundesweit tätigen Katastrophen
schutzorganisationen mit ihren etwa 1,4 Mil
lionen Helferinnen und Helfern. Er war auch 
mit den Zivilschutzexperten des Auslandes 
in ständigem Gespräch. Aber er hat nichts 
davon gehalten, unsere Schutzsituation an 
der anderer Staaten ständig zu messen. 

Unser Katastrophenschutz wurde verbes
sert, das Warn- und Alarmsystem mit sei
nen über das ganze Bundesgebiet verteil 
ten 67000 Sirenen gewartet und ausge
baut. 

Unter des Präsidenten Leitung hat das Bun
desamt für Zivilschutz Hilfen für die Verwirk
lichung des Selbstschutzes erarbeitet, die 
jedem Bürger, der Selbstschutz bejaht, 
praktische Anleitungen geben. 

Als Fachautor auf dem Gebiet des Zivil 
schutzes ist Dr. Kolb durch zahlreiche Ver
öffentlichungen hervorgetreten. Er ist Autor 
von Werken im zumeist humanitären 
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FUR llVILSCHU Tl 

Dr. Paul Wilhelm Kolb 

Hans Georg D usch 

Bereich; er scheut auch nicht die Auseinan
dersetzung im Bezugsfeld »Zivile Verteidi
gung« mit der mangelnden materiellen Aus
stattung des Zivilschutzes zum Beispiel in 
»Das Mißverhältnis der Ausgaben für die 
militärische Verteidigung zu denen der zivi
len Verteidigung und humanitären Siche
rung« . 



Der gebürtige Münchner, Jahrgang 1920, 
wurde durch Krieg und Nachkriegszeit in 
seinem Wesen geprägt. Er kennt Angst und 
Schrecken und die Suche nach Hilfe im 
Chaos aus dem Erleben. Nach der Entlas
sung als Offizier studierte er Jura, promo
vierte, war als Anwalt und als Syndikus in 
der Wirtschaft tätig und wurde 1957 in das 
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaf
fung berufen; weiterhin dann Tätigkeit als 
geschäftsleitender Beamter im Bundesmini
sterium für Angelegenheiten des Bundes
verteidigungsrates sowie im Bundeskanz
leramt. Am 13. Mai 1969 wurde er Präsident 
des damaligen Bundesamtes für zivilen Be
völkerungsschutz. 

Dr. Paul Wilhelm Kolb ist nicht aus der 
Präsidentschaft des wohl schwierigsten 
Bundesamtes geschieden - des schwierig
sten, weil die Bevölkerung zumindest pas
siv allen Zivil- und Katastrophenschutzbe
mühungen gegenübersteht -, ohne eine 
breite, erfolgreiche Spur seines Wirkens 
hinterlassen zu haben, auf der weitergegan
gen werden kann und weitergegangen wer
den sollte. 

Zum Abschied aus dem Amt des Präsiden
ten erhielt Dr. Kolb das Große Verdienst
kreuz der Bundesrepublik Deutschland aus 
der Hand des Parlamentarischen Staatsse
kretärs Horst Waffenschmidt. 

Nach der Verleihung dieses Ordens wurde 
der neue Präsident des Bundesamtes für 
Zivilschutz in sein Amt eingeführt. 

Hans Georg Dusch, Jahrgang 1936, bringt 
wie sein Vorgänger - hohe Qualitäten in 
sein Amt ein. Sein beruflicher Werdegang 
weist dies aus : ab 1967 bei der Wehrbe
reichsverwaltung 111 in Düsseldorf einge
setzt, danach Mitglied der Arbeitsgruppe 
Reform des öffentlichen Dienstes, Hilfsrefe
rent im Referat Tarifrecht der öffentlich 
Bediensteten, Persönlicher Referent des 
damaligen Staatssekretärs im Bundesmini
sterium Dr. G . Hartkopf, Direktor des Bun
desamtes für die Anerkennung ausländi
scher Flüchtlinge in Zirndorf/Bayern , Leiter 
des Ministerbüros des Bundesministers des 
Innern, Ständiger Vertreter des Abteilungs
leiters Zivile Verteidigung im Bundesmini
sterium des Innern, seit September 1985 
Präsident des Bundesamtes für Zivilschutz. 
Präsident Hans Georg Dusch übernimmt 
das Amt zu einer Zeit wachsender Span
nungen zwischen Gegnern und Befürwor
tern des Zivilschutzes, zwischen Bürgern , 
die bereit sind , mitzuarbeiten beim Zivil - und 
Katastrophenschutz, und solchen, die am 
liebsten dafür auf die Barrikaden gingen, 
Zivilschutz zu verhindern . Der Bundesbür
ger hat laut Grundgesetz einen Anspruch 
auf staatliche Katastrophenhilfe , aber er 
macht diesen Anspruch nicht geltend. Des
halb ist es schwer, einem Amte vorzuste
hen, das viel mehr Anerkennung und mate
rielle Ausstattung erhalten sollte. 

Der neue Präsident wird kämpfen m üssen 
um die Erhaltung des Erreichten, um den 
weiteren Ausbau des Katastrophenschut
zes und um die Meinungsbildung der Bun
desbürger zur positiven Einstellung hin . 

Deutsches Nationalkomitee 
für Denkmalschutz: 

Empfehlung 
zum Schutz von Baudenkmälern 

und ihrer Ausstattung 
bei Katastrophen 

vom 8. November 1985 
(AuszUge) 

vorbeugenden Brandschutzes, z. B. 
der Einbau von Rauchmeldern an 
geeigneten Stellen, sowie die An
bringung von Blitzschutzanlagen 
und von Feuerlöschgeräten. Die 
Funktionstüchtigkeit solcher Ein
richtungen ist in angemessenen Ab
ständen zu überprüfen. 

strophenfällen sofort ausreichend 
Zugangsmöglichkeiten zu den Bau
denkmälern hat. 

• Durch bauliche und sonstige Vor
kehrungen ist sicherzustellen, daß 
Feuerwehrschläuche ohne besonde
ren Zeit- und Kraftaufwand an wich
tige Punkte der Baudenkmäler ge
bracht werden können. 

• Jedenfa lls alle wichtigeren Baudenk
mäler, vor allem solche mit wertvol
len Ausstattungsstücken, sind zu er
fassen und den Katastrophenschutz
behörden und den Fachbehörden 
mitzuteilen. 

• Insbesondere bei diesen Objekten 
sollten ausreichende Vorsorgemaß
nahmen getroffen werden. Vor allem 
sind erforderlich Maßnahmen des 

• Die Feuerwehren und alle mit der 
Katastrophenhilfe unmittelbar be
faßten Stellen sollten davon unter
richtet werden, welche Teile der 
Ausstattung der einzelnen Baudenk
mäler von besonderer Bedeutung 
sind und im Katastrophenfall vor
zugsweise gerettet werden sollen; 
hierfür sollte ein Konzept entwickelt 
werden. 

• Es ist sicherzustellen, daß die Feuer
wehr bei Brand und anderen Kata-

• Die Feuerwehren sind davon zu un
terrichten, welche Löschmittel nach 
Möglichkeit verwendet oder nicht 
verwendet werden sollen. 

• In den Katastrophenplänen der Län
der ist die sofortige Beiziehung eines 
Denkmalpflegers oder sonst eines 
einschlägigen Sachverständigen 
(Heimatpfleger o. ä.) sicherzustel
len. 
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Obwohl diese Erkenntnis 
für die Katas trophen

schutz-Planung von außeror
dentlicher Wichtigkeit is t, re
duziert sich die spezifische Li
teratur auf den einen For
schungsansatz, daß das Ver
halten des Menschen in Bela
stungssituationen besonderen 
Gesetzen gehorcht : Bekannt 
sind Situationen, die Angst 
und Streß hervorrufen, und 
das Symptom, daß "die Mas
se« anders reagiert als der ein
zelne Mensch. 

Anders als die Verhaltenswis
senschaft haben sich Pu
blikationen der führenden 
Katastrophenschutz-Organi
sationen der Bundesrepublik 
erst in den siebziger Jahren -
auch unter dem Druck der 
Öffentlichkeit - intensiver mit 
der Thematik befaßt, nach
dem bis dahin das Verhalten 
in Katas trophensituationen 
immer nur mit dem Begriffs
feld .. Panik« umschrieben und 
damit als irrational entschul 
digt wurde1•2•3•4.,. Die psycho
logisch-biologische Erfor
schung der Problematik ist al
lerdings erschwert durch die 
Tatsache, daß sich Katastro
phenreaktionen nicht simu
lieren, sondern nur durch 
vergleichend-statistische, des
kriptive Aussagen über reales 
Verhalten in Katastrophen be
grenzten Ausmaßes analysie
ren lassen. Eine Extrapolation 
zur dynamisch-analytischen 
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Behandlung des Verhaltens 
von Individuen/Menschen
massen in Katastrophensitua
tionen anhand von Denkmo
dellen erscheint dringend not
wendig, damit auch vorbeu
gende Maßnahmen möglich 
werden und nicht nur eine rei
ne Aufarbeitung von Kata
strophen erfolgt'. 

Elementare 
Reaktionen des 
Individuums unter 
dem Eindruck einer 
Katastrophe 

In der psychologischen Lite
ratur wird der Katas trophen
Begriff abgegrenzt in zwei 
Gruppen von "N otions-Kri
terien« : 

• äußeres konkretes Ereig
nis, d. h. plötzlicher, direkter, 
schwerer und lebensbedro
hender Einbruch in die physi
sche Welt des Menschen ; 

• primär abstraktes, obwohl 
in den Folgen konkretes, so
zialpsychologisches Ereignis, 
d. h. schwerer, existenz- oder 
potentiell existenzbedrohen
der Einbruch in die politische, 
ökonomische oder kulturelle 
Welt des Menschen6

. 

Wesentliches Kennzeichen 
der Katas trophe ist ihr rascher 
und komplexer Geschehens
verlauf (trotzdem sollen ein
zelne Reaktionsphasen isoliert 
und beschrieben werden) so
wie in psychologischerlphy-

Die größte Unwägbarkeit sämtlicher Katastrophen
schutz-Planungen ist das menschliche Verhalten in 
Extremsituationen: Menschen, die dann Beanspru
chungen von solcher Stärke und Größe wie selten 
zuvor ausgesetzt sind, reagieren auf diese Eindrücke 
häufiJ ganz anders als »normal«; und selbst technisch 
»perfekte« Schutz-Maßnahmen gegen äußere Schädi
gungseinf7.üsse werden in Wert und Wirksamkeit 
gemindert, wenn es in den betroffenen »katastro
phenunerfahrenen« Bevölkerungsgruppen zu einem 
»Fehlverhalten« kommt. Dabei liegt dem resultieren
den Verhalten bei Emotionen, Lern- und Gedächtnis
leistungen, Sinneserlebnissen, das wiederum psychi
sche Funktionen oder Leistungen bestimmt, immer 
ein psychologisch-biologisches Wirkungsgefüge von 
Umweltkonstellationen, Sinneseindrücken, Hirnpro
zessen und reagierendem Organismus zugrunde. 

siologischer H insicht ihr 
plötzlicher und überstarker 
Sinnesreiz: z. B. Großwald
brand - taktiler, visueller und 
akustischer Reiz. 

.. Reiz« (Stimulus) und "Reak
tion« (Response) sind zwei 
grundlegende, nicht unabhän
gig voneinander definierbare 
Begriffe einer - auch Reiz-Re
aktions-Psychologie genann
ten - Richtung der experi
mentellen Psychologie (Beha
viorismus). Reiz ist jede Äu
ßerung der äußeren/ inneren 
Umgebung eines O rganis
mus, die über einen äußeren/ 
inneren Rezeptor zu einer 
Änderung im Verhalten des 
Organismus (~ Reaktion) 
führt . 

" Voraussetzung dafür, daß 
ein Reiz empfunden und/oder 
mit einer Reaktion beantwor
tet werden kann, ist eine be
stimmte Reizstärke, die über 
der Reizschwelle liegen mu ß. 
Die Reizschwelle unterliegt 
(ebenso wie das als Reaktions
zeit bezeichnete zeitliche In
tervall zwischen Reiz und Re
aktion) verschiedenen Ein
flüssen</. 

Der Mensch lernt zwar im 
Laufe seines Lebens durch in 
dividuelle Erfahrenssamm
lung und -verwertung, sich in 
verschiedenen auch schwieri
gen Situationen richtig zu ver
halten, aber bei einer Kata
strophe sind ihm wegen der 
H efti gkeit und Plötzlichkeit 



des Geschehens zunächst 
kaum Informationen für rich
tiges Verhalten gegeben (be
sonders sind dabei ".. . die 
Instinkte des Menschen blind 
und taub für die Gefahren aus 
der künstlichen Welt der 
Technik ... «j "diese Lücke 
gilt es auszufüllen durch Er
ziehung und Bildung . .. «8. 

Ist dem Organismus die Exi
stenz einer Lebensgefahr si
gnalisiert, mobilisiert dieser 
Reservekräfte: es kommt zur 
sogenannten »Notfalls funk
tion« (»Alarmreaktion«), in 
der unter Beteiligung von Hy
pophyse, Nebenniere und 
Cortex eine totale Umschal
tung auf Leistung erfolgt4

• 

»Doch im Verhalten treten in 
solchen Situationen Unsicher
heiten auf, da die täglichen 
Routinen nicht mehr greifenj 
sie wachsen noch, wenn die 
Abfolgen von Versuch und 
Irrtum zur Entwicklung neu
er Routinen bzw. der Trans
fer alter Routinen auf neue 
Verhaltensanforderungen ge
stört oder gar verhindert ist. 
Zu solchen Behinderungen 
kommt es immer dann, wenn 
die Rahmenbedingungen des 
Handelns keine Orientierung 
zulassen, höchst komplex 
sind, sich rasant verändern, 
nur minimale Informationen 
zur Verfügung stehen und 
kein einfaches initiatives Ver
halten möglich ist. 

Derartige Streßsituationen -
die Entscheidungstheorie 
kennt sie als Entscheidungs
zwang unter Zeitdruck und 
unvollständiger Information -
führen zu höchsten physi
schen und psychischen Bean
spruchungen, die letzten En
des auf die elementarsten 
Verhaltensdispositionen, auf 
Flucht oder Aggressionen, re
gredieren ... «2. »Häufiger als 
erwartet (10-25 %3) zeigt sich 
auch eine in etwa ,normale< 
Verhaltensart: Diese Men
schen sind zwar fähig, wenig
stens eine Zeitlang überra
schend ruhig zu bleiben trotz 
der erkennbaren Gefährdung, 

aber auch sie zeigen Reaktio
nen wie Zittern, Schweißaus
bruch, Schwächegefühl oder 
Übelkeit. Stabile Einzelperso
nen können diese Reaktionen 
im Hinblick auf die vor ihnen 
liegende Arbeit überwinden. « 

In ca. 75 % der Fälle3 jedoch 
sind die Menschen so emotio
nal gestört, daß sie - abgese
hen von den körperlichen 
Verletzungen - »unbrauch
bar« werden und Hilfe benö
tigen9, l o. 

StreB und Stressoren 
Während der Begriff »Streß« 
oft zur Bezeichnung für eine 
Reaktion des Individuums 
(abhängige Variable), die die
se Reaktion beim Individuum 
auslösenden Ereignisse (unab
hängige Variable), die zwi
schen dem auslösenden Ereig
nis und der Reaktion liegen
den psychologischen Prozesse 
(intervenierende Variablen) 
oder auch die o. a. Möglich
keiten als Einheit gesehen ver
wendet wird, werden hier län
ger wirksame innere und äu
ßere Faktoren, die das innere 
organismische Gleichgewicht 
des Menschen stören, Stresso
ren genanntj sie lösen ein Ge
schehen aus, das als Streß be
zeichnet wird und mehrere 
Phasen umfaßt ll

: 

- Alarmreaktionen 
- Stadium des Widerstandes 
- Stadium der Erschöpfung 

Die auf die Reize erfolgenden 
Reaktionen des Individuums 
zeichnen sich durch ihre In
tensität und/ oder Dauer aus . 
Sie implizieren keine in Art 
oder Anzahl einheitlichen 
spezifischen, sondern ledig
lich sehr intensive Emotio
nen, die in den meisten streß
induzierten Situationen nega
tiv, d. h. unlustbetont sind. 

Feststellen läßt sich die Inten
sität durch: Mitteilungen der 
Art und Intensität erlebter 
Emotionen, Messungen von 
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endokriner Veränderungen7
• 

Aus der Vielzahl der mög
lichen Stressoren sind in 
Tab . 1 die genannt, welche ein 

besonderes Verhalten des 
durch z. B. eine Brandkata
strophensituation belasteten 
Menschen bewirken: 

Äußere - Starke Überflutung des sensorischen Inputs 
Stressoren (Geräusche, Licht, Wärme) 

- Schmerzreize (thermisch, mechanisch) 
- Reale Gefahren-Situation mit hoher emo-

tioneller Belastung (Lebensbedrohung, Ver-
letzungen, Eigentumsverlust etc.) 

Deprivation - Wasser 
primärer - Schlaf 
Bedürfnisse - Temperaturkonstanz 

Leistungs- - Überforderung (Zeitdruck, Mehrfachbean-
Stressoren spruchung) 

- Versagen, Kritik an Arbeit und Einsatz 

Soziale - Interpersonale Konflikte 
- Änderung der Lebensgewohnheiten Stressoren 
- VerlustlIsolation von Bezugspersonen 

Sonstige - Konflikt (Entscheidung zwischen mehreren 
Stressoren Alternativen) 

- Ungewißheit über zukünftige Ereignisse 

Tab. 1 Stressoren und ihre Erscheinungsformen 

Leistungen, Bestimmung pe
ripher-physiologischer und 

Angst 
Gerade bei katastrophen-un
erfahrenen Helfern führt die 
Ungewißheit über den Ereig
nis-Verlauf (Intensität, Rich
tung und Geschwindigkeit so
wie mangelnde Ortskenntnis) 
zu dem Zustand der Angst, 

I Generelles 
Adaptions
Syndrom (GAS) 

die oft in der entscheidenden 
Phase den für die Bekämp
fung unerläßlichen »Einsatz 
vor Ort« unterbindet. 

Die Psychologie definiert 
»Angst« (~ »eng«,~ »Beengt
heit«) als einen unlustbeton
ten, mit Beklemmung, Be
drückung, Erregung, oft auch 
quälender Verzweiflung ein
hergehenden Gefühlszustand, 
der als Reaktion auf eine real 
erlebte oder auch bloß vorge
stellte, häufig nicht einmal 
voll bewußte Lebensbeein-

trächtigung oder -bedrohung 
entsteht (Furcht stellt eine na
türliche Reaktion auf eine tat
sächlich vorhandene Bedro
hung dar, während die Phobie 
eine neurotische Fehlreaktion 
ist, die auf gewöhnlich nicht 
furchtauslösende Reize rea
giert). Angst kann je nach An
lage, Charakter und Tempera
ment des Menschen unter
schiedlich - insbesondere in 
bezug auf Intensität (» Todes
angst«) - durchlebt werden, 
sie ist wie jeder andere Affekt 
von auffallenden körperlichen 
Symptomen (erhöhte Pulsfre
quenz, Atemnot, Schweiß
ausbruch, Zittern etc.) beglei
tet, verbunden mit einer Min
derung oder Aufhebung der 
willens- und verstandesmäßi
gen Kontrolle der Person über 
sich selbst. Gerade die vege
tativen Begleiterscheinungen 
- von zentraler Bedeutung zur 
Steuerung und Auslösung von 
Angriffs- und Fluchtreaktio
nen - sprechen gegen eme 
Auslegung der Angst als 
ausschließlichen Gefahren
schutzmechanismus, da sie 
sich in bestimmten Situatio-
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nen auch nachteilig für den 
Menschen auswirken4,5,7,J2. 

Nachgewiesen ist auch, daß 
erzwungenes Warten auf eine 
mögliche Katastrophe Angst 
erst erzeugt, oder: ». . . je 
plötzlicher die Katastrophe 
eintritt, desto wahrscheinli
cher ist die lähmende Schock
wirkung und das Ausbleiben 
von Angst ... «13 . 

Phänomen 
»Fluchtdistanz« -
Katastrophen
Sprung Im Verhalten 

Ursprünglich beschreibt der 
Begriff das Verhalten von Tie
ren, die bei Beeinträchtigung 
einer stets gewahrten räum
lichen Distanz zwischen sich 
und einer drohenden Gefahr 
zu einer Fluchtbewegung an
setzen. 

Aus den gleichen Gründen 
kann es jedoch auch zu einem 
Angriff kommen: die Verlet
zung des »Sicherheitsraumes« 
ruft nach anfänglicher Angst 
und Flucht wutauslösende 
Faktoren hervor, die bei ihrer 
weiteren Steigerung die 
Flucht plötzlich durch An
griff ablösen (dieses »Kata
strophen-Phänomen« der 
Verhaltens-Physiologie läßt 
sich anhand der Thomschen 
Theorie erklärenI4,15,1 6,17). Die 
Beobachtung, daß Menschen 
nach Erreichen der rettenden 
Distanz plötzlich umkehren 
und in die Gefahrenzone zu
rücklaufen, um dort eventuell 
Rettungsmaßnahrnen (Ange
hörige, Eigentum) durchzu
führen, wird mit Hilfe der 
Fluchtdistanz zu erklären ver
sucht und ist als Übersprung
bewegung (»catastrophic 
jump«) im Verhalten in einer 
Konfliktsituation zu interpre
tieren l

. 

Dieser Konflikt entsteht aus 
zwei unvereinbaren Hand
lungstendenzen: 

• einerseits durch eine aus 
Angst hervorgerufene, in
stinktmäßige Fluchtbewegung 
eine räumliche Distanz zwi-
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schen sich und der drohenden 
Gefahr zu schaffen, 

• andererseits mit einem 
»Angriff« zu reagieren als 
Folge zunehmender Aggres
sion gegen die Gefahr und aus 
einem stärker werdenden Be
dürfnis zur Hilfeleistung und 
Rettung (besonders bei Ange
hörigen, die man noch im Ge
fahrenbereich glaubt). 

Ist nur einer der Konfliktfak
toren wirksam, ist die Verhal
tensantwort einfach und vor
hersehbar. Wirken jedoch in 
unmittelbarer Gefahrennähe 
beide Einflüsse (Angst ~ Para
meter u; Aggression/Hilfsbe
dürfnis ~ Parameter v) sehr 
stark, sind gerade extreme 
Verhaltensweisen wahr
scheinlich (s. Abb. 1); d. h. 
Angriff oder Flucht je nach 
(geringfügiger) Dominanz 
von Aggression oder Angst 
(obere oder untere Faltungs
fläche, die wahrscheinliches 
Verhalten repräsentiert). 

Die hier besprochene Kata
strophe im Verhalten wird 
ausgelöst, wenn die durch 
Angst induzierte, instinktmä
ßige Flucht durch plötzliche 
Umkehr, heftige und unkoor
dinierte Bekämpfungs- und 
Rettungsbemühungen infolge 
wachsender Aggression bzw. 
durch ein stärker werdendes 
Hilfsbedürfnis abgelöst wird 
(Abb . 2; Trajektorie a mit »ca
tastrophic jump« von unterer 
auf obere Verhaltensfläche). 

Die Kenntnis dieses Phäno
mens muß dazu führen, die 
plötzüche Rückkehr des Be
troffenen - besonders, wenn 
sich noch Angehörige in Ge
fahr befinden - einzukalkulie
ren und Fluchtwege als 
potentielle Rückkehrwege zu 
betrachten; er sollte deshalb 
in Obhut genommen und 
noch weiter aus dem Gefah
renbereich entfernt werden; 
vgl. 3,4,18. 

Panik 

Meidet der Organismus be
reits bei geringen Abweichun
gen von den »normalen Um-

Ql 
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Wahrscheinlichkeit von extremem und neu
tralem Verhalten unter zwei "conflicting 
factors" [nach Zeeman J 
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Abb.2 Phänomen . F1uchtdistanz« als abrupte Verhaltensänderung 



gebungsverhältnissen« das 
Unangenehme, so steigert 
sich das Meidungsverhalten 
durch höchste (»Todes-«) 
Angst ins Extreme, was zu 
einer Ausschaltung/Beein
trächtigung der Großhirn
funktionen führt: Absatzbe
wegung zur kopflosen Flucht 
sind die Folge. 

Panik kann 
wenn eme 
Gruppe 

nur auftreten, 
Person oder 

• sich in einer Situation zu 
befinden glaubt, die eine un
mittelbare Bedrohung für das 
eigene Leben bedeutet und 

• in dem Augenblick glaubt, 
ein Überleben sei nur in einer 
unmittelbaren Flucht und 
nicht mehr zu einem späteren 
Zeitpunkt möglich. 

Als panikbegünstigende Fak
toren, z. B. bei einem Groß
waldbrand, gelten: 

• ungünstiges Milieu (Flam
men, Rauch, unbekannte 
Strömungsgeräusche, unüber
sichtliches Gelände), 

• unbekannte vermeintliche 
Gefahren (überschätzte Lauf
geschwindigkeit, andere 
Brandherde etc.). 

Das Verhalten von 
Menschenmengen 

In der bisherigen Katastro
phenforschung sind Men
schenmengen (»Massen«) im
mer als amorph und anonym, 
ohne jede Individualität dar
gestellt worden. Nicht mehr 
Verstand, Bewußtsein und 
Wille des einzelnen bestim
men, sondern durch einheitli
chen Willen entstehen Bewe
gungen und Handlungen, die 
vom erfaßten Menschen irra
tional und bedingungslos mit-
gemacht werden l9 . Diese 
Massenphänomene treten 
nach Einbruch einer akuten 

Gefährdung auf, wobei 
gleichartige Affekte oder An
steckung zu einem gleicharti
gen Verhalten aller führen. 
Eine strukturierte Gruppe um 
eine Führungspersönlichkeit 
bildet sich erst, nachdem eine 
gewisse Kontinuität in den 
bedrohlichen äußeren Bedin
gungen eingetreten isro. 

(Echte Massenphänomene 
sind allerdings seltener als all
gemein angenommen. Meist 
sind die Massen nicht uni
form, sondern setzen sich 
vielmehr aus einer Vielzahl je
weils strukturierter Gruppen 
mit echtem Eigenleben zu
sammen\ vgI.3). 

Die Theorie des kollektiven 
Verhaltens subsumiert eine 
Vielzahl konkreter sozialer 
Phänomene - anfänglich mit 
den Merkmalen »normabwei
chend«, »außergewöhnlich« 
und »irrational«; heute heißen 
die Charakteristika »episo
denförmig«, »spontan« und 
»zweckgerichtet« . 

Von ihren zwei großen Berei
chen ist für die vorliegende 
Katastrophenproblematik die 
sog. kollektive Episode zu
ständig, die charakterisiert ist 
als unerwartetes, nicht routi
nemäßiges Verhalten einer 
Menschengruppe in unstruk
turierten Krisensituationen21 . 

Drei Modelle sollen das kol
lektive Verhalten erklären 
helfen: 

• Die Ansteckungshypothe
se basiert auf der Annahme 
einer schnellen Diffusion und 
unkritischen Übernahme von 
Stimmungen in Menschen
mengen. 

• Der Konvergenzansatz 
geht von -einer schon beste
henden synchronen Stim
mungs- und Befürchtungslage 
der Individuen in der Masse. 
aus. 
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• Die Normenentstehungs
theorie betont Sondersituatio
nen, in denen sich die Gruppe 
oder Menschenmenge an ad
hoc-Verhaltensnormen orien
tiert und damit bestehende 
Regeln außer Kraft setzr l

. 

Massenpsycho
logischer Aspekt 
»Panik« 

Panik als typische, wenn auch 
seltene Reaktion von Men
schenmassen in Katastrophen 
»stellt den Endpunkt einer 
psychologischen und sozialen 
Dekompensation unter Streß 
dar ... «20. 

Während sich der einzelne 
schnell von der rasch ange
wachsenen Angst und Furcht 
erholt, dauert dieser Prozeß 
bei der Masse viel länger, da 
sie sich gegenseitig immer 
wieder aufheizt. 

Diese »akute kollektive Psy
chose« kann nur losbrechen, 
wenn im Kollektiv die Zahl 
der panik bereiten Personen 
eine gewisse Dichte erreicht 
hat: deren Verhaltensweise 
hat den gefährlichen Effekt 
einer »Initialzündung« mit 
gleicher Ansteckungswirkung 
wie Emotionen. 

Die Ansteckung und die sie 
begleitenden Gefahren geben 
der Panik eine Bedeutung, die 
in keinem Verhältnis zu ihrer 
H äufigkeit steht. Daß jede 
Vorstellung einer Bewegung 
dabei die Tendenz hat, 
(ansatzweise) in eine weitere 
Bewegung überzugehen, er
klärt das »Mitreißen zur kopf
losen Flucht«. »Sind nur we
nig panikbereite Individuen 
vorhanden, so ist die Ketten
reaktion nicht möglich, da je
des panikfeste Individuum 
nicht mitmacht und damit die 
Übertragungskette unter
bricht«22. Die Panikbereit
schaft von Menschenmengen 

wird - zusätzlich zum kon
kreten Gefährdungseinfluß 
wie auch beim Individuum -
erhöht durch: 

• mangelnde soziale Kohä
SIon, 

• Mangel an Information, 

• Gerüchtebildung. 

Der Versuch, panisch flüch
tende Menschenmengen an 
der Flucht zu hindern, bedeu
tet als zusätzliche Einengung 
eine weitere schwere psychi
sche Belastung für die Men
schen und verstärkt noch den 
Drang zur Flucht, u. U. Ag
gression und Zerstö
rungswut4• 

Reaktionsablauf 
unter dem Eindruck 
einer Katastrophen
situation 

Sobald krisenhafte Entwick
lungen in das Bewußtsein des 
einzelnen Menschen hinein
wirken, lösen sie in ihm -
nach ersten unbeeinflußbaren 
instinktmäßigen Reaktionen -
zunächst ein ich-bezogenes 
Gefühl der Betroffenheit aus, 
das nach Abtasten der ihm zu
gänglichen Informationen auf 
Auswirkungen auf die per
sönliche Lage (Familie) je 
nach Ausmaß der Krise bis 
zur Sorge um die persönliche 
Existenz anwachsen kann, mi't 
einem hohen Bedürfnis nach 
existenzsichernden und der 
Angst vor existenzvernichten
den Informationen23. Dabei 
orientiert er sich zunächst an 
seinen individuellen Erfah
rungen und Wissens ständen, 
die er jedoch gleichzeitig wie
der kontrolliert und dosiert, 
unter den Zwängen seiner bis
herigen gesellschaftlichen 
Rolle und dem jetzt erwarte
ten Rollenverhalten2.3. 

Als Phasen aus dem Reak
tionsablauf lassen sich unter
scheiden: 
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• Reflexphase 

Die dramatische Reizkonstel
lation führt mit einer minima
len Verzögerung (Reaktions
und Latenzzeit "" 1 00-200 ms) 
zu einem rein reflektorischen 
Zusammenzucken mit den 
Charakteristika: 

• Verkleinerung des Kör
pers, 

• Lidschluß (bei akustischem 
Reiz), 

• Kontraktion der Gesichts
muskulatur. 

Diese Reizantwort gilt als 
,.biologisch sinnvoll« im Or
ganismus angelegt, da sie eine 
Verkleinerung der Angriffs
fläche und Schutz besonders 
gefährdeter Körperteile be
wirkt, eine überlegte, u. U. 
differierende Handlung in 
diesem Moment aber aus
schließt. 

• Drang zur Flucht 

Sofort anschließend setzt 
beim Menschen ein unwider
stehlicher Drang zur kopflo
sen Flucht ein: Durch blitzar
tig verlaufende neurohormo
nale Steuerungsvorgänge wird 
der Körper auf Höchstlei
stung eingestellt (Ergotropie), 
mit der Folge eines motori
schen Err~~ungszustandes 
und einer Uberproduktion 
von regeLLosen Bewegungen, 
die in panikartiges Fluchtver
halten münden können . Da
bei bedeutet die durch extre
me Angst hervorgerufene 
starke Beeinträchtigung der 
Großhirnfunktionen den 
AusfaLL wichtiger Kontroll
mechanismen mit schlimmen 
Folgen4

• 

• Schrecklähmung 

Wesentlich seltener wird al
ternativ zum Fluchtdrang das 
Phänomen der Schreckläh
mung (»Starr vor Schreck«) 
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beobachtet, mit zwei mög
lichen Deutungen aus der 
Verhaltenslehre : 

• TotsteLL-Reflex (als Ant
wort auf etwas sich Bewe
gendes), 

• hypnoseähnliche kurzzei
tige Handlungsstarre als Kri
terium des Unausweichlichen. 

In der Katastrophensituation 
hat die Schrecklähmung - an
stelle sofort einsetzender Ab
satzbewegung - nur selten 
eine positive Wirkung für den 
Menschen4

• Als Zustand kann 
sie mit Phasen anderer Klassi
fikationen (»verstörte Immo
bilität«s, »Depressionsreak
tion«9 identisch erklärt wer
den: Die Betroffenen scheinen 
inmitten eines Chaos ihrer 
Umgebung unbewußt zu sein 
und reagieren minimal, lang
sam, verwirrt und betäubt; sie 
weigern sich, das Ereignis als 
Tatsache einzuschätzen und 
Fingerzeige aus der Situation 
als Anstöße zum gezielten 
Handeln zu benutzens. 

• Phasen der intensiven 
Aktivität 

Auch ohne Erkennen des 
Umfangs der Katastrophe se
hen die Betroffenen doch in 
der Aktivität ihre beste Ret
tungschance: sie können sogar 
- nach Flucht, Schreckläh
mung oder gar Panik - einen 
»moralischen Übereifer« ent
wickeln und versuchen, ihre 
Fehler gutzumachen. Charak
teristisch sind die Entwick
lung von Gemeinschaftsbe
wußtsein und wachsender 
Hilfsbereitschaft bis zur 
Selbstaufopferung4

•
s. Diese 

Art überaktiven Verhaltens 
kann auch gefährliche und lä
stige Leute hervorbringen, die 
- in vermeintlichem Bemü
hen, zu helfen - unzuverlässig 
und ohne Widerstand gegen 
Ablenkung sinnlos tätig 
sind9.24 . 

• Überwältigende 
Verzweiflung 

Das Ausmaß der Katastrophe 
wird überwältigend offenkun
dig, die Schwierigkeiten er
scheinen unlösbar: Einzelper
sonen, (organisierte) Gruppen 
halten einen weiteren Einsatz 
für sinnlos; Desorganisation 
und Desintegration sind auf 
dem HöhepunktS. 

• Harte Kritik und Aggres
sivität 

»Superkritisches und aggressi
ves Verhalten gegenüber der 
eigenen Gruppe« als Versuch, 
eigenes Fehlverhalten auf an
dere Menschen abzuwälzen 
und sich selbst von Schuld 
freizusprechen 4.24 . 

• Rückorientierung und 
N ormalisierung der Lage 

Das Katastrophenmanage
ment von außen unterstützt 
und leitet nun Ziele ein; Not
wendigkeiten und Möglich
keiten werden untersucht, be
urteilt und koordiniert. 

Mit der Wiederherstellung der 
Wahrnehmungsfunktion, der 
Urteilskraft und der Ein
sichtsfähigkeit beim Individu
um darf die Katastrophe als 
beendet angesehen werden. In 
den Gruppen setzt sich die 
vorherige, vorübergehend 
zerrüttete Sozialstruktur mit 
alten Prioritäten wieder 
durch4

• 

Psychologische 
Vorbereitung von 
Fiihrungskräften 
Die ursächliche Interpretation 
der zur Katastrophen-Ent
wicklung beitragenden 
menschlichen Faktoren ver
langt nach weiteren Informa
tionen über das resultierende 
Verhalten besonders des Ein-

satzpersonals, denn die z. B. 
durch einen Großwaldbrand 
erzeugte psychologische Si
tuation erschwert - gleich
wohl sie menschlich verständ
lich ist - die direkte Brandbe
kämpfung. 

Die Kenntnis allein dieser 
Sensibilisierung macht bereits 
das Verhalten berechenbarer 
bzw. ermöglicht u. U . seine 
gefährdungsreduzierende Be
einflussung. 

Außer den allgemein beim 
Katastrophen -Betroffenen 
auftretenden Äußerungen in
folge extremer Belastung (je 
nach Konstitution Reaktionen 
wie Reizbarkeit, Schlaflosig
keit, Geräuschempfindlich
keit, der Unfähigkeit, sich zu 
entspannen, oder Nervosität) 
sind auch bei katastrophener
fahrenen Helfern innerhalb 
ihrer spezifischen Tätigkeit 
typisch psychogene Aus
drucksformen psychosomati
schen Betroffenseins festzu
steLLen, bedingt vor allem 
durch ihre Aufgabe und die 
exponierte Stellung: im we
sentlichen verdeckte Angst 
aus dem Bewußtsein der 
Überforderung heraus (der 
Aufgabe-nicht-gewachsen
sein). Die Katastrophensitua
tion, indem sie vom eventuell 
unsicheren Helfer zwingend 
Leistungen fordert, kann für 
ihn einen Konflikt bedeuten. 
Die zwei unterschiedlichen 
persönlichen »Auswege«: 

• Ablösen lassen ; aus psy
chologischen Gründen (»öf
fentliches Eingestehen der 
Unsicherheit«) nicht zu er
warten; 

• »Flucht nach vorne antre
ten«, weiterarbeiten, ohne auf 
Richtigkeit der Maßnahmen 
zu achten; vgl.9, u. U. bis zu 
Zusammenbruch und Frustra
tion, 

sollten dem Helfer durch 
rechtzeitige, angeordnete Ab
lösung erspart werden. 



Ein weiterer Konfliktpunkt 
für den Helfer liegt darin, daß 
er zu dem Geschehen und den 
Betroffenen - um in der aku
ten Situation schnell und um
sichtig arbeiten zu können -
eine gewisse Distanz wahren 
muß, die Mitleid weitgehend 
ausschließt; zugleich soll er 
aber auch em persönliches 
Verhältnis zu Betroffenen 
entwickeln, um auf diese be
ruhigend und betreuend ein
zuwirken. Auch auf diese 
Entscheidungssituationen 
muß die Ausbildung vorberei
ten (z. B. Verletztendarstel
lung; Handlungsanweisung 
zur Betreuung; Simulation 
komplexer Situationen und 
deren Lösung durch Prioritä
tensetzung etc.). 

Aggressivität im Anschluß an 
einen Einsatz soll zur Vermei
dung der »Sündenbock«-Rol
le begangene Fehler überdek
ken; aus dem gleichen Verhal
tensschema werden häufig 
nach Einsätzen mit Fehlver
halten peinliehst Ausbil
dungsvorhaben zum gleichen 
Themenkreis vermieden, die 
das eigene Versagen - auch 
vor sich selber - aufdecken 
könnten und einzusehen 
zwängen. Auch das kollektiv 
erlebte Scheitern ist proble
matisch (während das erfolg
reiche Überstehen der Krise 
durch die kollektive Bewäh
rung auf Stabilisierung von 
sozialem Gefüge/gewählter 
Organisationsform hinauslau
fen dürfte); dem Risiko der 
Bestandskrise für die Identi
tät, den Zusammenhalt und 
die Organisationsform der 
Gruppe muß daher ein Me
chanismus kollektiver Entla
stung entgegengesetzt wer
den: Faktum des Scheiterns 
erklären, akzeptieren und 
überwinden25 • 

Besonders beansprucht in Ka
tastrophensituationen ist die 
Führungsebene, von der trotz 
Entscheidungs-Zeitdruck ne
ben schnellem, effektivem Be
kämpfungseinsatz vor allem 
Übersicht, Ruhe, Verantwor
tungsbewußtsein gefordert 
wird. 

Dieses hohe Anforderungs
profil bei den·Aufgaben: 

• Klärung der Lage und Um
setzung des Beobachteten, 

• Anweisungen zur Rettung, 
evtl. auch zur Evakuierung 
von Gefährdeten/ Geschä
digten, 

• Vorsorge für die eingesetz
ten Helfer (~ Logistik), 

• Entgegenwirken bzgl. 
schädlicher Reaktionen von 
Individuen und Menschen
mengen, 

• Rechtfertigung der getrof
fenen Maßnahmen 

(wobei in der Regel mehrere 
Handlungsabläufe gleichzeitig 
bzw. über längere Zeit zu be
wältigen sind) kann nur durch 
mehrjährige Ausbildung und 
Management-Training erfüllt 
werden. 

* * * 
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Der Sinn 
won ZiwilSchuczmalinahmen 

Helmus ."11, Lsd. "~n~sser~alras ~m Bayer~sClhen Ssaassm~n~sser~um des Innern 

1" iJir. Of/endichkeit _d helltZlltage nicht selten der Sinn der zivilen Vorsorge für einen VerteidigungsfalL 
JIi1f." ge.m.;. ZWiISCh.tz wegen der positiven Auswirkungen auf die Verteidigungsberettscha/t 

sog. azs verdeckte Kriegsvorbereitung bezeichnet. 

Krisenvorsorge für 
konventionelle 
Aggression 

Was den Sinn ziviler Vorsor
gemaßnahmen angeht, so darf 
mit Nachdruck festgestellt 
werden, daß in Bayern Vor
sorge vor allem für eine kon
ventionelle Aggression getrof
fen wird, und nicht etwa für 
einen Atomkrieg. Dies gilt 
auch für den Bereich des Ge
sundheitswesens. Der Atom
krieg ist nicht zuletzt wegen 
der seit der Nachrüstung mit 
Mittelstreckenwaffen glaub
würdigen Vergeltungsfähig
keit zur unwahrscheinlichsten 
aller möglichen Kriegsformen 
in Mitteleuropa geworden. 
Man sollte auch dem Gegner 
nicht von vornherein die 
Unvernunft unterstellen, sich 
selbst - möglicherweise gar 
durch völkerrechtswidriges 
Verhalten - einer atomaren 
Katastrophe aussetzen zu 
wollen. 

Die Atomkriegsärzte, die am 
lautesten die Sinnlosigkeit jeg
lichen Zivilschutzes propagie
ren, übersehen, daß sich für 
Bayern zuallererst das Pro
blem der Vorsorge für Gefah
ren einer konventionellen Ag
gression stellt, im Gegensatz 
insbesondere zu der Sowjet
union und den USA, bei de
nen Zivilschutz wegen ihrer 
günstigen wehrgeographi
schen Lage nahezu uneinge
schränkt Vorsorge gegen 
einen Atomkrieg bedeutet. 
Die von den Atomkriegsärz
ten geführte Diskussion ist 
daher in den USA und der 
Sowjetunion durchaus be-
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rechtigt (wo auch offizielle 
Stellen den Eindruck erwek
ken, daß sie ZS-Maßnahmen 
sogar gegen den totalen 
Atomkrieg für sinnvoll hal
ten), in Bayern jedoch schon 
im Ansatz verfehlt. 

Innenminister Dr. Hillermei
er und auch bereits sein Vor
gänger Tandler haben wieder
holt darauf hingewiesen, daß 
ein wirksamer Schutz für die 
Menschen bei einem Atom
krieg, auch einem begrenzten 
Atomkrieg in Mitteleuropa, 
schwer vorstellbar sei, daß 
aber sehr wohl ein beachtli
cher Mindestschutz für die 
Bürger bei anderen Erschei
nungsformen eines Krieges, 
insbesondere eben einer kon
ventionellen Aggression, 
möglich ist. 

ABC-Schutz für 
6rtllch eng begrenzte 
Schadensgebiete 

Dieser Zweck der bayerischen 
Krisenvorsorge wird auch 
nicht etwa durch die beschei
dene Vorsorge des Bundes auf 
dem Gebiet des ABC-Schut
zes (insbesondere in Form 
von ABC-Katastrophenzü-
gen, ABC-Sirenensignalen 
oder ABC-Schutzräumen) in 
Frage gestellt. Durch diese 
sehr eingeschränkteri zivilen 
Maßnahmen kann lediglich 
dem Restrisiko von zivilen 
Kollateralschäden auf Grund 
eines wenig wahrscheinlichen, 
örtlich eng begrenzten Einsat
zes gegen einzelne militäri
sche Ziele Rechnung getragen 
werden. 

Vorsorge für 
Atomkrieg keine 
staatliche 
PflIchtaufgabe 

Es war nie und kann nicht 
Aufgabe staatlicher Vorsorge 
vor Gefahren für die Bürger 
sein, Hilfsrnaßnahmen gegen 
Völkermord oder Weltunter
gang vorzubereiten. Ebenso
wenig wie der friedensmäßige 
Katastrophenschutz bei Welt
untergang vermag der Zivil
schutz bei Völkermord Hilfe 
zu leisten. Ein Atomkrieg 
nach der Vorstellung der 
Atomkriegsärzte ist aber in 
Wahrheit Völkermord und 
Weltuntergang, jedenfalls 
kein Krieg im herkömmlichen 
Sinne mehr. Hier .endet die 
staatliche Pflicht zur Gefah
renvorsorge im Rahmen des 
Zivilschutzes. Es ist deshalb 
eine durch nichts begründete 
Diffamierung aller berufli
chen und ehrenamtlichen 
Helfer, wenn behauptet wird , 
Zivil- und Katastrophen
schutz und auch die Katastro
phenmedizin seien bei uns auf 
den Atomkrieg ausgerichtet. 

Zivilschutz kann 
Leiden nur lindern 

Daß Zivilschutz jedenfalls in 
der von der bayerischen Ver
waltung betriebenen Weisel) 
nun gar der Kriegsvorberei
tung dient, kann erst recht 
kein vernünftiger Mensch be
haupten; dies wäre wirklich 

1) Näheres: Broschüre des Bay
er. Staatsministeriums des In
nern "Zivile Verteidigung in 
Bayern" . 

eine "Schizophrenie des Den
kens"; sie würde Ursache und 
Wirkung verwechseln . Zivil
schutz bedroht niemanden 
und ist als rein humanitäre 
Aufgabe schlechthin defensiv. 
Vorsorgemaßnahmen können 
die Leiden der Bevölkerung in 
einem bewaffneten Konflikt 
immer nur lindern, aber nie
mals beseitigen. In allen Be
reichen der Zivilen Verteidi
gung, vor allem'aber im Kata
strophenschutz und bei der 
stationären Notfallversor
gung, sind unsere Ressourcen 
auch bei bester Vorsorge sehr 
begrenzt und werden immer 
begrenzt bleiben. 

Zivilschutz Ist Tell 
des Humanitären 
Krlegsv61kerrechts 

Zivilschutz ist im übrigen als 
eine elementare Pflichtauf
gabe des Staates weltweit an
erkannt. Das nach dem 
11. Weltkrieg stark verbesserte 
Humanitäre Kriegsvölker
recht verbietet zwar aus
drücklich alle Kriegshandlun
gen, die sich ausschließlich 
gegen zivile Ziele richten: 
Art. 52 Zusatzprotokoll I von 
1977 zu den Genfer Rot
kreuzabkommen von 1949. 
Es sieht aber Kollateralschä
den als unvermeidbar an, also 
zivile Schäden, die bei Angrif
fen auf militärisch bedeutsame 
Objekte zwangsläufig entste
hen. Deshalb geht das Zusatz
protokoll auch von Schutz
vorkehrungen für die Zivilbe
völkerung aus und unterstellt 
im Kapitel VI »Zivilschutz« 



alle damit befaßten Organisa
tionen, Personen und Ein
richtungen seinem besonde
ren Schutz. Es wäre deshalb 
eine unverständliche und un
verantwortliche Abkoppelung 
von geltendem Völkerrecht2

, 

wollte man auf zivile Schutz
vorkehrungen gegen Kollate
ralschäden verzichten. 

Darum treffen alle zivilisier
ten Länder - auch die des 
Warschauer Paktes - Zivil
schutzvorbereitungen, die 
neutralen Staaten sogar am in
tensivs ten. 

2 Das Zusatzprotokoll I von 
1977 wird in absehbarer Zeit 
auch von der Bundesrepublik 
ratifiziert werden. Wesentli
che Grundsätze normieren le
diglich bereits geltendes Ge
wohnheitsrecht. 

Vergeltungsfähigkeit 
als Grund der 
Einhaltung des 
Kriegsvölkerrechts 

Hier kommen nun meistens 
auf Grund bitterer deutscher 
Erfahrungen des 11. Weltkrie
ges Zweifel an der Einhaltung 
des Kriegsvölkerrechts. Dazu 
ist zu sagen: Zwar wird die 
Mißachtung völkerrechtlicher 
Normen nie völlig zu vermei
den sein. Aber die Staatsfüh
rungen halten nach allen Er
kenntnissen der Kriege dieses 
Jahrhunderts Völkerrecht 
dann ein, wenn sie mit gleich
artiger Vergeltung rechnen 
müssen. Bei der unbestinenen 
Vergeltungsfähigkeit des 
NATO-Bündnisses gegen alle 
völkerrechtswid rigen Akte ist 

es deshalb gerechtfertigt - ab
gesehen von anderen Grün
den, auf die hier nicht ein
gegangen werden kann -, bei 
unserer Krisenvorsorge 
grundsätzlich auf den Schutz 
der Bevölkerung gegen (kon
ventionelle) Kollateralschäden 
abzustellen. Dies gilt um so 
mehr angesichts einer früher 
nicht fü r möglich gehaltenen 
hohen Zielgenauigkeit moder
ner Waffen. 

Höchste moralische 
Berechtigung zum 
Zivilschutz 

Und weil wir Vorkehrungen 
auf Grund einer reinen Ver
teidigungsdoktrin treffen 
müssen, also einer Konzep
tion, die den Abwehrkampf 
der Landstreitkräfte im ei ge-
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nen Grenzland vorsieht, gibt 
es keinen Staat der Welt, der 
mit größerer moralischer ' Be
rechtigung Zivilschutz be
treibt als den Freistaat Bayern 
und die Bundesrepublik 
Deutschland. Nur mit über
zeugenden Vorsorgemaßnah
men für die Bevölkerung kann 
eine derartige friedensför
dernde militärische Strategie 
überhaupt toleriert werden, 
die einem Aggressor nicht zu
vorkommen, sondern ihn erst 
im eigenen Land abwehren 
will. Ohne Krisenvorsorge 
müßte man zwangsläufig die 
weit primitivere und gefähr
lichere . Militärstrategie des 
Warschauer Paktes, die einem 
Aggressor durch Angriff auf 
dessen Territorium zuvor
kommen will, auch für die 
NATO fordern. 

Schui:zllnforll1ai:llon 

1 In diesem Beitrag wird 
• ein sozialwissenschaftli

ches Projekt für den Zivil
schutz vorgestellt: das Projekt 
"Schutzinformation «. 

Ein solches Projekt, das vom 
sozialen Handeln der Betrof
fenen ausgeht, ist dergestalt 
noch nirgends angefaßt wor
den. Bedeutsame Anregungen 
sind natürlich zahlreichen, 
unter anderen methodischen 
Überlegungen erarbeiteten 
Schriften entnommen wor
den; solche wichtigen Ansätze 
(z. B. in der Schweiz) haben 
aber unser Konzept des »akti
ven Lesers« mit seinen ent
sprechenden sozialen Mög
lichkeiten nicht als Angel
punkt des Schutzhandelns be
nutzt. Manche Unzulänglich
keiten des Entwurfes mögen 
also dem ausgesprochenen 

L. Clausen, Hjel 

Pioniercharakter des ganzen 
Projektes zugutegehalten 
werden. 

11 Das Projekt »Schutz
• information« ist vor 

dem Hintergrund zu verste
hen, daß der Versuch, von so
ziologischer Seite aus inner
halb der Schutzkommission 
zu ihren allgemeinen Aufga
ben beizutragen, folgende 

Tatsache erkennen li eß: der 
gegenwartlg bedauernswert 
niedrige Stand des Zivilschut
zes der Bundesrepublik geht 
vielleicht weniger auf beson
deres Verschulden von Poli
tik, Verwaltung oder Bevöl
kerul1g zurück als vielmehr 
auf eine Art und Weise, mit 
der diese drei Einflußgrößen 
sich gerade daran gewöhnt ha
ben, mit einem solchen Zu-

stand zufrieden zu sein; dies 
ist in meinem Beitrag "Zivil
schutz als Soziale Frage« (Zi 
vilverteidigung 1971) einmal 
formuliert worden. 

Auf Tagungen der Schutz
kommission habe ich von so
ziologischer Seite darauf hin
gewiesen, daß man den 
Wunsch, beratend noch inten
siver nützlich zu sein, durch
aus in der Schutzkommission 
voraussetzen dürfe. Als empi
rische Forschungsbeiträge ha
ben Soziologen bereits Unter
suchungen über das Zusam
menwirken von Behörden, 
freiwilligen Verbänden und 
Bevölkerung bei lokalen Ka
tastrophen (der Schleswig
Holsteinischen Schneekata
strophe) gemacht und ver
sucht, dabei auch praktische 
Ratschläge zu entwickeln. 
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Schutzinformation 

Auf dieser Ebene wird weiter
gearpeitet. Zudem wurden 
von uns internationale For
schungsergebnisse in 
Deutschland veröffentlicht 
und einiges über den generel
len sozialen Hintergrund der 
Entstehung von Katastrophen 
und den Möglichkeiten ihres 
Überstehens aus soziologi
scher Sicht vorgestellt (Clau
sen/Dombrowsky: »Einfüh
rung in die Soziologie der Ka
tastrophen«, Bonn 1983). 

Gerade bei diesen Überlegun
gen und Beiträgen hat es sich 
gezeigt, daß die sozialwissen
schaftliche Analyse das Pro
blem der Katastrophen am 
günstigsten aufgreift, wenn 
man Katastrophen als ganz 
besondere Prozesse sehr rapi
den, sehr radikalen und sehr 
stark emotional und magisch 
empfundenen sozialen Wan
dels ansieht; sozialer Wandel 
ist aber ein ganz normaler 
Vorgang, und eine Katastro
phe ist eine besonders seltene, 
dann aber schlagende extreme 
Form, die die »Normalität« 
annehmen kann: In diesem 
Sinne sind Katastrophen eben 
vor dem Hintergrund von 
Nichtkatastrophen (dem, was 
üblicherweise geschieht) 
normal. 

111· Man darf nicht 
• hoffen, während 

einer Katastrophe etwas zu 
können, was man im Leben 
davor, als die Katastrophe 
noch fern war, nicht gelernt 
hat. Man muß bereits in Zei
ten noch nicht eingetretener 
Risiken im Sinne des Selbst
schutzes krisenhafte Lagen 
antizipieren können, um sich 
gegen sie vorzubereiten. Man 
kann nur gehörig antizipie
ren, wenn man die in der 
üblichen Lebenswelt angeleg
ten Risiken schärferen Auges 
wahrnimmt und sich gerade 
ihnen gegenüber informiert 
und schützt. Wenn Katastro
phen Extremfälle des Norma
len sind, so muß man sich im 
Rahmen seiner sozialen Mög
lichkeiten auf Risiken des All-
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tags einrichten, hier aus Feh
lern lernen, hier Erfolge ha
ben, um sich im Katastro
phenfalle nicht dem Entsetzen 
auszuliefern. 

Es darf daran erinnert wer
den, daß Katastrophenpro
phylaxe in ruhigeren Zeiten 
durchaus zu unseren Lebens
wirklichkeiten gehört: Das 
Versicherungswesen lehrt 
uns, wie weit individuelle 
Vorsorge gegen gewisse -
übersichtliche! - Risiken be
reits geht. Wir beobachten 
ferner, daß viele Menschen 
mit diesem Zustand nicht zu
frieden sind, weil sie jenseits 
des Versicherbaren eine ferne 
Wetterwand unbekannter Ge
fahren sehen und eine gewisse 
Angstbereitschaft entwickeln 
- die sogar ihrerseits bereits 
wieder kommerziell - als Er
folg von Katastrophen-Unter
haltungsstücken und Kata
strophen-Gruselberichten in 
den Medien erfolgreich be
dient wird. Dies ist auch das 
Einfallstor dafür, daß im 
sonst wenig durchschauten 
Feld des Zivilschutzes kriti
sche Bewegungen aus ganz 
anderen sozialen Zusammen
hängen (Rüstungskritik, Be
hördenmißtrauen, Enttäu
schung mit Politikern, sin
kender Respekt vor Natur
wissenschaftlern und Ärzten) 
bis in den Zivilschutzbereich 
hineinreichen, so daß der Zi
vilschutz Argumente zu hö
ren bekommt, die seinen 
Praktikern als ausgesprochen 
ideologisch erscheinen, die 
aber in der öffentlichen Dis
kussion Glauben finden, weil 
eben der Boden durch Un
kenntnis und Angstmöglich
keiten einerseits und durch 
fehlende dagegenhaltende of
fizielle Aufklärung anderer
seits bereitet ist. 

Somit wurde mit dem Projekt 
Schutzinformation versucht, 
sowohl vom sozialen Handeln 
der Haushaltungen (Familien) 
in Verflechtung mit Nachbar
schaft und weiteren sozialen 
Kreisen auszugehen als auch 
von deren gegenseitiger Un-

kenntnis und Angstmöglich
keit, damit sich gerade in 
Haushalten neue Motive, 
neue Möglichkeiten und auch 
Erfolge des Selbstschutzes be
wirken lassen. 

I Y Dieses Vorhaben 
• führte zu einem 

Informationspaket vom Typ: 
Hausbuch mit Beiblättern. 

Es geht von den Risiken aus, 
die in einem Haus selbst dro
hen und aus näherer und wei
terer Entfernung (bis konti
nentenweit) herrühren kön
nen; des ferneren von Risi
ken, die den Bewohnern die
ses Hauses auf ihren Wegen 
begegnen (Arbeit, Schule, 
Konsum, Freizeit); und end
lich auch auf Risiken, die den 
einzelnen oder allen dann 
drohen, wenn sie sich längere 
Zeit außerhalb ihres eigent
lichen Wohnortes aufhalten 
müssen. (Nicht einbezogen 
wurden direkte Risiken inner
halb des Schulwesens - dazu 
liegt eine Skizze für ein 
Schutzcurriculum bereits vor 
-; nicht auch innerbetriebli
che Risiken, weil hier der 
Selbstschutz besser entwickelt 
ist.) 

Grundgedanke ist dabei, daß 
dieses Paket mit Schutzinfor
mation die Arbeit von Behör
den und freiwilligen Organi
sationen erleichtern soll, weil 
sie einander besser zuarbeiten 
könnten; nicht zuletzt da
durch, daß Behörden und Or
ganisationen besser wüßten, 
worauf sie bei Haushalten 
rechnen können (und umge
kehrt), wenn sie voneinander 
abgeschnitten handeln müs
sen. Es ist also notwendig, 
diese Schutzinformation mit 
der Arbeit von Behörden und 
Organisationen dadurch zu
sammenzustimmen, daß eine 
gemeinsame Diskussion, auch 
unter Aufnahme der Ideen, 
die an anderen Stellen zu die
sem Problemfeld bereits ent
wickelt wurden, stattfindet. 

Mit dem Ende des Jahres 1983 
wurde das Projekt (Langtitel: 

»Entwurf eines implementa
tionsfähigen Informations
Konzeptes zur Erleichterung 
von Hilfe, Selbsthilfe und 
Kooperation zwischen Orga
nisationen und Haushalten in
nerhalb des Zivilschutzes«) 
abgeschlossen. Nunmehr liegt 
der Entwurf der Schutzkom
mission und dem Bundesamt 
für Zivilschutz zur Begutach
tung vor. 

I Drei Bauelemente be
• stimmen die Konzeption 

der »Schutzinformation« ; sie 
sollen eine katastrophenpro
phylaktische Gruppendyna
mik in den Haushalten aus
lösen: 

• Das Verletzlichkeitskata
ster 

• Die Checklisten 

• Die Partnerschaftsspiele. 

Jedes dieser drei Elemente ist 
für eine aktive Leserschaft im 
ganzen Haushalt konzipiert, 
die mit Hilfe abgestufter, di
daktisch aufbereiteter Er
kenntnisschritte über sich 
selbst (Kapitel 111: »Erkenne 
dich selbst«), über die kon
kreten Lebenssituationen der 
Beteiligten (Kapitel IV: »Er
kenne die Lage«) und über die 
ihr zur Verfügung stehenden 
Mittel und die Bedingungen 
ihres Einsatzes (Kapitel V: 
»Organisiere die Mittel«) da
zu befähigt werden soll, einen 
situationsbezogenen und rea
litätsgerechten Selbst- und 
Na~h.barschaftsschutz zu or
gamsleren. 

.... Die Figur des aktiven 
~ • Lesers steht also im 

Mittelpunkt des Informa
tionskonzeptes. Durch die 
Kombination von »Spiel«
Anleitungen, von Informatio
nen, von unterhaltsamen Dia
logen, auflockernden Grafi
ken, Checklisten zum Lernen 
und selber Ausfüllen, von 
Verhaltensanregungen, Tips 
und Hintergrundwissen sol
len die aktiven Lesenden im
mer wieder vor der Versu
chung bewahrt werden, den 



Text nur zu schmöckern (ob
wohl dies auch beabsichtigt 
ist) oder sich geschulmeistert 
zu fühlen. Sie können die Er
kenntnisse selbst gewinnen 
und für sich selbst konkreti
sieren, sie können mit Freun
den, innerhalb der Familie 
und unter Nachbarn eigene 
Verletzlichkeitskataster , eige
ne Checklisten anfertigen, 
und sie können konstruktive 
Wege gemeinschaftlicher 
Freizeitgestaltung gehen, in
dem sie die angeführten 
»Spiel«-Vorschläge auch aus
probieren. 

Dabei ist versucht worden, 
stilistisch und inhaltlich rele
vante Sachverhalte notfalls 
ironisierend, teilweise auch 
provozierend zu bearbeiten, 
um in der potentiellen Leser
schaft nicht von vornherein 
den Verdacht zu wecken, sie 
bekomme beschwichtigendes 
oder verharmlosendes Mate
rial an die Hand. Bis in die 
Details hinein ist versucht 
worden, den Leserschaften 
einen durchschaubaren situa
tiven Zusammenhang zu ver
mitteln, der immer sozial 
strukturiert ist. Erst so kön
nen sie den Selbstschutz als 
Handeln unter bestimmten 
Bedingungen und Verhältnis
sen und in Abhängigkeit von 
kulturellen, politischen, wirt
schaftlichen, und informatio
nellen Einflüssen verstehen 
und sozial üben. Also wird 
von einem möglichst wirk
lichkeitsnahen, durchgehalte
nen Bild der von äußerer 
Hilfe und äußeren Ressourcen 
abgeschnittenen kleinen 
Gruppe ausgegangen, die im 
K-Fall nur dann erfolgreich 
handeln kann, wenn sie für 
diese Situationen unter ent
spannteren und üblicheren 
Bedingungen rechtzeitig vor
gesorgt hat, und wenn sie dies 
bereits in kleineren Zusam
menhängen erproben konnte. 
Die Vorsorge umfaßt im be
sonderen Maße Einstellungs
aspekte, nicht aber unbedingt 
die handwerklich versierte 
Perfektion - es weiß ohnehin 

niemand präzise, was 1m 
schlimmsten aller Fälle an 
konkreter Hilfe noch möglich 
sein wird; dagegen belegen 
alle empirischen Forschungen 
bis hin zu Hiroshima, daß 
motivationale, einstellungs
~pezifische Faktoren zum 
Uberleben wichtiger als reines 
»Handwerkszeug« waren. 

Daher auch ist den drei hand
lungsbezogenen Kapiteln 
(111-V) eine Einführung (I + 
11) vorangestellt, in der die 
Verletzlichkeit der technisch
industriellen Welt und die 
ABC-Risiken bis hin zum 
Kriegsfall vorgestellt werden. 
Ziel dieser Hinleitung ist, 
dem aktiven Leser das Gefühl 
für Risiken zu geben, ohne 
ihn zugleich kopflos oder zy
nisch zu machen. 

~ Sobald der aktive Le
~ . ser mit dem Konzept 

der Verletzlichkeit (vgl. Gra
phiken) umgehen kann, wird 
er - und dies erklärt das Ge
wicht und den großen Anteil 
der »Spiele« - zu dynamischer 
Gruppenaktivität bewogen, 
wo er als Detektiv die Risiken 
seiner Gruppenpartner samt 
seinen eigenen überprüfen 
kann und gegengeprüft erhält. 
Ausgehend von der eigenen 
Wohnung und ihren Risiken, 
der Nachbarschaft, Gemein
de, Region bis hinauf zu den 
Risiken, die unser Land als 
Ganzes treffen könnten, lernt 
die Leserschaft des einzelnen 
Haushaltes, Risikokataster 
anzufertigen und Schadens
wirkungen auf ihr eigenes Le
ben zu beziehen. 

Graphisch und farblich sor
tiert, schließen sich in unse
rem Band zu jedem Gefahren
bereich Checklisten für »Wir
kungen von Gefahren«, für 
»Schutzvorkehrungen« und 
für »Hilfe/Selbsthilfe« an. 
Auch sie sind abhakbar und 
individuell zu Risikomustern 
zusammenfügbar. Wer sehr 
pessimistisch gegenüber die
sem vielen »Selbstausfüllen« 
ist, mag sich immerhin fragen 
lassen, wieviel gemeinsame 
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Überlegungen deutscher Fa
milien nicht schon in Kreuz
worträtsel und Totoscheine 
eingehen. 

Entscheidungsbäume endlich 
bieten die Möglichkeit, in 
Kurzform Handlungsalterna
tiven abzuschätzen. 
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4. Unser Entwurf ist in
..... folge einer Haushalts
kürzung insofern nicht kom
plett, als in die sozialen Situa
tionen noch weitere fachspe
zifische Fakten naturwissen
schaftlichen, baulichen und 
medizinischen Charakters 
einzuarbeiten gewesen wären. 
Die Mittel, hier gutachterlich 
Zuarbeit zu erlangen, standen 
l1icht mehr zur Verfügung, so 
daß - obwohl das Gerüst voll
kommen ausgearbeitet ist - es 
noch eines weiteren halben 
Jahres Feinarbeit bedarf. (Da
her fehlt es im Kapitel V noch 
an etlichen eingewobenen 
konkreten Ratschlägen; ferner 
sind die jedenfalls hinzuzufü
genden Stichwortverzeichnis
se, Literaturhinweise, Adres
senlisten noch nicht erstell
bar. Jedoch liegt alles vorhan
dene Grundmaterial in Kar
teiform vor.) 

Y Nach unserer eigenen 
• Einschätzung des 

Standes des vorliegenden Ent
wurfs sollte eine umfassende 
Diskussion mit Praktikern aus 
dem Bereich des Zivilschutzes 

folgen, damit der Text nach 
deren Erfahrungen vervoll
kommnet werden kann. 

Außerdem müßte eine kurze 
Phase der Evalvation folgen, 
in der die Reaktionen 
potentieller Zielgruppen gete
stet werden können. Dieser 
Test erscheint notwendig, 
weil bislang kaum gesicherte 
Daten über Leserreaktionen 
vorliegen - obgleich in der 
Öffentlichkeit beständig von 
»Schweigenden Meinungen« 
ausgegangen wird, die aller
dings sehr gefärbten Interpre
tationen unterliegen. Dazu 
sollte vielleicht erwähnt wer
den, daß die dem ganzen Pro
jekt vorangehende Einleitung 
(»Was will dieses Buch?«) 
eine von fünf getesteten Fas
sungen darstellt. 

In optimistischen Augenblik
ken erhoffen sich die Kieler 
Bearbeiter, daß die »Schutzin
formation « ein künftig ver
besserungsfähiges, weitest 
verbreitbares, positive Dis
kussionen und positive Selbst
schutzvorkehrungen wecken
des häusliches Standard
Utensil werde. 
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Das Si:ai:lionlierunasrechi: 
der .A"O·Si:re~i:kräHe 
auf deui:schem Boden 

Wollaana Beillich 
Aus dem .. Weißbuch 1985 Zur Lage und Entwicklung der Bundeswehr« 

Wichtige vertragliche Grundlagen zur Unter
stützung allIIerter Streitkräfte 
Brüsseler Vertrag - Westeuropäische Union (WEU) vom 17. März 1948 (BGBI 
55 11 283). 

Nordatlantikvertrag vom 4.April 1949 (BGBI 1955 11 289) i.d.F. vom 
17. Oktober 1951 (BGB11955 11 293). 

NATO-Truppenstatut vom 19.Juni 1951 (BGB11961 11 1120) mit Zusatzab
kommen vom 3.August 1959 (BGBI 1961 11 1218) i.d.F. vom 21. Oktober 
1971 (BGBI 1973 11 1022). 

Protokoll über die Rechtsstellung der aufgrund des Nordatlantikvertrags 
errichteten internationalen militärischen Hauptquartiere vom 28. August 1952 
(BGBI 1969 11 2000) mit Ergänzungsabkommen vom 13. März 1967 (BGBI 
1969112009). 

Deutschland-Vertrag i.d.F. vom 23. Oktober 1954 (BGB11955 II 305). 

Vertrag über den Aufenthalt ausländischer Streitkräfte in der Bundesrepublik 
Deutschland vom 23. Oktober 1954 (BGBI 195511 253). 

Vereinbarung über das Stationierungsrecht und die Statusfragen der französi
schen Truppen in Deutschland vom 21. Dezember 1966 (Bulletin der Bundesre
gierung Nr.161 /S. 1304 vom 23. Dezember 1966). 

Verwaltungs abkommen über die Rechtsstellung dänischer Streitkräfte im 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland vom I1.Juni 1971 (BGBI 1971 TI 
1092). 

Deutsch-amerikanisches Regierungsabkommen über Unterstützung durch den 
Aufnahmestaat (Wartime Host Nation Support) in Krise oder Krieg vom 
15. April 1982 (BGBI 1982 11 450). 

Personelle und materielle Unterstützung der NATO-Streitkräfte 

154. Die Bundesrepublik Deutschland ist Stationierungsland für die Streitkräfte 
von sechs NATO-Mitgliedsstaaten - im Verteidigungsfall von sieben NATO
Mitgliedsstaaten. Das weist auch der zivil-militärischen Zusammenarbeit eine 
besondere Bedeutung zu. Die Bundesrepublik Deutschland unterstützt die 
Streitkräfte der Verbündeten personell und materiell. Diese Unterstützng wird 
seit Jahrzehnten auf der Grundlage von Verträgen und Abkommen geleistet 
und geht über die militärisch-operative Zusammenarbeit hinaus. Sie umfaßt 
auch Maßnahmen, die das Leben der verbündeten Soldaten und ihrer Familien 
in der Bundesrepublik Deutschland, für deren Verteidigung sie heimatfern 
ihren Dienst leisten, erleichtern. Das Urteil der ausländischen Soldaten über das 
Gastgeberland Bundesrepublik Deutschland ist überwiegend positiv. Das trägt 
zum Ansehen der Bundesrepublik Deutschland in den Partnerstaaten bei. Der 
positive Eindruck wird dort verstärkt, wo private Initiativen deutscher Staats
bürger die Anstrengungen durch zivile und militärische Dienststellen ergänzen. 

I. Historische Entwicklung 
vom Besatzungsrecht 
zum Stationierungs
recht 

1. Als nach der Potsdamer Konferenz 
zum Abschluß des Zweiten Weltkrieges 
im Sommer 1945 die vier Siegermächte 
UdSSR, USA, Großbritannien und spä
ter auch Frankreich die Regierungsge
walt im besiegten Deutschen Reich 
übernahmen, teilten sie das Reichsgebiet 
westlich der Oder-Neiße-Linie in vier 
Besatzungszonen auf und errichteten 
aufgrund des Londoner Abkommens 
vom 14.11. 1944 durch die Berliner 
Vierrnächteerklärung vom 5. 6. 1945 als 
gemeinsame oberste Besatzungsbehörde 
den Kontrollrat in Berlin, der sowohl 
gesetzgeberische als auch Regierungsbe
fugnisse hatte. Im übrigen richteten sich 
die Rechte der Besatzungsmächte nach 
dem Kriegsvölkerrecht, insbesondere 
nach dem Dritten Abschnitt der Haager 
Landkriegsordnung von 1907 über Mili
tärische Gewalt auf besetzten feindli
chen Gebieten (Art. 42-56 HLKO). 

Nach zahlreichen Meinungsverschie
denheiten mit den drei westlichen Besat
zungsmächten zogen die Sowjets 1948 
aus dem Kontrollrat aus und machten 
diesen damit handlungsunfähig. Fortan 
wurden in den drei westlichen Besat
zungszonen seine Befugnisse von den 
westalliierten Hochkommissaren wahr
genommen, unter deren Ägide sich 
noch im selben Jahr das Vereinigte 
Wirtschaftsgebiet mit Sitz der deutschen 
Zentralverwaltung in Frankfurt/Main 
bildete. Zugleich liefen Vorbereitungen 
zur Bildung der beiden deutschen 
Nachfolgestaaten an, die auf westlicher 
Seite zur Beratung und Verabschiedung 
des Grundgesetzes für die Bundesrepu
blik Deutschland von 1949 führten. 

Der angesichts der Bildung kommuni
stischer Regierungen in den späteren 
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Ostblockstaaten, zuletzt des kommuni
stischen Staatsstreichs in der Tschecho
slowakei, aber auch des griechischen 
Bürgerkrieges und schließlich der Berli
ner Blockade von 1947/48 beginnende 
Kalte Krieg zwischen Ost und West am 
»Eisernen Vorhang« (Churchill) hatte 
inzwischen zur Gründung von Bünd
nissystemen in Ost und West geführt, 
und zwar 

• im Westen zur Westeuropäischen 
Union (WEU) zwischen Frankreich, 
Großbritannien und den BENELUX
Staaten und 

der Nordatlantikpaktorganisation 
(NATO) zwischen den WEU-Staaten 
und den übrigen westlich orientierten 
Anrainerstaaten des Nordatlantiks 
(Norwegen, Dänemark, Portugal, Is
land, Kanada, USA) und 

• im Osten, aufbauend auf einem Ge
flecht bilateraler Beistandsabkommen 
der Satellitenstaaten mit der Sowjetuni
on und untereinander, zum multilatera
len Warschauer Pakt von 1955 zwischen 
der Sowjetunion, Polen, DDR, CSSR, 
Ungarn, Rumänien, Bulgarien und - bis 
zum Austritt 1968 - Albanien, dessen 
Geltungsdauer nach dreißigjährigem 
Bestehen im Jahre 1985 um weitere 
zwanzig Jahre bis zum Jahre 2005 ver
längert wurde. 

Das im Gründungsjahr der Bundesrepu
blik Deutschland bei der Gründungs
konferenz der NATO in Washington 
im April 1949 erlassene Besatzungssta
tut der drei westlichen Siegermächte, 
das nach der ersten Konstituierung der 
Bundesorgane im September 1949 in 
Kraft trat, sollte nach Beginn des Korea
krieges 1950 im Zusammenhang mit der 
Schaffung eines deutschen Beitrags zur 
kollektiven Selbstverteidigung (im Sinne 
des Art. 51 der UN -Charta und des 
Art.24 Abs.2 des Grundgesetzes) des 
westlichen Lagers im Rahmen der Ban
ner Verträge vom 26. Mai 1952 durch 
den Dreimächtevertrag (mit USA, 
Großbritannien und Frankreich) zu
sammen mit dem Truppenvertrag, dem 
Finanzvertrag sowie dem Steuerabkom
men abgelöst werden. Der ebenfalls zu 
diesen Verträgen gehörende Vertrag 
über die Europäische Verteidigungsge
meinschaft (EVG) scheiterte jedoch im 
August 1954 im französischen Parla
ment. 

Daher wurden erst im Rahmen der nun 
an diese Entwicklung angepaßten Pari
ser Verträge vom 23. Oktober 1954 
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• die Aufhebung des Besatzungsstatuts 
und seiner Annexabkommen, 

• der Beitritt der Bundesrepublik 
Deutschland zur NATO, 

• der Vertrag über den Aufenthalt aus
ländischer Streitkräfte in der Bundesre
publik Deutschland und 

• das Saarstatut zwischen der Bundes
republik Deutschland und Fankreich 

vereinbart. 

Nach ihrer Ratifizierung im Mai 1955 
erlangte die Bundesrepublik Deutsch
land zehn Jahre nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges die Souveränität 
mit Ausnahme der Dreimächtevorbe
halte über 

• gesamtdeutsche Fragen, 

• Berlin und 

• die Sicherheit der Stationierungs
streitkräfte 

und die Wehrhoheit, die zur Aufstel
lung der Bundeswehr führte (4. Ergän
zungsgesetz zum Grundgesetz 1954, 
Soldatengesetz 1955) und sich 1956 in 
der Wehrverfassung (7. GG-ErgG) und 
der Wehrgesetzgebung (Wehrpflichtge
setz, Bundesleistungsgesetz, Landbe
schaffungsgesetz, Schutzbereichsgesetz 
und Erstes Gesetz über Maßnahmen 
zum Schutz der Zivilbevölkerung) nie
derschlug. 

Durch das sogenannte Offshore-Pro
curement von Juni/Juli 1957 (ratifiziert 
1959, BGBI. 11 409) verpflichtete sich 
die Bundesrepublik Deutschland, einen 
freiwilligen deutschen Beitrag zu den 
Kosten der Truppenunterhaltung der 
NATO-Entsendestaaten auf deutschem 
Boden bis zum Inkrafttreten der Bonner 
Verträge zu leisten. 
1959 trat die Bundesrepublik Deutsch
land in den Banner Verträgen vom 
19.Juni 1959 (ratifiziert 1961 BGBI. 11 
1183) 

• dem Londoner NATO-Truppensta
tut von 1949 bei und 

• schloß mit den Stationierungs- bzw. 
Entsendestaaten ein Zusatzabkommen 
mit Unterzeichnungsprotokoll dazu ab. 

• Ferner wurden der Truppen- und Fi
nanzvertrag von 1952/54 außer Kraft 
gesetzt und 

• zum Zusatzabkommen weitere Zu
satzvereinbarungen über Manöver und 
Direktbeschaffungen der Stationie
rungsstreitkräfte geschlossen. 

Damit war der Übergang vom Besat
zungsrecht der Nachkriegszeit zum Sta
tionierungsrecht für die verbündeten 
Streitkräfte abgeschlossen. Das Aus
scheiden Frankreichs aus der militäri
schen Integration der NATO im Jahre 
1966 führte zu einer bilateralen Ver
einbarung über das Stationierungsrecht 
und die Statusfragen der Französischen 
Truppen in Deutschland (FF A). 

Nachdem durch die Notstandsverfas
sung von 1968 (17. GG-Ergänzungsge
setz) die Vorbehalte der Drei Mächte 
aus Art. 5 Abs.2 des Deutschlandver
trages (= Dreimächtevertrages) betref
fend den Schutz und die Sicherheit der 
Stationierungsstreitkräfte ausgeräumt 
waren, trat die Bundesrepublik 
Deutschland 1969 auch 

• dem Protokoll von 1952 über die 
Rechtsstellung der aufgrund des Nord
atlantikvertrages errichteten internatio
nalen militärischen Hauptquartiere bei, 

• schloß mit dem Obersten Haupt
quartier der Alliierten Mächte in Europa 
(SHAPE) das Abkommen über die be
sonderen Bedingungen für die Einrich
tung und den Betrieb internationaler 
militärischer Hauptquartiere in der 
Bundesrepublik Deutschland mit Un
terzeichnungsprotokoll und Noten
wechsel und 

• mit den Entsendestaaten Belgien, 
Kanada, Niederlande, Großbritannien, 
USA das Übereinkommen über die 
Rechtsstellung des einem internationa
len militärischen Hauptquartier zuge
teilten Personals der Entsendestaaten 
und 

• mit Großbritannien und den USA 
das Übereinkommen über die Überlas
sung von Liegenschaften an internatio
nale militärische Hauptquartiere der 
NATO in der Bundesrepublik Deutsch
land durch die Streitkräfte Großbritan
niens und der USA. 

1971 schloß die Bundesrepublik 
Deutschland ein Verwaltungsabkom
men mit Dänemark über die Rechtsstel
lung dänischer Streitkräfte im Gebiet 
der Bundesrepublik Deutschland. 

1980 trat das demokratisch gewordene 
Spanien der NATO bei. 

1982 wurde das deutsch-amerikanische 
Regierungsabkommen über Unterstüt
zung durch den Aufnahmestaat in Krise 
und Krieg abgeschlossen. 
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Systematische übersicht über das Stationierungsrecht der NATO-Streitkräfte 
Zeit 

1948 WEU 
Westeuropäische Union 
gegründet 

1949 

1952 

1954 H. WEU-Zusatzprotokoll 
überläßt WEU-Truppen 
an NATO 

1959 

1967 

Bilaterale Abkommen: 

1966 

1971 

1982 

11. Inhalt der Abkommen 
und Verhältnis 
untereinander 

Diese Abkommen sind 

• teils NATO-weit, 

-

• teils zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland als Aufnahmestaat und den 
Entsendestaaten der Stationierungs
streitkräfte, 

• teils auch bilateral 

abgeschlossen. 

Ferner handelt es sich 

• teils um völkerrechtliche Staatsver
träge, die deutscherseits gemäß Art. 59 
Abs.2 S. 1 GG der Ratifizierung be
dürfen, 

• teils um Regierungsabkommen, 

• teils um bloße Verwaltungsverein
barungen. 

Eine Kuriosität bildet dabei das zwi
schen der Bundesrepublik Deutschland 
und SHAPE (Supreme Headquarter 
Alliied Powers Europe) abgeschlossene 
Abkommen über die Einrichtung und 

Besatzungs- bzw. 
Entsendestaaten auf deutschem Boden 

NATO gegründet Besatzungsstatut Bundesrepublik Deutschland 
NATO-Truppenstatut der Drei Mächte -+ GRUNDGESETZ 

Protokoll über NATO-Hauptquartiere BODDer VcrtrIip: 
Nach Scheitern des 
EG-Vertrags: 

Pariter Vcrtrilp: 

Aufenthaltsvenrag 

WEU- und NATO-Beitritt, Aufhebung des Besatzungsstatuts 

Beitritt zum NATO-Truppenstatut _ Zusatzübcreinkommen und 
-vereinbarungen 

Beitritt zum NATO-Hauptquartier-Protokoll Zusatz übereinkommen und 
Zusatzvereinbarungen 

nach Ausscheiden Frankreichs aus Vereinbarung über den Status der Französischen 
der NATO-Integration: Streitkräfte in Deutschland (FFA) 

Verwaltungsabkommen über die Rechtsstellung dänischer 
Streitkräfte auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 

Deutsch-amerikanisches Regierungsabkommen über 
Unterstützung durch den Aufnahmestaat in Krise und Krieg 
(Wartime Host Nations Support [WHNS)) 

den Betrieb internationaler militärischer 
Hauptquartiere in der Bundesrepublik 
Deutschland. Es ist zwischen einem 
Staat und einem internationalen Haupt
quartier, also einer militärischen Kom
mandobehörde, abgeschlossen und hat 
deutscherseits die Qualität eines ratifi
zierungsbedürftigen Staatsvertrages, der 
dadurch völkerrechtlich ermöglicht 
wird, daß nach Art. 10 des Protokolls 
über die Rechtsstellung der aufgrund 
des Nordatlantikvertrages errichteten 
internationalen militärischen Haupt
quartiere, eines NATO-weiten multila
teralen Völkerrechtsabkommens, diese 
Hauptquartiere Rechtspersönlichkeit 
besitzen, mithin Verträge schließen 
können. 

Von den oben erwähnten Abkommen 
aufgrund des Nordatlantikvertrages ha
ben heute noch praktische Bedeutung 

• der Aufenthaltsvertrag mit den USA, 
Großbritannien und Frankreich, 

• das NATO-Truppenstatut NATO
weit, 
- das Zusatzabkommen und Unter
zeichnungsprotokoll dazu zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und Bel
gien, Frankreich, Kanada, Niederlande, 
Großbritannien und USA als Entsende
staaten, 
- das Manöverabkommen mit den Ent
sendestaaten, 
- die bilateralen Abkommen über Di
rektbeschaffungen mit den einzelnen 
Entsendestaaten, 
- die bilateralen Stationierungsverein
barungen mit Frankreich und Däne
mark und 
- das Host Nations Support (HNS-)Ab
kommen mit den USA, 

• das NATO-weite Protokoll über 
Hauptquartiere, 
- das SHAPE-Zusatzabkommen dazu 
mit Unterzeichnungsprotokoll, 
- das Hauptquartier-Personalstatut mit 
den Entsendestaaten ohne Frankreich 
und 
- das Liegenschaftsabkommen mit den 
USA und Großbritannien. 

Alle diese Personen können aus den Ab
kommen Rechte ableiten und gegenüber 
den deutschen Behörden geltend ma
chen. 
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Dabei ist zu beachten, daß die Bündnis
verträge selbst (Brüsseler und Nordat
lantikvertrag) und die auf ihrer Grund
lage NATO-weit abgeschlossenen mul
tilateralen Abkommen wie 

• das NATO-Truppenstatut und 

• das NATO-Hauptquartierprotokoll 

nur allgemeine, für alle NATO-Mit
gliedstaaten geltende Grundsätze ent
halten, ohne auf Einzelheiten oder Be
sonderheiten der Gesetzeslage der je
weils betroffenen Aufnahmestaaten ein
zugehen. Diese Abkommen sind daher 
immer im Kontext mit den dazu zwi
schen den Entsendestaaten und dem 
Aufnahmestaat abgeschlossenen Zusatz
abkommen und -vereinbarungen zu se
hen, also - um im Beispiel zu bleiben -: 

• das NATO-Truppenstatut im Zu
sammenhang mit dem Zusatzabkom
men dazu samt Unterzeichnungsproto
koll und den Zusatzvereinbarungen und 

• das NATO-Hauptquartierprotokoll 
im Zusammenhang mit dem SHAPE
Ergänzungsabkommen samt U nter
zeichnungsprotokoll und Zusatzüber
einkommen. 

Im einzelnen regeln die Abkommen fol
gende Rechte der Stationierungsstreit
kräfte einschließlich zivilem Gefolge 
und Angehörigen: 

1. Die Bündnisverträge (Brüsseler und 
Nordatlantikvertrag) und die bündnis
weit geschlossenen Abkommen (Trup
penstatut und Hauptquartierprotokoll) 
regeln die bündnisweite Kollektivvertei
digung im Sinne des Art. 51 der UN
Charta und des Art. 24 Abs. 2 GG. Da
nach kann der Bund bei der 

»Einordnung in ein System gegenseiti
ger kollektiver Sicherheit zur Wahrung 
des Friedens in die Beschränkung seiner 
Hoheitsrechte einwilligen, die eine 
friedliche und dauerhafte Ordnung in 
Europa und zwischen den Völkern der 
Welt herbeiführen und sichern.« 

Die Beschränkung der deutschen Ho
heitsrechte ist dabei denkbar 

• unmittelbar durch die genannten Sta
tionierungsverträge oder 

• durch Anwendbarmachung der in
nerstaatlichen und damit auch für die 
Bundeswehr geltenden deutschen Ge
setze auch auf die Stationierungsstreit
kräfte. 
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~ie Stationierungsabkommen gleichen einander im personellen Anwendungsbereich. 
Sie betreffen 

NATO-STREITKRÄFfE 

der Entsendestaaten im Aufnahmestaat Bundesrepublik Deutschland 

----------
undzwar _____________ 

NATO-Truppen NATO-Hauptquartiere 

Supreme Oberstes 
d. h. Land-, See- und Headquarter Hauptquartier 

Luftstreitkräfte Allied der Alliierten 
mit Powers Mächte in 

Europe Europa 
in Casteau Belgien 

~~ ~~ 
Einheiten Verbänden Nachgeordnete AFCENTI 

Oberste Haupt- CINCENT 
quartiere in der Allied Forces 
Bundesrepublik CENTRAL 

Deutschland EUROPE 
Brunssum/ Ndl. 

---==== I::::::===-
FFA CENTAG NORTHAG COMLANDJUT 

Forces Anneegruppc Armeegruppe Armeegruppe 
Fran~a i ses Mitte Nord in Jütland-Schles-
en Allemagne tn Mönchen- wig-Hoistein-
Baden-Baden Heidelberg Gladbach Hamburg 

Deutsche T erritorial- Territorial- TerritOrialkdo. 
Verbindungs- kommando Süd Kommando Schleswig-Holst. 
stelle Mannheim Nord - WBKI 

I WBKV I WBK VI 
/ 

WBKII I WBKIIl I 
jeweils mit 

• Truppen- bzw. Hauptquartierpersonal, 
• zivilem Gefolge, 
• Angehörigen des Truppen- oder Hauptquartierpersonals 

bzw. des l.ivllen Gefolges , d. h. Ehegatten und Kinder. 

Der Bund hat von beiden Möglichkeiten 
Gebrauch gemacht. 

Die beiden Bündnisverträge selbst ent
halten allerdings keine einschlägigen Re
gelungen über Truppenrechte. Die Be
stimmungen über die Beistandspflicht 
bei einem bewaffneten Angriff auf einen 
Bündnispartner befassen sich ebenfalls 
nicht mit konkreten Maßnahmen. 

Reicht somit die Beistandspflicht der 
NATO-Staaten einem makabren 
NATO-Scherz zufolge »vom Beileids
telegramm bis zur Atombombe« gegen
über der sehr viel konkreteren Hilfelei
stungspflicht der WEU-Staaten unter
einander, so ist dabei zu bedenken, daß 
die WEU im Protokoll Nr. II zum 
Brüsseler Vertrag die Truppen ihrer 

Mitgliedstaaten nach Maßgabe der im 
EVG-Vertrag von 1952 geregelten 
Stärkezahlen dem Alliierten Oberkom
mando der NATO in Europa (SA
CEUR) unterstellt hat, also selbst gar 
keinen militärischen Beistand leisten 
kann. 

2. Der Aufenthaltsvertrag von 1954 
mit den drei westlichen Sieger- und Be
satzungsmächten regelt das Stationie
rungsrecht allgemein, die Heranführung 
zusätzlicher Truppen zu Manöverzwek
ken (z. B. Reforger-Übungen) und das 
Recht zum Betreten, Durchqueren und 
Verlassen des Bundesgebiets. 

3. Das Zusatzabkommen zum 
NATO-Truppenstatut samt Unter
zeichnungsprotokoll ist wie das SHA-



Art. 5, 6 Nordatlantikvertrag 

Beistandsleistung, indem jeder Bündnisstaat 
unverzüglich für sich und im Zusammen
wirken mit den anderen Vertragsstaaten 
die Maßnahmen, einschließlich der 
Anwendung von Waffengewalt, trifft, 
die er für erforderlich erachtet, um die 
Sicherheit des nordatlantischen Gebiets 
wiederherzustellen oder zu erhalten. 

PE-Ergänzungsabkommen zum 
Hauptquartierprotokoll für den 
Hauptquartierbereich gemäß dem Art. 1 
bei der Abkommen die eigentliche sedes 
matenae der Truppenrechte, die im 
Rahmen des NATO-Truppenstatuts 
und des Hauptquartierprotokolls spe
ziell für die auf deutschem Boden ste
henden belgischen, französischen, kana
dischen, niederländischen, britischen 
und US-Truppen vereinbart wurde, 
während für die dänischen Streitkräfte 
ein besonderes Verwaltungsabkommen 
gilt, sowie für die auf deutschem Boden 
errichteten NATO-Hauptquartiere der 

• NORTHAG/Britische Rheinarmee 
in Mönchengladbach und 

• CENTAG/US-Armee In Heidel
berg, 

während für das Hauptquartier der For
ces Francraises en Allemagne (FFA) in 
Baden-Baden seit 1966 eine besondere 
Statusvereinbarung gilt. Art. 2 des Zu
satzabkommens enthält Definitionen, 
die zugleich den Gegenstand des Ab
kommens kennzeichnen wie Bundes
leistungsgesetz, Schutzbereichsgesetz, 
Landbeschaffungsgesetz, Luftverkehrs
gesetz, wobei zu erwähnen ist, daß nach 
Art.5 des SHAPE-Ergänzungsabkom
mens das Zusatzabkommen unberührt 
bleibt. 

Art. 3 des Zusatzabkommens regelt die 
zivil-militärische Zusammenarbeit zwi
schen den Alliierten Kommandobehör
den und den deutschen militärischen 
und zivilen Behörden auf den Gebieten, 
denen die Art. 5-74 gewidmet sind. Es 
handelt sich dabei um Exemtionsrechte, 
zivile und Truppenrechte, die in zahlrei
che Teilgebiete der deutschen Gesetzge
bung eingreifen, wie Ausweis- und Mel
depflicht (Art. 5,6), 

• Alliierte Führerscheine, Fahrzeugre
gistrierung, -kennzeichnung und -versi
cherung (Art. 9-11), Waffenscheine 
(Art. 12), 

Art. V Brüsseler (WEU-) Vertrag 

Beistandsleistung aller 
Bündnisstaaten durch 

Einsatz aller in ihrer Macht 
stehenden militärischen und 
sonstigen Hilfe und Unterstützung. 

• Alliierte Sozialversicherung, Perso
nenstandswesen (Art. 13-16), 

• Konkurrierende Strafgerichtsbarkeit, 
Vorläufige Festnahme, Befugnisse der 
Alliierten Militärpolizei, Sonstige Ge
richtsverfahren, Verbot der Postbe
schlagnahme (Art. 17-40), 

• Abgeltung von Truppenschäden, 
Genehmigungspflicht für Luftbildauf
nahmen, Technische Bereiche 
(Art. 41-43), 

• Vertrags hilfe und alliierte Direktbe
schaffungen, Manöverrecht, Lieferun
gen und Leistungen, Liegenschaftsbe
darf, Arbeitsrecht ziviler Bediensteter 
(Art. 44-56), 

• Verkehrs recht, Militärpost und De
visenrecht (Art. 57-74). 

Hier sei auf die zu den Direktbeschaf
fungen , zum Manöverrecht und zum 
Liegenschaftsbedarf abgeschlossenen 
Zusatzvereinbarungen verwiesen, die 
z. T. noch behandelt werden. 

4. Das Manöverabkommen hat ebenso 
wie das vorstehend behandelte Zusatz
abkommen und das bei den gemeinsame 
Ratifizierungsgesetz das deutsche Ma
növerrecht des Bundesleistungsgesetzes 
und das Landbeschaffungsgesetz geän
dert und ergänzt: 

• in § 34 BLG (Verjährung von Zah
lungsansprüchen) bleiben auch Ansprü
che nach Art. 6, 7 RatG unberührt 
(Art. 15 Abs. 1 RatG) ; 

• in § 60 Abs . 2 BLG bezieht die Fest
setzung der Entschädigung für Statio
nierungsstreitkräfte auch Ansprüche 
nach Art. 6-15 RatG mit ein; 

• § 66 Abs.2 Satz 3 (Schadensvermei
dung durch Verzicht auf mehrfache 
Grundstücksbeanspruchung) ist nach 
Art. 45 Abs. 1 ZusAbk. nicht an
wendbar; 

• der Schutz von Naturschutzparken 
und -gebieten des § 68 Abs.2 Satz 3 

Stationierungsrecht 

BLG gilt auch gemäß Art.45 Abs.3 
ZusAbk.; 

• die Regelung des § 68 Abs.5 BLG 
für Luftmanöver wird durch Art. 46 
ZusAbk. ergänzt; 

• § 77 Abs.3 BLG wird durch Art. 16 
RatG um eine Bestimmung über die 
Entschädigung für Verkehrsanlagen, 

• § 81 BLG durch Art. 15 Abs. 3 RatG 
um eine Bestimmung für das Verfahren 
bei Inanspruchnahme von Manöverlei
stungen betr. Raumbedarf und Wasser
versorgung nach §§ 71,72 BLG und 

• § 82 BLG (Abgeltung und Fristen) 
durch Art. 15 Abs . 4 RatG für Anforde
rungen der Stationierungstruppen er
gänzt. 

• Das Landbeschaffungsgesetz wird 
durch die Art. 18-21 RatG ergänzt. 

Die NATO-Oberbefehlshaber entschei
den nach Art. 45 Abs. 1 ZusAbk. selb
ständig über die Abhaltung von Manö
vern im Rahmen des deutschen Rechts. 
Nach dem Manöverabkommen unter
richten sie den Bundesminister der Ver
teidigung über das Manöverjahrespro
gramm (Art. 1) und übermitteln ihm die 
Manöverpläne (Art. 2-6). Das Anforde
rungsverfahren nach dem Bundeslei
stungsgesetz liegt dann gemäß Art. 62 
ZusAbk. in der Hand der deutschen 
Behörden . 

5. Bilaterale Vereinbarungen mit Ent
sendestaaten bestehen auf dem Gebiet 

• des Manöverrechts mit Großbritan
nien für den Bereich Soltau-Lüneburg 
(Truppenübungsplatz Munsterlager), 

• des Direktbeschaffungsrechts mit al
len Entsendestaaten, 

• des Liegenschaftsrechts mit Großbri
tannien und den USA, den beiden ehe
maligen Besatzungsmächten mit den 
größten westlichen Besatzungszonen 
und 

• mit dem Überseestaat USA über den 
Status von Urlaubern aus dem Bereich 
des geschützten Personals. 

An dieser Stelle seien abschließend noch 
die drei bilateralen Vereinbarungen mit 
Frankreich, D änemark und den USA 
erwähnt. 

Frankreich hat nach dem Ausscheiden 
seiner Landstreitkräfte aus der NATO
Integration und der damit verbundenen 
Verlegung der europäischen NATO
Hauptquartiere SHAPE von Paris nach 
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Sta tionierungsrech t 

Casteau/Beigien und AFCENT von 
Fontainebleau nach Brunssum/Nieder
lande sowie des NATO-Defense
College von Paris nach Rom im Jahre 
1966 hinsichtlich seiner Truppen in 
Deutschland (FFA) und ihres Haupt
quartiers in Baden-Baden mit der Bun
des republik Deutschland als Aufnahme
staat eine besondere Statusvereinbarung 
getroffen. Danach gelten der Aufent
haltsvertrag und das NATO-Truppen
statut zwischen Entsende- und Aufnah
mestaat unverändert weiter. Zum Zu
satzabkommen wurden folgende Ein
zelfragen näher bestimmt: 

I. Gemeinsame Flaggenhissung, 
II. Unterrichtung über Wechsel Im 

Oberkommando, 
III. Beibehaltung bisheriger Standorte, 

Änderungen nur nach besonderer 
Vereinbarung, 

IV. Jährliche Bekanntgabe der Perso
nalstärke und Materiallagerung, 

V. 1 Manöveranmeldung ab Regi
mentsstärke; die Verkehrs rech
te nach Art.57 ZusAbk. blei
ben unberührt, 

2. Anmeldung von Grenzübertrit
ten ab Regimentsstärke, 
Gemeinsame Festlegung der 
Grenzü bergangsstellen, 
Einzel- und Sammelmarschbe
fehle mit deutscher Überset
zung, 

3. Manöveranmeldung gemäß Zu
satzabkommen, 

VI. Keine Anwendung dieser Ver
einbarung auf die französischen 
Truppen in Berlin. 

Dänemark, das nicht Signatarstaat der 
Zusatz- und Ergänzungsabkommen 
zum Truppen- und Hauptquartierrecht, 
wohl aber bei Manövern Entsendestaat 
im Sinne des NATO-Truppenstatuts 
ist, weil es Streitkräfte auf deutschem 
Gebiet an Britischen Manövern teilneh
men läßt, hat dafür 1971 ein Verwal
tungsabkommen mit der Bundesrepu
blik Deutschland abgeschlossen, wo
nach aus praktischen Gründen bei däni
scher Beteiligung an britischen Manö-
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vern die Britischen Militärbehörden 
auch die Rechte und Pflichten Däne
marks bei der Abwicklung von Manö
verschäden gegenüber den zuständigen 
deutschen Behörden vertreten. 

1982 hat der Entsendestaat USA mit 
dem Aufnahmestaat Bundesrepublik 
Deutschland das Regierungsabkommen 
über Unterstützung durch den Aufnah
mestaat in Krise oder Krieg (Host Na
tions Support (HNS)-Agreement) abge
schlossen. Es ist im Gegensatz zu den 
anderen Stationierungsabkommen keine 
Friedensregelung, sondern - wie seine 
Überschrift aussagt - auf »Krise und 
Krieg« beschränkt. Gleichwohl bedarf 
es umfangreicher Vorbereitungen schon 
im Frieden. Dabei handelt es sich um 
die reibungslose Abwicklung der Ver
stärkung der jetzt im Bundesgebiet ste
henden vier-US-Divisionen und der zu
gehörigen fliegenden Staffeln um weite
re sechs gepanzerte, mechanisierte und 
Infanteriedivisionen und dazu gehören
de fliegende Staffeln binnen zehn Tagen 
während einer Krise oder im Krieg, de
ren Vorliegen der gemeinsamen Fest
stellung bedarf (Art. 1). Die deutsche 
Unterstützung dafür soll im Rahmen 
von Ressortvereinbarungen der beiden 
Verteidigungsminister durch Aufstel
lung besonderer deutscher Einheiten in 
einer Gesamtstärke von 93 000 Mann 
erfolgen und folgenden Zwecken 
dienen: 

• Sicherung, Unterstützung und In
standhaltung von US-Militärflughäfen 
und Heereseinrichtungen, 

• Transport-, Umschlag- und Nach
schubeinrichtungen, 

• Verwundetentransport, 

• Übernahme von Kriegsgefangenen, 

• Dekontamination von Personal und 
Material, 

• Eingliederung der wehrpflichtigen 
Mitglieder des heute schon bestehenden 
Labor Service der US-Streitkräfte in die 
deutschen Unterstützungstruppen. 

Daneben soll zivile Unterstützung gelei
stet werden durch 

• Transportleistungen aller Art nach 
dem Verkehrssicherstellungsgesetz 

• Instandhaltungs- und Instandset
zungsmaßnahmen einschließlich Mate
rialumschlag, 

• Fernschreib- und Fernsprechteilneh
mereinrichtungen, 

• materielle Mobilmachungsergänzung 
(Kfz., Bau- und Depotgerät) und 

• Objekte für die Kriegsstationierung 
nach dem Bundesleistungsgesetz, 

• Verbrauchsmaterial und Verpflegung 
nach dem Wirtschafts- und Ernährungs
sicherstellungsgesetz, 

• Mitwirkung bei der Deckung des Be
darfs an zivilen Arbeitskräften nach dem 
Arbeitssicherstellungsgesetz und 

• Freistellung vom Wehrdienst für Zi
vilbedienstete der US-Streitkräfte und 
ihrer Vertragsfirmen nach dem Wehr
pflichtgesetz. 

Weitere Bestimmungen betreffen 

• die gemeinsame Kostentragung, 

• die gütliche Beilegung von Streitig
keiten durch einen Gemeinsamen Aus
schuß, 

• die Entwicklung und Abstimmung 
eines Durchführungsplanes und 

• Verstärkungsübungen, z. B. für Re
forger (= Reforcement of forces in Ger
many). 

* 
Wie gerade die Aufzählung der ver
einbarten zivilen Unterstützungslei
stungen zeigt, ist das NATO-Stationie
rungsrecht von besonderer Bedeutung 
für die Unterstützung der Streitkräfte 
als Teilgebiet der zivilen Verteidigung 
und damit einer der Hauptgegenstände 
der zivilmilitärischen Zusammenarbeit 
über den innerdeutschen Bereich hinaus 
zwischen den NATO-Entsendestaaten 
und dem Aufnahmestaat Bundesrepu
blik Deutschland. 



Bundesärzcekall1l11er: 
Warnuna yor den 

Gefahren des Kr~eaes 
Kacascrophenll1ed~z~n~sche 

Yorsoraell1apnahll1en 
Dr~nal~chke~cssculen ärzcl~chen 

E~nsaczes (S~chCuna) 

Die deutsche Ärzteschaft lehnt Krieg 
und jede Art der offensiven Kriegsvor
bereitung entsprechend Artikel26 des 
Grundgesetzes ab. 

Das Bestreben der deutschen Ärzte
schaft, Kriege zu verhindern, wird er
folgreich sein, wenn eine sachliche und 
objektive Aufklärung der Bevölkerung 
weltweit erfolgt. Bei diesen Aufklä
rungsbemühungen ist allerdings die 
Auslösung mystischer und diffuser 
Angst auf der Grundlage des Schrek
kensbildes eines flächendeckenden Nu
klearkrieges als Mittel politischer Pres
sion wegen der damit verbundenen Ge
fahr der Panikreaktion abzulehnen. Sie 
könnten sogar gewalttätige Auseinan
dersetzungen provozieren. 

Der Weltfrieden wird nicht nur durch 
moderne Massenvernichtungsmittel 
(nukleare, biologische und chemische 
Kampfmittel), sondern auch und nicht 
weniger stark durch »konventionelle 
Waffen« bedroht. Die verantwortlichen 
Politiker in aller Welt werden aufgefor
dert, diese allen Menschen gemeinsam 
drohenden Gefahren abzuwenden und 
der Humanität und der Achtung vor 
dem Leben in jeder Phase wieder Gel
tung zu verschaffen. 

Ein überzeugendes und wirksames 
»Nein zum Krieg« ist über ein »Ja zum 
Frieden« hinaus ein »Ja zum Leben«. 

Abrüstungsmaßnahmen und der Abbau 
von Gewalt, auch durch Machtexpan
sion auf Kosten anderer, sind ebenso 
notwendig wie Schutzmaßnahmen für 
Leben und Gesundheit. Obwohl die 
Folgen von Gewalt und Waffenanwen
dung unabsehbar sein können, müssen 

sich Ärzte auch auf diese Folgen 
menschlicher Unvernunft rechtzeitig 
vorbereiten. Die Ärzteschaft tritt des
halb für eine umfassende Nothilfe, für 
organisatorische Vorbereitungsmaßnah
men und Fortbildung in Notfall- und 
Katastrophenmedizin ein. Dies ent
spricht dem Imperativ ärztlicher Berufs
auffassung und menschlicher Nächsten
liebe. 

Die Verweigerung von ärztlichen Fort
bildungs- und Vorbereitungsmaßnah
men auf Katastrophen, Unglücksfälle, 
letztlich auch auf einen Verteidigungs
fall, würde zu eindeutiger Verschlechte
rung der ärztlichen Versorgung der not
leidenden Bevölkerung führen . Wenn 
ein drohendes Unheil wirklich eintreten 
sollte, wird diese Verweigerung recht
zeitiger Vorbereitung allein den Tod 
vieler Menschen zur Folge haben, die 
sonst auch bei eingeschränkten Mög
lichkeiten ärzlicher Hilfe hätten gerettet 
werden können. 

Damit auch bei einem Mißverhältnis 
von Hilfebedürftigen und zur Hilfe 
Fähigen noch möglichst vielen mög
lichst wirksam geholfen werden kann, 
muß jeder Arzt die Prinzipien der Sich
tung kennen und nötigenfalls anwenden 
können. 

Die Einstufung in die Dringlichkeitska
tegorien ist die wichtigste Vorausset
zung zur Bewältigung eines (Massen-) 
Anfalls von Verletzten oder Kranken, 
da von ihr als entscheidendem medizini
schem Element das weitere Schicksal der 
Verletzten/ Kranken abhängt. Diese 
Forderung ist nicht mehr nur eine ärzt
lich-ethische, sondern auch eine huma
nitäre. 

Das Prinzip der Sichtung wird immer 
dann zur Anwendung kommen müssen, 
wenn ein krasses Mißverhältnis zwi
schen dem Hilfebedürfnis vieler Men
schen, verfügbaren personellen Kräften 
und materiellen Hilfsmitteln qualitativ 
wie quantitativ besteht und unverhält
nismäßig aufwendige Diagnose- und 
Therapiernaßnahmen nicht durchge
führt werden können, um nicht zusätz
liche Gesundheitsschäden bei der Mehr
zahl von Betroffenen durch Zeitverlust 
und Behandlungsmängel zu verursa
chen. 

Ziel der Sichtung ist es weiterhin, mit 
den zur Verfügung stehenden be
schränkten Mitteln möglichst viele Not
fallpatienten bzw. Verletzte mit Überle
benschancen zu behandeln, durch Her
stellen der Transportfähigkeit einer 
zweckmäßigen Behandlung zuzuführen 
und Schwerstgeschädigten durch Palia
tivmaßnahmen Leid zu lindern. 

Sichtung bedeutet auch Setzung von 
Prioritäten unter Zeitdruck bei improvi
sierten Verhältnissen. 

Schon 1956 sagte Karl Jaspers folgendes: 
»Die Angst um das Leben und den 
Grund allen Lebens braucht nicht über
all überzugehen in die blinde Angst, die 
nur um jeden Preis den Krieg ausschlie
ßen will, gar nicht rüsten will, wenn die 
anderen rüsten, gar nicht zur wirksamen 
Verteidigung sich vorzubereiten, wenn 
die anderen ihre geplante Gewalt vorbe
reiten, unklar geneigt, sich den Gewalt
akten des Gegners Schritt für Schritt 
friedlich ohne Blutvergießen zu unter
werfen, um ein Sklavendasein zu erlei
den, wenn man nur am Leben bleibt.« 
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Das Schweizer Bundesamt für Zivilschutz orientiert die kantonalen Ämter und Betriebs
schutzsteIlen gemäß ZSBV 

Schu~zmasken 
je~z~ auch zu Hause 

Bei einer allfälligen Heimab
gabe ist folgendes zu be
achten: 

I. Allgemeine 
Bedingungen 

• Sie bedingt eine genaue 
Kontrolle, da zum Beispiel 
beim Wegzug aus der Wohn
gemeinde die persönliche 
Ausrüstung vollständig zu
rückgegeben werden muß. 

• Eine periodische Kontrolle 
der Unversehrtheit der Ver
packung der Ernstfall-Mund
filter ist anläßlich der Ein
trittsbefragung bei Übungen 
der ZS-Angehörigen vorzu
nehmen. 

• Wird festgestellt, daß die 
Dose mutwillig geöffnet wur
de, sind die genaueren Um
stände abzuklären, allenfalls 
ist die Polizei beizuziehen. 
Ersatz ist auf dem ordentli
chen Weg - unter Beilage 
einer Kopie des Polizeirap
portes - anzufordern. 

• Die Schutzmasken 65 sind 
den in den Gemeinden lagern
den Lagerkesseln zu entneh
men. Dazu ist das Stickstoff
gas entsprechend der aufge
klebten Gebrauchsanweisung 
abzulassen. 

• Damit sich die Maske nicht 
verformt, wenn sie zum Bei
spiel beim Lagern zu Hause 
während längerer Zeit belastet 
wird, ist die Schutzmaske 65 
mit einer Stütze aus Polyäthy-

32 

Schutzmasken sind auch sinnvoll bei Industrie-Unfäl
len. Ihre Anschaffung erweist sich als notwendig, 
selbst wenn die Kosten nicht, wie jetzt in der Schweiz 
vorgeschlagen, mit Bundesbeitrag abgegolten werden. 
Wir übernehmen einen Beitrag aus der Schweizeri
schen Zeitschrift ZIVILSCHUTZ, um Überlegungen 
anzuregen, was jeder einzelne tun könnte. 

,.Nach den bisher guten Erfahrungen mit dem System 
der Heimabgabe in der Armee kann eine Heimabgabe 
der Schutzmasken auch für Schutzdienstpflichtige in 
Frage kommen. « Dies schreibt das Bundesamt für 
Zivilschutz den kantonalen Ämtern und den Betriebs
schutzsteIlen gemäß ZSBV. Das BZS stellt es den Kan
tonen jedoch frei (in Anlehnung an die Artikel 642 und 
652 Zivilschutzgesetz), die Heimabgabe vorzuschreiben 
oder sie den Gemeinden zu überlassen. Das BZS findet 
die Heimabgabe vor allem dann sinnvoll, wenn den 
Schutzdienstpflichtigen auch die übrige persönliche 
Ausrüstung abgegeben wird und dadurch bei einem 
Aufgebot wesentlich Zeit gewonnen werden kann. 

len auszurüsten. Die Schutz
maske 83 wird bereits mit die
ser Stütze geliefert. 

1. Verpackung 
2.1 Gesichtsstück 

Die Masken sind einzeln in 
einem Polyäthylenbeutel zu 
verpacken. Der Hersteller 
empfiehlt eine solche Verpak
kung, da sonst Verfärbungen 
der Tasche und der Maske 
auftreten könnten. Diese Ver
färbung hat zwar keinen Ein
fluß auf die Lebensdauer und 

Funktionssicherheit, wirkt 
sich aber psychologisch nega
tiv auf eine Weitergabe aus . 
Eine Plombierung der Maske 
wird vom BZS nicht vorge
schrieben. 

Für die bis zum Zeitpunkt der 
Heimabgabe bereits ausgelie
ferten Schutzmasken 65 wür
de das BZS die Gesichtsstücke 
und Polyäthylenbeutel (für 
die Schutzmaske 83 nur die 
Polyäthylenbeutel) auf Bestel
lung nachliefern. Das Abpak
ken kann anläßlich der Abga
be erfolgen. 

2.2 Ernstfall-Mundfilter 

Die Ernstfallfilter sind wie 
folgt verpackt: 

• Filter L 58 in einer Blech
dose (nicht verwechseln mit 
dem ähnlich verpackten Filter 
L 41 / 55 !). Die Filter können 
so abgegeben werden. 

• Filter L 68 in einem Poly
äthylenbeutel verschweißt 
und in einer Kartonschachtel 
verpackt. Für die Heimabga
be müßten diese Filter ans 
BZS zurückgesandt, aus der 
jetzigen Verpackung heraus
genommen und in eine Dose 
(analog derjenigen der Armee) 
verschweißt werden. Dadurch 
werden eine Abnahme der 
Filterwirkung bei schlechten 
Lagerbedingungen und ein 
Mißbrauch der Schutzmasken 
verhindert. 

• Die gegenwärtig in Be
schaffung stehenden Filter 68/ 
83 in einem verschweißten 
Polyäthylenbeutel. Bei einer 
eventuellen Heimabgabe 
müßten auch diese in eine Do
se (analog derjenigen der Ar
mee) verpackt werden. 

3. Übungen 
Beim Einrücken zu Übungen 
muß dem Schutzdienstpflich
tigen ein Übungsfilter (Ex
Filter) abgegeben werden. Für 
die Dauer der Übung sind die 
Maskenstützen und Ernstfall
filter einzusammeln und auf
zubewahren. Nach der 



Übung sind die Masken zu 
retablieren, die Stütze wieder 
in die Maske einzusetzen und 
der Übungsfilter wieder gegen 
den Ernstfallfilter auszutau
schen. 

4. RetabUerung, 
Lagerung, 
Dichtigkeitsprüfung 
Nachdem ein Schutzdienst
pflichtiger infolge Wegzuges 
oder Austritts aus der Schutz
dienstpflicht die persönliche 
Maske abgegeben hat, muß 
eine gründliche Reinigung, 
Desinfektion und Prüfung der 
Dichtigkeit vorgenommen 
werden. 

4.1 Reinigung 

Dazu liegen bei den Ausbil
dungszentren und teilweise 

bei den kantonalen Zeughäu
sern vom heutigen System her 
einschlägige Erfahrungen und 
Einrichtungen vor. Diese 
können für die Gemeinden 
nutzbar gemacht werden, wo
bei das BZS an die dadurch 
entstehenden Kosten gemäß 
Art.92 ZSV keine Beiträge 
mehr leistet. Die allfä llige Zu
sammenarbeit mit kantonalen 
Zeughäusern ist durch das 
kantonale Amt bzw. die Be
triebsschutzsteIle zu regeln. 

4.2 Dichtigkeitsprüfungen 
und Funktionsprüfungen 

Diese können durch die Eid
genössische Munitionsfabrik 
Thun (Tel. 033 281111) so
wie durch die kantonalen 
Zeughäuser Morges und St. 
Gallen durchgeführt werden. 
Die Prüfung umfaßt die Kon
trolle auf Dichtigkeit und das 

gleichzeitige Beheben von 
eventuellen Schäden. An diese 
Kosten leistet das BZS gemäß 
Art.92 ZSV keine Beiträge. 
Die Zusammnarbeit mit der 
Eidgenössischen Munitionsfa
brik Thun bzw. den kantona
len Zeughäusern Morges und 
St. Gallen ist durch die kanto
nalen Ämter bzw. Betriebs
schutzsteIlen zu regeln. 

4.3 Lagerung der Masken 

Eine Lagerung der Schutz
masken 65 unter Stickstoff ist 
nicht mehr vorgeschrieben. 
Jedoch sind die Schutzmasken 
vor Licht und Ozon geschützt 
zu lagern. (Dadurch erfahren 
sie, außer der natürlichen Al
terung, keine Beeinträchti
gung der Funktion.) 

4.4 Vorsichtsmaßnahmen 

Das BZS erlaubt sich darauf 
aufmerksam zu machen, daß 
Ex-Filter, einmal angebrauch
te oder beschädigte Ernstfall
filter sowie der Filter L 41 /55 
keinen sicheren Schutz ge
währleisten. 

Für Folgen, welche durch 
Nichtbeachtung dieser Hin
weise oder unsachgemäßer 
Lagerung und Behandlung 
des Materials entstehen, über
nimmt das BZS keine Haf
tung. 

5. Terminplan 
Damit das BZS die eventuelle 
Heimabgabe der Schutzmas
ken vorbereiten kann, benö
tigt es bis Ende 1985 von den 
kantonalen Zivilschutzämtern 
bzw. BetriebsschutzsteIlen 
Angaben über die ungefähre 
Anzahl Schutzmasken, wel
che sie für die Heimabgabe 
vorsehen. 

Sobald die gewünschten An
gaben beim BZS vorliegen, 
wird es entscheiden, ob es 

• den Kantonen, welche eine 
Heimabgabe bestimmen, be
reits mit einer Stütze ausgerü
stete Schutzmasken 83 mit 
entsprechenden Polyäthylen
beuteln ausliefert; 

Sch u tzmasken 

• separate Stützen für das 
Nachrüsten der bereits ausge
lieferten Schutzmasken 65, 
inkl. Polyäthylenbeutel, be
schaffen muß ; 

• einfachheitshalber 

• alle bisher in Polyäthylen
beuteln ausgelieferten Filter 
zurückrufen und in Dosen 
verschweißen läßt; 

• die gegenwärtig in Be
schaffung stehenden Filter 68/ 
83 generell in Dosen auslie
fert; 

• bei nur kleinem Bedarf für 
die Heimabgabe eine Umver
teilung der bereits in Blechdo
sen in den Gemeinden lagern
den Filter L 58 vornehmen 
läßt. 

Gestützt auf diese Meldungen 
wird das BZS den notwendi
gen Kredit für die Gesichts
stützen und Polyäthylenbeu
tel sowie für die Verpackung 
der Filter anfordern . Die dies
bezüglichen Beschaffungen 
könnten somit - Kreditbewil
ligung vorbehalten - frühe
stens 1987 eingeleitet werden. 

6. Kosten 
Bei einer allfälligen Heimab
gabe erwachsen den Gemein
den pro Schutzmaske folgen 
de Kosten (unverbindliche 
Richtpreise): 

Gesichtsstütze 
für die Schutzmaske 65 

ca. Fr. -.80 
Polyäthylenbeutel 

Dose für Filter 
inkl. Umarbei
tung 
Total 

ca. Fr. -.20 

ca. Fr. 2.
ca. Fr. 3.-

Auf diesen Betrag wird der 
übliche Bundesbeitrag ge
währt. 

Sollte der gesamtschweizeri
sche Bedarf an Filtern für die 
allfällige Heimabgabe durch 
Umverteilung der Filter L 58 
abgedeckt werden können, 
würden sich die Kosten pro 
Schutzmaske auf ca. Fr. 1.
belaufen. 
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Was können Ärzte 
bei außergewöhnlicher 
Strahlenbelastung tun? 

In der Schriftenreihe NOTFALL MEDIZIN ist als Band 1 in der perimed Fachbuch-Verlagsgesellschaft 
eine Anleitung für Ärzte erschienen, die eine ärztliche Versorgung Strahlen geschädigter vorzunehmen 
haben: .. Reaktorunfälle und nukleare Katastrophen«. Wir übernehmen daraus mit freundlicher Genehmi
gung als Leseprobe aus dem Beitrag von T. Fliedner »Ärztliche Versorgung Strahlengeschädigter« das 
Kapitel . Was können Ärzte bei außergewöhnlicher Strahlenbelastung tun?« 

D ie Erfahrung zeigt, daß bei Strahlenunfällen nur selten 
Daten über Art und Ausmaß der Strahlenbelastung der 

betroffenen Personen zu erhalten sind. Oft dauert es 
Wochen oder Monate, bevor durch Rekonstruktion des 
Unfallgeschehens eine exakte Aussage möglich ist. Der Arzt 
kann sich also nur auf allgemeine Angaben der Strahlen
schutzbeauftragten bzw. Strahlenschutzphysiker stützen. Er 
ist daher darauf angewiesen, durch die ihm zur Verfügung 
stehenden diagnostischen Verfahren eine prognostisch rele
vante Aussage zu machen und Maßnahmen zu empfehlen. 
Über die hier erforderlichen Maßnahmen ist wiederholt 
geschrieben worden. 

Wie kann man sich das ärztliche Handeln vorstellen, wenn 
dem Arzt ein Patient vorgestellt wird mit dem Verdacht auf 
Strahleneinwirkung durch Strah~enunfall? Die erste Frage 
sollte die nach dem Unfalltyp oder der Typenkombination 
sein. Liegt eine Kontamination vor? Wird die Frage bejaht 
oder kann die Möglichkeit einer Kontamination nicht ausge
schlossen werden, so sollte zunächst eine Dekontamination 
angestrebt werden, z. B. durch Entfernen der Kleidung 
(Ersatzkleidung bereitstellen, kontaminierte Kleidung in 
einem Plastiksack) und durch Waschen bzw. Duschen ent
weder lokal (z.B. nur Haare mit Rückhaltung des Kopfes) 
oder generell. Das Waschen bzw. Duschen sollte solange 
wiederholt werden, wie eine bedeutende Radioaktivität am 
Körper nachweisbar ist. Liegen Verletzungen vor, ist ent
sprechend behutsam umzugehen. Falls keine Dekontamina
tion »vor Ort« möglich ist, so muß man den Betroffenen 
evtl. in Decken einhüllen und an eine Dekontaminations
stelle bringen lassen. Über die Details der Dekontamina
tionsmöglichkeiten wird an anderer Stelle ausführlich 
berichtet. Ziel der Dekontamination ist es natürlich, den 
Betroffenen einer so gering wie möglichen Strahlen belastung 
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auszusetzen und ihn so rasch wie möglich aus dem Strahlen
feld zu entfernen. 

Bei Verdacht auf Inkorporation von radioaktiven Nukliden 
sollte man darauf achten, sobald als möglich Exkremente zu 
bekommen und sicherzustellen (Schneuzen in ein Papierta
schentuch ; Urin; Stuhl) . Allerdings kann es natürlich - je 
nach Stoffwechsel des Isotops - Stunden dauern, bis die 
Radioaktivität von Urin bzw. Stuhl erhöht ist. Bei Inkorpo
ration hängt die Maßnahme sehr stark vom Radionuklid ab. 
Handelt es sich um Tritium, so sollte man die Flüssigkeits
zufuhr stark erhöhen, um die Ausscheidungen zu steigern. 
Handelt es sich um Metalle wie Eisen, Chrom, aber auch 
Blei, Plutonium und andere Transurane, so wird man versu
chen, die Ausscheidungsrate durch Gaben von Chelatbild
nern zu erhöhen (z.B. DTPA: Diäthylentriaminpentaace
tat). Bei Inkorporationsverdacht ist durch den ersten zuge
zogenen Arzt meist keine direkte Maßnahme erforderlich. 
Man hat Zeit, sich über die einzuleitenden Maßnahmen 
unter Zuziehung von Konsiliarien zu verständigen. Es ist 
erforderlich, eine genaue Diagnostik zu betreiben, um zu 
wissen, mit welchem Radionuklid man es zu tun hat. Ziel 
aller Dekorporationsmaßnahmen ist es, die Resorption in 
den Organismus so gering wie möglich zu halten (z. B. 
Ausspülen des Rachenraumes, Ausheben des Magens, 
Applikation eines Laxans) und die Ausscheidung zu 
beschleunigen (Wasserzufuhr, Chelatbildnerapplikation 
etc.). 

Einzelheiten über die derzeitigen Möglichkeiten der Dekor
poration von Radionukliden sind an anderer Stelle ausführ
lich erörtert worden. 

Wurde die erste Frage nach dem Vorliegen einer Kontamina
tion bzw. Inkorporation negativ beantwortet oder wurden 



die notwendigen Dekontaminationsmaßnahmen durchge
führt bzw. soweit wie möglich eingeleitet, so folgt die 
zweite Frage nach Art, Ausmaß und Höhe der Strahlenbela
stung. Diese Frage kann der Arzt nicht direkt, aber indirekt 
durch die ihm zur ~erfügung stehenden diagnostischen 
Möglichkeiten im Verlauf von 1- 5 Tagen nach einem Strah
lenunfall recht genau beantworten, zumindest im Hinblick 
auf die physischen Konsequenzen der Strahlenbelastung. Er 
kann die Frage beantworten (Tab. 2), ob eine Erholung 
gesichert erscheint (Ganzkörperdosis unter 100 rad, Katego
rie 4), ob sie wahrscheinlich ist (Kategorie 3) (Ganzkörper
dosis zwischen 100 und 200 rad), ob eine Erholung möglich 
ist (bei Ausnutzen aller therapeutischen Möglichkeiten unter 
Einbeziehen des Zellersatzes) (Ganzkörperdosis zwischen 
200 und 500 rad, Kategorie 2), eine Erholung eventuell 
möglich ist (Ausnutzen aller therapeutischen Möglichkeiten 
einschließlich Gnotobiotik, Zellersatz, Stammzellsubstitu
tion etc.) 

Kategorie t a) Erholung unwahrscheinlich oder unmöglich 

Belastung 2000 rad: Tod innerhalb von t~ T,,:gen 
(Schäden der zentralnervösen Koordmanon, 
Herz-Kreislauf-Versagen, gastrointestinale und 
hämatopoetische Insuffizienz) 

b) Erholung gegebenenfalls möglich 

(Ausnutzung aller therapeutischen Mö~ch.keiten 
wie Sterilbehandlung, ZellersatztherapIe eInseht. 
Stammzelltransplantation) 
Belastung zwischen ca. 500 und 2000 rad (Schäden 
der gastrointestinalen und hämopoetischen Zeller
neuerungssysteme ) 

Kategorie 2 Erholung möalich bei Nutzung von therapeu~
sehen Mögliclikeiten (BlutkomponententherapIe, 
Sterilbehandlung mit Infektionsprophylaxe, Flüs
sigkeitsersatz) 
Belastung zwischen ca. 200 und 500 rad (Schäden 
der blutbildenden Organe mit vorübergehender 
Insuffizienz (transitorische Panzytopenie) 

Kategorie 3 Erholung wahrscheinlich 

Belastung zwischen ca. 100 und 200 rad (Reversi
ble Schäden der Blutzellbildung, keine stationäre 
Behandlung erforderlich, wenn ambulante Kon
trolle gesichert) 

Kategorie 4 Erholung gesichert 

Belastung unter 100 rad (Keine klinische Sympto
matik, eVtl. Chromosomenanomalien über längere 
Zeit beobachtbar) 

Tab.2 Verlaufsform des akuten Strahlensyndroms nach einmaliger 
homogener Ganzkörperbestrahlung 

(Ganzkörperdosis zwischen ca. 500 und 2000 rad, Kategorie 
1 b) und eine Erholung unwahrscheinlich oder unmöglich 
erscheint (Ganzkörperdosis über 2000 rad, Kategorie 1 a). 
Aus dieser Aufzählung ergibt sich auch, daß Patienten der 
Kategorie 4 und 3 ambulant versorgt werden können, die 
der Kategorie 1 und 2 in Spezialstationen mit Rückgriffmög
lichkeit auf das moderne therapeutische Arsenal der Häma
tologie und Onkologie, wie es bei der Bewältigung der 
Tumor- und Leukämietherapie heute verwendet wird. Für 
Personen der Kategorie 1 a ist das erste Ziel, die vitalen 
Funktionen zu sichern. Dazu ist eine internistische Intensiv-

Strahlenbelastung 

pflegestation erforderlich. Gelingt es, den Patienten über die 
ersten 3 Tage nach dem Unfall hinwegzubringen, dann kön
nen weitere Therapieschritte der Kategorie 1 b bzw. 2 erwo
gen werden. 

Was steht nun im einzelnen hinter diesen Angaben, welche 
Möglichkeiten der Strahlenunfalldiagnostik des .. akuten 
Strahlensyndroms« stehen derzeit zur Verfügung? Tabelle 1 
soll als Entscheidungswegweiser dienen. Wird ein Strahlen
unfall-Betroffener dem Arzt vorgestellt, so sollte er 
zunächst relativ rasch eine erste Entscheidung treffen: ist die 
Person tatsächlich »betroffen« oder nicht. Dazu dient die 
Vorinformation (war er im gefährdeten Bereich, war er 
komtaminiert, hat er Nuklide mit Wahrscheinlichkeit inkor
poriert), die Anamnese, sowie die subjektive und objekti
vierbare Beobachtung der Person. Dabei achte man vor allen 
Dingen auf die allgemeinen Symptome, die sich in den ersten 
Stunden (bis 24 Stunden) einstellen können: Übelkeit, Erb
rechen, Hautrötung, Kreislaufstörungen, Störungen der 
zentralnervösen Regulation und Koordination. Treten keine 
Symptome dieser Art auf (Kategorie 4 oder 3), so ist anzu
nehmen, daß keine schwerwiegende Strahlen belastung vor
liegt. Eine Laboratoriumsdiagnostik (Blutbild, Knochen
markuntersuchung, Chromosomenanalyse) sollte zur .. Spu
rensicherung« sobald als möglich, und dann in den ersten 
Tagen vorgenommen und ggf. wiederholt werden. Ergeben 
sich durch hämatologische Untersuchungen keine oder nur 
geringfügige Befunde, so ist es gerechtfertigt, die Person 
ambulant weiter zu beobachten und am 30. Tag nach vermu
teter Exposition einer erneuten, gründlichen Untersuchung 
zu unterziehen (falls eine geringe Hämopoesestörung da 
war, ist am 30. Tag mit einer gewissen Thrombopenie und 
Granulozytopenie im Vergleich zu den Ausgangswerten der 
ersten Wochen zu rechnen). Mit Hilfe der Chromosomen
analyse aus Blutlymphozyten läßt sich eine Aussage über das 
Vorliegen einer Strahlenbelastung erhärten. 

Wird bei einer Person Übelkeit und/oder Erbrechen beob
achtet (Kategorie 2), so sollte man klinisch abklären, ob und 
in welchem Ausmaß die verschiedenen relevanten Organsy
sterne betroffen sind. Man kann aus der Tatsache einer 
absoluten Lymphophenie bei normalen oder erhöhten Gra
nulozytenzahlen und bei normalen Plättchenzahlen in den 
ersten 24 Stunden nach einem Unfall eine schwere hämopoe
tische Schädigung vermuten. Wird bei einer Knochenmark
untersuchung dann festgestellt, daß mitosebedingte Zellstö
rungen vorliegen (Karyomeren in den Erythroblasten, binu
kleäre Erythroblasten und Myelozyten etc.), so muß man 
mit einer erheblichen Zellbildungsstörung rechnen und alle 
Maßnahmen für eine hämatologische »Überbrückungsthera
pie« treffen (Behandlung unter Bedingungen der umgekehr
ten Isolation, Zellersatz mit Granulozyten und Thrombozy
ten, Antibiotika, Flüssigkeitszufuhr). Am 5.-6. Tag wird 
sich dann klären, ob die Hämopoese irreversibel geschädigt 
ist (Granulozytopenie unter 100/mm) oder ob die Granulo
zytenzahl zwar erniedrigt (z. B. zwischen 500 und 1500/ 
mm) ist, aber dennoch zeigt, daß das Knochenmark Zellen 
produziert. Ist die Hämopoese irreversibel geschädigt, so 
kommt eine Stammzelltransplantation von einem geeigne
ten, d. h. histokompatiblen Spender (Geschwister) in Frage. 
Als Quelle der Gewinnung von Stammzellen dient das Kno
chenmark und/oder das strömende Blut. Ist die Blutzellbil
dung nicht irreversibel geschädigt, muß durch die »Über-
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Strahlen belastung 

brückung" der ersten 4 Wochen dafür gesorgt ,;erden, ~~ß . 
die Spontanregeneration des Knochenmarkes mcht gestort 
oder behindert wird. 

Wird nicht nur Übelkeit und/oder Erbrechen festgestellt, 
sondern wird darüber hinaus bei einem Betroffenen das 
Vorliegen von Kreislauf- und zentral nervösen Ko.ordin.a
tionsstörungen beobachtet (Somnolenz, Verw:lffthelt) 
(Kategorie 1), so ist die Strahlenbelastung vermuthch sehr 
hoch gewesen « 2000 rad). Hier muß dur~h e.ine sympto
matische Intensivpflege versucht werden, die Vitalen Fun~
tionen zu erhalten. Sollte es gelingen, den Patienten über die 
ersten 3-4 Tage hinwegzubringen (Kategorie 1 b), so kann 
dann erwogen werden, ob und in welc~er '!" eise dur~h 
Steriltherapie mit Antibiotika- und FlüSS1gkeltszuf~hr d~e 
zwischen dem 5. und 10. Tag zu erwartende gastromtestl
nale Form des akuten Strahlensyndroms überwunden wer
den kann. Danach steht die Frage einer Knochenmark- bzw. 
Stammzelltransplantation zur Debatte, um das irreversibel 
gestörte Knochenmark zu restaurieren. 

Daß es keinesfalls eine Utopie ist, Personen zu behandeln, 
die einer Ganzkörperexposition mit ca. 1 000 rad ausgesetzt 
waren, lassen die modernen Ansätze zur Leukämietherapie 
erkennen, wie sie aus den USA berichtet werden (10) und 
auch in der Bundesrepublik erfolgreich angewandt werden. 
Es kommt darauf an, die Konsequenzen einer vorüberge
henden Schädigung des intestinalen Epithels durch Flüssig
keitsersatz und Infektionsprophylaxe bzw. Therapie zu 
beeinflussen und die zerstörte Hämopoese durch Stamm
zelltransfusion von einem geeigneten Spender zu restaurie
ren. Dabei kann es erforderlich sein, bei allogener Trans
plantation eine immunsuppressive Begleittherapie zu be
treiben. 

Wer kann derartige ärztliche Maßnahmen 
durchführent 
Im Merkblatt der Berufsgenossenschaften »Erste Hilfe bei 
Strahlen unfällen« sind die in Strahlenbetrieben möglichen 
Unfälle angesprochen. Für diese Unfälle, bei denen das 
Geschehen im allgemeinen auf den Betrieb selbst beschränkt 
ist und keine »Betriebsfremden« (z. B. Bevölkerung des 
Umlandes) einbezogen sind, wird gelten, daß die Zahl der 
Strahlengeschädigten weniger als 100 is~ . Für diesen Unf~ll
typ gilt eine Art 3-Stufenplan. Im Betneb selbst sollte e~ne 
,.Erste Hilfe« möglich sein (Stufe 1). Dazu gehört auch eme 
weitgehende Dekontamination in einer Dekontaminatio~s
einrichtung, die - z. B. in Kernforschungsanlagen - Im 
arbeitsmedizinischen Dienst untergebracht ist. Der auf die
ser Stufe der Unfallhandhabung zugezogene Arzt sollte in 
der Lage sein, zu erkennen (s.o .), welcher Unfalltyp vor
liegt und sollte - nach evtl. Dekontamination an Ort und 
Stelle und nach Rücksprache mit dem regionalen Strahlen
schutzzentrum (Stufe 2) - entscheiden .. können, ob eine 
ambulante Kontrolle genügt, ob eine Uberweisung zum 
Strahlenschutzzentrum oder zu einer Spezialklinik (Stufe 3) 
erfolgen muß. 

Die regionalen Strahlenschutzzentren stehen rund um die 
Uhr, 7 Tage pro Woche, konsiliarisch zur Verfügung und 
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1. Regionales Strahlenschutzzentrum 
Institut für StrahlelllChutz und Nuklearmedizin im Allge
meinen Krankenhaus St. Georg 
2000 Hamburg 1 
Telefon (040-24) 8292371 

2. Regionales StrahleDJCbutzzentrum Hannover 
Meaizinisc:be Hocbachule Hannover, 
Abt. IV Nuklearmedizin und spezielle Biophysik 
Karl-Wiecbert-Allee 9 
3000 Hannover 61 
Telefon (0511) 5323197 

3. Regionales StrahleDJCbutzzentrum 
Abteilung für Nuklearmedizin in der Radiologischen Klinik 
UniversitäblkJiniken im Landeskrankenhaus 
6650 HomburglSaar 
Telefon (05841) 162201 

4. Regionales Strab1enschutzzentrum . . 
Institut für Medizin der Kemforsc:bungsanlage Jülich 
GmbH 
5170Jülich 
Telefon (02461) 615-763 

5. Regionales StrahleDJCbutzzentrum 
l.einforscbungszentrum 
7500 Karlsrube 1 
Telefon (07247) 823333 

6. Regionales Strahlenfoncbungszentrum 
GeielJscbaft für Strab1en- una Umweltforschung 
8042 Neuherberg 
Telefon (089) 3874-333 

Tab. 3 Verzeichnis der Regionalen Strahlenschutzzentren 

können ggf. raten, den oder die Betroffenen zum Zentrum 
zu senden zur Überprüfung der Diagnose, zur weiteren 
Dekontamination und evtl. zur Einleitung einer Dekorpo
rierung. Die Liste der derzeit einsatzbereiten regionalen 
Strahlenschutzzentren ist in Tabelle 3 beigefügt. 

Sollte eine Klinikeinweisung erforderlich sein, so kann nach 
Rücksprache mit dem regionalen S~rahlenschutz~e?trum -
diese in die Berufsgenossenschafthche Unfallkhmk Lud
wigshafen-Ockersheim erfolgen. Hier steh~n all.e Mögli~h
keiten einer Therapie, insbesondere von chirurgischen Em
griffen, zur Verfügung. Darüber hinaus hat eine Umfrage in 
der Bundesrepublik bei internistischen Onkologen und 
Hämatologen in Verbindung mit Nuklearl!ledizinern erge
ben, daß eine große Zahl fachkundiger Arzte bereit ist, 
Strahlen unfall patienten zu versorgen, insbesondere wenn es 
sich um das »akute Strahlensyndrom« handelt. Dabei müs
sen diese Kliniken über das diagnostische und therapeutische 
Arsenal der modernen Hämatologie, einschl. Blutkompon
ententherapie verfügen. Erwünscht sind - für schwere 
Unfälle - die Möglichkeit zur »Sterilzelttherapie« und Kno
chenmarktransplantation. Bei notwendiger Dekontamina
tions- bzw. Dekorporationsbehandlung richtet sich die 
Bereitschaft zur Aufnahme derartig Betroffener nach den 
örtlichen Möglichkeiten. Immerhin haben 27 klinische Zent
ren erklärt, daß sie kurzfristig bereit sind, auch derartige 
kombinierte Unfälle (akutes Strahlensyndrom plus Konta
mination) zu versorgen. Da alle Zentren auch über qualifi
zierte chirurgische Kliniken verfügen, dürfte einer umfas
senden Versorgung nichts im Wege stehen. Die Liste derar
tiger klinischer Zentren wird zur Zeit zur Veröffentlichung 
vorbereitet. 



Handelt es sich nicht nur um einen »Betriebsunfall«, son
dern um eine Katastrophe, bei der auch die umliegende 
Bevölkerung einbezogen wird und potentiell einer erhöhten 
Strahlen belastung ausgesetzt ist, so reicht die normale 
Unfallvorsorge nicht aus, es müssen besondere Maßnahmen 
eingeleitet werden. 

In einem Expertenkreis wurden Empfehlungen erarbeitet, 
wie in derartigen Fällen wohl vorgegangen werden könnte. 
Da sich seit dem Beginn des kerntechnischen Zeitalters noch 
keine derartige Katastrophe ereignet hat, fehlen Erfahrun
gen, und man muß nun auf den allgemeinen Katastrophen
schutz und seine Instrumente zurückgreifen. Im Mittel
punkt der Handhabung einer derartigen Katastrophe, bei 
der wohl Hunderte von Menschen einer erhöhten Umge
bungsbestrahlung ausgesetzt sein würden, steht die »Not
fallstation«. Derartige Stationen sollten ad hoc außerhalb des 
Gefahrenbereiches (Strahlenbelastung weniger als 50 mRi 
Std.) eingerichtet werden. Ihre Aufgaben sind: (1) als 
Anlauf- und Sammelstelle für alle Personen zu dienen, die 
sich betroffen fühlen oder denen geraten wurde (Funk, 
Fernsehen), sich dort zu melden, (2) als Ort von Entschei
dungen darüber zu dienen, ob eine Person im Sinne einer 
außergewöhnlichen Strahlenbelastung betroffen ist oder 
nicht, ob sie kontaminiert ist oder nicht, ob eine klinisch 
relevante oder irrelevante Strahlenbelastung vorliegt und ob 
die Prognose trotz therapeutischer Maßnahmen infaust ist, 
oder ob diese durch therapeutische Maßnahmen erheblich 
gebessert werden dürften, und (3) als WiederanlaufsteIle zu 
dienen zur weiteren allgemeinen oder ärztlichen Beratung 
(Tab. 4). 

Sinn und Zweck der Notfallstationen ist es also, die Betrof
fenen »zu sichten« und dafür zu sorgen, daß den Kranken
häusern nur jene Personen zugewiesen werden, die einer 
klinischen Behandlung bedürfen. Daher müssen in den Not
fallstationen Ärzte zusammengezogen werden, die die ent
sprechenden Aufgäben wahrnehmen. Darüber hinaus muß 
in einem derartigen Katastrophenfall geklärt werden, welche 
Krankenhäuser im Bereich der Bundesrepublik zur Auf
nahme welcher betroffenen Personen in Frage kommen. Als 
Basis kann dabei die Struktur dienen, die auch für den 
normalen Strahlenunfall bereit steht (siehe Merkblatt »Erste 
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Tab. 4 Notfallstation bei einer nuklearen Katastrophe: Der mut
maßlich Betroffene durchläuft mehrere Stellen, um das 
Ausmaß der Belastung abzuschätzen. Je nach Aufgabe 
der Stelle ist diese mit unterschiedlich vorgebildetem Per
sonal besetzt. 

Strahlen belastung 

Hilfe bei Strahlenunfällen« der BG). Ergänzungen durch 
Notlazarette etc. müssen je nach Lage der Dinge erfolgen. 

Notfallstationen sollten außerhalb des Gefährdungsberei
ches dort eingerichtet werden, wo man in kurzer Zeit sehr 
viele Menschen betreuen kann (z.B. Schulen, Schwimmbä
der, Turnhallen). Es sollten also viele Einzelräume, auch 
evtl. Hallen, vor allem aber Duschen und Toiletten vorhan
den sein. In der Notfallstation sind 3 Bereiche erforderlich 
(Tab.4) (1) Registratur, (2) Kontaminationsmessung und 
Dekontamination und (3) Ärztliche Beurteilung und Bera
tung. In der Registratur sind Angehörige der medizinischen 
Assistenzberufe tätig (Sanitäter, Schwestern, Schwesternhel
ferinnen). Sie registrieren die Ankommenden und versehen 
diese mit einem »Erhebungsbogen«. An dieser Stelle erfolgt 
eine erste Entscheidung, nämlich die nach »Betroffensein« 
oder nicht. War jemand nicht im gefährdeten Bereich, so ist 
er zunächst als »nicht betroffen« einzustufen, und sollte 
fortgeschickt werden. Lautet der Verdacht ,.betroffen«, so 
wird diese Person zum 2. Bereich weitergegeben. Dort 
erfolgt eine Aussage zur Frage »kontaminiert« bzw. »nicht 
kontaminiert« aufgrund einer groben Radioaktivitäts-Mes
sung durch ausgebildete Techniker. Wurde eine Kontamina
tion festgestellt, so erfolgt der Versuch einer Dekontamina
tion (Waschen, Duschen, Kleiderwechsel: Papierkleidung 
bereitstellen!) Nach erneuter Messung zur Feststellung der 
hinreichend erfolgten Dekontamination erfolgt eine Vorstel
lung beim Arzt (3. Bereich). Dieser kann aufgrund des 
»Erhebungsbogens« feststellen, ob die Person betroffen 
war, ob sie kontaminiert war oder nicht und ob sie dekonta
miniert werden konnte. Ihm obliegt jetzt die Entscheidung, 
ob eine klinisch relevante Strahleneinwirkung vorlag oder 
nicht. Diese gründet sich auf die Information über den Ort 
des Aufenthaltes während des Unfalles, über den Grad und 
das Ausmaß der Kontamination und über die von ihm zu 
eruierende Störung der Befindlichkeit (Übelkeit, Erbrechen, 
Kreislaufstörungen, Störungen der zentralen Koordination) . 
Je nach seiner Diagnose erfolgt nun - unter Ausgabe eines 
Merkscheines - eine Entlassung evtl. in die ambulante Kon
trolle oder eine Klinikeinweisung. 

Diese sollte dann so gezielt wie möglich erfolgen unter 
Ausnutzung der entsprechend vorbereiteten Informationen. 
Dabei sollten möglichst entfernte Krankenhäuser ausgesucht 
werden, um diejenigen des Nahbereiches für allgemeine 
Unfälle zur Verfügung zu halten . 

Es ist klar, daß dieses Konzept ein erhebliches Management 
erfordert. Katastrophen anderer Art haben aber gezeigt, daß 
man durch Improvisation viel erreichen kann und daß bei 
rationalem Vorgehen eine Katastrophe nicht zu einem gren
zenlosen Desaster führen muß. 

Zusammenfassung 

1. Es gibt kaum eine Krankheit durch Einwirkung exogener 
Noxen, über die soviel an Wissen über Pathogenese und 
Verlaufmuster vorhanden ist, wie gerade die Strahlenkrank
heit. Diese Fakten wurden im Laufe der letzten 80 Jahre 
durch Beobachtungen, sowie durch experimentelle und kli
nische Forschungen, erarbeitet und sind in einer Vielzahl 
von Veröffentlichungen festgehalten . 
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Strahlen belastung 

2. Aus diesem Grunde sollten Strahlenunfälle, bei denen 
beruflich strahlenexponierte Personen einer erhöhten Strah
lenbelastung ausgesetzt werden, nicht mehr und auch nicht 
weniger ernst gehandhabt werden, wie andere Unfälle in 
Industriebetrieben auch. Die Erfahrung zeigt, daß in Strah
lenbetrieben eher weniger Unfälle vorkommen als in ande
ren Industriebetrieben, und daß die Zahl der beruflich aner
kannten Strahlenkrankheiten im Vergleich zu anderen 
Berufskrankheiten außerordentlich gering ist. 

3. Wurden Strahlenunfälle beobachtet und analysiert, so 
lassen sie sich bestimmten Unfalltypen zuordnen. Darüber 
hinaus ist bekannt, daß eine einmalige penetrierende Ganz
körperbestrahlung in Abhängigkeit von der Strahlenmenge 
zu unterschiedlichen Syndromen führen kann. Heute sind 
Strahleneinwirkungen bis zu 1 000 rad durch symptomati-
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Tab. 5 Frührnaßnahmen nach einem Strahlenuniall 
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S: Allgemeine Symptomatik des Betroffenen 
L: Laboruntersuchungsergebnisse 
KM: Knochenmark-Untersuchung 
(1) , (2), (3), (4) : Kategorien der Verlaufsformen des aku
ten Strahlensyndroms (siehe Abbildung 3) 

sche und durch spezielle Behandlungsmethoden therapeu
tisch angehbar. 

4. Die Wahrscheinlichkeit des Eintritts einer nuklearen 
Katastrophe im Zusammenhang mit dem Ausbau kerntech
nischer Anlagen ist so gering, daß eine Vorsorge in den 
Bereich des allgemeinen Katastrophenschutzes gehört, in 
dem Vorsorge getroffen wird für unvorhersehbare Ereig
nisse (Flutkatastrophe, chemische Explosionen usw.). Eine 
Analyse der möglichen Gefährdungen führt zu Katastro
phenschutzmaßnahmen, die nachvollziehbar und »mach
bar« erscheinen. 
R. Kirchhoff und H .-J. Linde (Hrsg.) 
»Reaktorunfälle und nukleare Katastrophen« ärztliche Versorgung 
Strahlengeschädigter 
2. Auflage, 128 Seiten, brosch., Tabellen und Skizzen DM 22,-, 
perimed Fachbucb-Verlagsgesellschaft mbH, 8520 Erlangen 
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lorweaens 
IIYlle lIo~s~andsplanunl: 

!eIl eines Gesam~yel1eldllunlskonlelKes 

"or Roll Bryn~esen 

Der Autor dieses Beitrags Ist Generalmajor und Generaldir ektor 
der norwegischen Zivilverteidigung und des Amtes für 

Notstandsplanung. Wir übernehmen seine Ausführungen aus dem 
NATO BRIEF 1/8S. 

lIorwegen liegt im äußersten Nor
den Europas und des NATO-Ge

bietes und hat eine nordöstliche Grenze 
zur Sowjetunion von 130 Meilen. Einef 
der größten Flottenstützpunkte der 
Welt - der sowjetische Stützpunkt auf 
der Halbinsel Kola -liegt nur 60 Meilen 
jenseits dieser Grenze. Das beeinflußt 
natürlicherweise das Denken Norwe
gens tiefgreifend. 

Im weiteren haben wir eine Grenze von 
450 Meilen Länge mit Finnland und von 
1000 Meilen mit Schweden. Die Entfer
nung vom äußersten Süden bis zum 
Nordkap beträgt 1100 Meilen, die tief
eingeklüftete Küstenlinie mit ihren vie
len Fjorden ist jedoch 12500 Meilen 
lang. 

Norwegen gehört mit seinen rund vier 
Millionen Einwohnern zu den kleineren 
NATO-Ländern - nur Island und Lu
xemburg haben weniger Einwohner. 
Wenn man jedoch die Landrnasse der 
europäischen NA TO-Länder ver
gleicht, dann sind nur Spanien, die Tür
kei und Frankreich größer. Nordnor
wegen allein - d. h. die drei nördlichsten 
Provinzen - entspricht in seinen territo
rialen Ausmaßen der Größe von Bel
gien, Dänemark und den Niederlanden 
Zusammen. Südnorwegen hat etwa die 
Größe der Bundesrepublik Deutsch
land. 

Kurz gesagt, die große geographische 
Ausdehnung, die langen Grenzen und 
die enorm lange Küstenlinie machen es 
im Vergleich zu den begrenzten Mitteln 
und verfügbaren Menschen sowie im 
Hinblick auf klimatische Veränderun
gen zwingend notwendig, alle verfügba
ren Mittel zu nutzen und sie auf eine 
maximale Anstrengung zur Verteidi
gung des Landes zu konzentrieren. 

Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg setz
te die norwegische Regierung eine 
»Große Verteidigungskommission« ein, 
um die Grundlagen für unsere Verteidi
gungspolitik, unser Verteidigungssy
stem und unsere Verteidigungsorganisa
tion zu schaffen. Die Kommission führ
te das totale Verteidigungskonzept ein 
und unterstrich die Notwendigkeit, die 
Verteidigungsorganisation Norwegens 
entsprechend auszuweiten. Diese Ver
teidigungsorganisation muß, so die 
Kommission, über die militärische Ver
teidigung hinaus eine zivile Organisa
tion einschließen, die in der Lage ist, die 
militärische Anstrengung zu tragen und 
die Zivilbevölkerung vor den Heimsu
chungen eines Krieges zu bewahren. 

Der Grundsatz des Konzepts der tota
len Verteidigung Norwegens schafft die 
moralische Grundlage unserer Arbeit 
und macht es allen zivilen, politischen 
und administrativen Stellen, Privatorga-

nisationen, Firmen und Unternehmen 
zur Pflicht, ihre entsprechende Rolle in 
einer Gesellschaft zu spielen, die zu 
einer totalen Anstrengung zur Verteidi
gung des Landes gezwungen ist. 

Das Verteidigungs konzept besteht aus 
zwei Apsketen - dem militärischen und 
dem zivilen. In diesem Zusammenhang 
muß hervorgehoben werden, daß die 
Grenze zwischen den beiden in Norwe
gen etwas anders gezogen worden ist als 
in anderen Ländern. Eine ganze Reihe 
von Aufgaben, die anderswo oft zu dem 
militärischen Bereich gerechnet werden, 
sind in Norwegen dem zivilen Sektor 
übertragen worden, vor allem auf dem 
Gebiet der Logistik, und dadurch ist es 
möglich gewesen, den logistischen »An
hang« der norwegischen Streitkräfte 
klein zu halten. 

Durch Anwendung des gleichen Grund-
. satzes auch auf Verstärkungseinheiten 

dürfte es möglich sein, die Nachschub
einheiten solcher Kräfte klein zu halten 
und damit auch mit einer geringeren 
Transportkapazität auszukommen. 

Die Hauptaufgaben der zivilen Not
standsplanung können wie folgt be
schrieben werden: 

• Aufrechterhaltung einer geordneten 
Gesellschaft; 
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Norwegen 

• Erhaltung der Gesundheit, der Ar
beitsfähigkeit und des Verteidigungswil
lens der Bevölkerung; 

• Sicherung der logistischen Unterstüt
zung der totalen Verteidigung; 

• Gewährleistung der bestmöglichen 
Nutzung der Ressourcen; 

• Verringerung von Auswirkungen 
feindlicher Angriffe auf zivile Ziele. 

Zur Planung gehört auch die Vorberei
tung auf Krisen in Friedenszeiten. Diese 
Politik des "Doppeleinsatzes« geht da
von aus, daß die zivile Verteidigungs
und Notstandsplanung über ihre Rolle 
in der Abschreckung und zum Schutz 
der Bevölkerung im Falle eines Angriffs 
auch in Katastrophen in Friedenszeiten 
Leben und Eigentum der Menschen 
schützen kann. 

Die Hauptbedrohung, auf deren Begeg
nung sich die Vorbereitungen Norwe
gens richten, ist ein konventioneller 
Krieg; aber auch die Möglichkeit, daß 
ein Gegner nukleare, biologische oder 
chemische Waffen einsetzen könnte, 
wird in einem gewissen Umfang in 
Rechnung gestellt. Allerdings setzen 
hier die wirtschaft~ichen Möglichkeiten 
Grenzen. 

Auf der Grundlage einer Regierungs
empfehlung hat das norwegische Parla
ment - der Storting - im Jahre 1981 
folgende langfristige Ziele für die zivile 
Notstandsplanung gebilligt : 

• Sicherstellung der Versorgung für 
drei Monate in einer Krise in Friedens
zeiten bei gewissen Abstrichen im Nor
malverbrauch ; 

• Sicherung der Erfüllung der militäri
schen und zivilen Verteidigungserfor
dernisse im Ernstfall nach festgelegten 
Normen; 

• Sicherung der Überlebensmöglich
keiten im Ernstfall für mindestens ein 
Jahr auf der Grundlage der eigenen Er
zeugung und Vorräte Norwegens; 

• Gewährleistung des wichtigsten Be
darfs der Bevölkerung auf einer etwas 
höheren Ebene als der des reinen Über
lebens für sechs Monate. 

Die Organisation 

Der öffentliche Dienst arbeitet in nor
malen Zeiten nach dem allgemeinen 
Prinzip : Verteilung der zivilen Not
standsplanung In Friedenszeiten, 
Durchführung des Notstandes Im 
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Ernstfall und Übernahme von Aufgaben 
jeweiliger Fachgebiete auf verschiede
nen Ebenen. 

Die Arbeit wird heute im wesentlichen 
auf drei organisatorischen Ebenen 
durchgeführt: auf zentraler Ebene, auf 
Provinzebene und auf kommunaler 
Ebene. 

Die zentrale Ebene 

Auf der zentralen Ebene trägt natürlich 
die Regierung die Gesamtverantwor
tung für die zivile Notstandsplanung. 
Was die verschiedenen Ministerien an
geht, so planen sie die Vorbereitungen 
auf den jeweiligen Sektoren, für die sie 
in Friedenszeiten zuständig sind, und 
sind für die Durchführung verantwort
lich. Die Beaufsichtigung und die Koor
dination der täglichen Arbeit obliegen 
dem Direktorat für Zivilverteidigung 
und Notstandsplanung, das aus drei 
Abteilungen besteht: Zivilverteidigung, 
administrative und wirtschaftliche Be
reitschaft und Verwaltung. Die Haupt
aufgaben des Direktorats sind also die 
Koordination und Überwachung der zi
vilen Notstandsplanung und der Zivil
verteidigung. 

Auf der zentralen Ebene ist ferner eine 
Anzahl von Beratergruppen tätig, die 
sich unter anderem mit Fragen der zivi
len Notstandsplanung beschäftigen. Das 
höchstrangige Gremium, das sich direkt 
mit diesem Thema befaßt, ist der Koor
dinationsrat für zivile Notstandspla
nung, der alle Anstrengungen auf die
sem Gebiet überwacht und die Arbeit 
der verschiedenen Ministerien koordi
mert. 

Weiter gibt es eine Anzahl von Behör
den mit besonderen Aufgaben, wie 
die Schiffahrtsorganisation NORTRA
SHIP, die für einen beträchtlichen Teil 
des Seetransports der NATO zuständig 
ist. 

Die Provinzebene 

Auf der Provinzebene trägt der Gouver
neur die Hauptverantwortung für die 
zivile Notstandsplanung. Er koordiniert 
und überwacht den ganzen Bereich der 
Planungen und Vorbereitungen in seiner 
Provinz. Weiter fördert er die Not
standsplanung auf kommunaler Ebene 
und nimmt an der Planung für die Un
terstützung der Streitkräfte teil. Bei die
sen Aufgaben steht ihm ein kleiner Not
standsplanungsstab zur Seite. 

Die kommunale Ebene 

Die Gemeinden, die durch Gesetz ver
pflichtet sind, Vorbereitungen für zivile 
Notstandsmaßnahmen auf bestimmten 
Sektoren, wie Zivilverteidigung, Ge
sundheitsdienst und Logistik, zu tref
fen, sind wichtige Unterstützung der 
Streitkräfte und der Zivilbevölkerung 
vor Ort. 

Die Planung 

Die zivile Notstandsplanung erfaßt tra
ditionell drei Hauptbereiche: 
- die normale Planung für den Über
gang vom Friedens- in den Kriegszu
stand sowie die Lösung solcher Proble
me wie Evakuierung, Schutz vor radio
aktiver Strahlung usw.; 

• die Planung für Krisen in Friedens
zeiten, wie etwa eine Ölkatastrophe; 

• die langfristige Planung zur Errich
tung der bestmöglichen Basis für die 
Bewältigung eines Notstandes oder 
Ernstfalles, wozu die Festlegung einer 
festen Verknüpfung von Plänen, Haus
halts aufgaben und der verfassungsmäßi
gen Zuständigkeit der verschiedenen 
Kabinettsmitglieder gehört. 

Diese drei Elemente erstrecken sich auf 
die folgenden sechs Sektoren, in die die 
Planung aufgeteilt worden ist: 

1. Information 

2. Administrative Bereitschaft 

J. Wirtschaftliche Bereitschaft 

4. Gesundheitsfürsorge 

5. Zivilverteidigung 

6. Rolle der Polizei. 

I. Information 

Die Vorbereitungen für die Informa
tionstätigkeit während eines Notstandes 
oder im Kriegsfalle liegen in den Hän
den des Staatssekretärs für Information 
im Amt des Ministerpräsidenten. Auf 
Anordnung des Ministerpräsidenten 
würde eine Organisation ins Leben ge
rufen, die als "Regierungspressediepst 
in Kriegszeiten« bezeichnet wird. Die
ser Dienst, dessen Aufgabe es wäre, für 
richtige und vollständige Information 
der Öffentlichkeit innerhalb und außer
halb von Norwegen zu sorgen, würde 
sich aus Personal von Zeitungen, Nach
richtenagenturen und der Norwegi
schen Rundfunk- und Fernsehgesell-



schaft zusammensetzen. Daneben wür
den ihm einige wenige Vertreter des 
Amtes des Ministerpräsidenten, des 
Verteidigungsministeriums und des Di
rektorats für Zivilverteidigung und 
Notstandsplanung angehören. Der Or
ganisation für Kriegszeiten eines jeden 
Provinzgouverneurs würden Informa
tionseinheiten zugeteilt. Mein Direkto
rat ist für die Information über Zivil ver
teidigungstätigkeiten und Notstandspla
nung in Friedenszeiten zuständig. 

2. Administrative 
Bereitschaft 
Auf diesem Sektor geht es darum, si
cherzustellen, daß im Falle eines Not
standes oder eines Krieges die Zivil ver
waltung richtig funktioniert, um eine 
geordnete Gesellschaft aufrechtzuer
halten. 

Es wurde eine Reihe von Gesetzen ver
abschiedet, die die Vorbereitungen und 
Tätigkeiten in einem Notstand oder im 
Falle eines Krieges regeln. Viele dieser 
Gesetze bestehen schon seit 25 oder 
30 Jahren und erfassen die wichtigsten 
Aspekte eines Notstandes. Ich gehe da
her davon aus, daß die gesetzlichen 
Grundlagen auf diesem Gebiet in Nor
wegen in befriedigender Weise geregelt 
sind. 

Das Personal für die Organisation in 
Kriegszeiten ist ernannt und wird im 
Rahmen von NATO-Übungen und na
tionalen Manövern ständig weiter aus
gebildet. 

Die wichtigsten Zivilbehörden auf zen
traler Ebene verfügen über geschützte 
Kriegshauptquartiere, wie sie auch die 
meisten Provinzgouverneure besitzen. 
Von den kommunalen Behörden verfü
gen nur sehr wenige über Schutzbunker. 

3. Wirtschaftliche 
Bereitschaft 
Die Wirtschaftsplanung ist bestrebt, 
eine vernünftige Nutzung der vorhan
denen Ressourcen zu sichern, um den 
Anforderungen der totalen Verteidi
gung und den Ansprüchen der Bevölke
rung Herr zu werden. 

Die wesentlichen Aufgaben dieser Pla
nung und die notwendigen Vorberei
tungen werden von den normalen Be
hörden in Friedenszeiten auf Zentral-, 
Provinz- und Gemeindeebene getrof
fen. Mein Direktorat koordiniert und 
überwacht diese Planung. 

Die Planung erstreckt sich auf Lebens
mittel, Umwelt, Kleidung, Energie, In
dustrie, Transport- und Fernmeldewe
sen, Hoch- und Tiefbau, Bank- und 
Finanzwesen sowie den Arbeitsmarkt. 

Es ist hier nicht möglich, auf alle diese 
Dinge im einzelnen einzugehen, aber 
ich möchte doch einiges kurz erwähnen. 
Die Ernährungslage ist befriedigend. 
Die Bevölkerung Norwegens könnte 
auf der Basis unserer eigenen landwirt
schaftlichen Erzeugung, der Fischerei 
und der Getreidevorräte überleben, wo
bei wir allerdings unseren Speisezettel 
etwas ändern müßten. 

Der Energiebedarf Norwegens wird in 
Friedenszeiten zu 50 Prozent aus Was
serkraft und zu 50 Prozent aus Öl ge
deckt. Die Wasserkraft verringert daher 
unsere Verwundbarkeit auf dem Ener
giesektor ganz erheblich. Darüber hin
aus hat Ullsere Ölförderung in der 
Nordsee unsere Probleme in einer Krise 
in Friedenszeiten weiter verringert, sie 
wird jedoch nicht in die Kriegsversor
gungsplanung einbezogen. Wir halten es 
daher für notwendig, ausreichende Vor
räte sicher einzulagern. Die gegenwärti
gen Vorräte aller Arten reichen schät
zungsweise aus, uns im Kriegsfall 
150 Tage lang zu versorgen. 

Die norwegische Industrie ist stark von 
der Einfuhr von Rohstoffen abhängig. 
Die entsprechenden Vorräte reichen im 
Durchschnitt für zwei Monate aus, zum 
Teil aber auch nur für zwei oder drei 
Wochen. Daher hat die Industrie wenig 
Möglichkeiten, kriegsmäßige Anforde
rungen zu erfüllen. Es wäre daher ein 
umfangreiches Einlagerungsprogramm 
zur Vorsorge wünschenswert, aber es ist 
in der derzeitigen Wirtschaftslage nicht 
durchführbar. 

Aufgrund der geographischen und to
pographischen Lage Norwegens liegt 
auf der Hand, daß Transport, Verkehr 
und Fernmeldewesen ganz besondere 
Anstrengungen erfordern, um einen be
friedigenden Stand der Bereitschaft zu 
garantieren. Es sind Pläne ausgearbeitet 
worden, um die meisten Probleme auf 
diesem Gebiet zu überwinden, aber die 
Fernmeldeverbindungen zwischen den 
verschiedenen Teilen des Landes sind 
gegen Witterungs- oder gar Feindein
flüsse anfällig. 

Abgesehen von diesem allgemeinen 
Hintergrund der wirtschaftlichen Be
reitschaft mag es vielleicht auch interes
sant sein, kurz auf die wirtschaftliche 
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Planung für die Unterstützung der 
Streitkräfte einzugehen. 

Die Provinzgouverneure haben die Auf
gabe, Einzelhändler auszuwählen, die in 
der Lage wären, im Falle einer Mobili
sierung aus ihren Vorräten militärische 
Einheiten zu versorgen. Wenn die ge
eigneten Lieferanten gefunden sind, 
werden besondere Kontrakte für die 
Waren geschlossen. Die Provinzgouver
neure planen ferner Lieferungen an mili
tärische Sammelpunkte, wo Einheiten 
nach der Mobilisierung mit Lebensmit
teln und anderen Waren versorgt 
werden. 

Dieses Verfahren ist zwar einfach, 
schafft jedoch gewisse Probleme. So 
sind beispielsweise bei den Einzelhänd
lern die Bestände gewöhnlich klein, und 
die normalen Kunden würden schlecht 
wegkommen, wenn die Waren für das 
Militär herangezogen würden. Die Vor
räte der Großhandelsformen - die eben
falls relativ begrenzt sind - finden sich 
meist in Ballungsgebieten; in Gebieten 
also, die vom Standpunkt der militäri
schen Einsatzpläne aus gesehen nicht 
unbedingt die wichtigsten sind. Dies 
wiederum könnte zur Überlastung der 
Transportkapazität führen. 

Ein anderer Aspekt der wirtschaftlichen 
Planung zur Unterstützung der Streit
kräfte betrifft militärische Hoch- und 
Tiefbauarbeiten. Mein Direktorat hat 
darüber zwar die administrative Ober
aufsicht, aber die Planung wird größten
teils vor Ort von den Provinzgouver
neuren vorgenommen, die die Produk
tionskapazität der örtlichen Firmen bes
ser beurteilen und dafür sorgen können, 
daß diesen Kontraktfirmen die notwen
digen materiellen und menschlichen 
Ressourcen zur Verfügung stehen. Die 
Hauptaufgaben für zivile Kontraktfir
men sind die Anlage von Befestigungen 
und die Reparatur von Start- und 
Landebahnen. 

4. Gesundheitsfürsorge 
Die Planung auf diesem Gebiet basiert 
auf dem Gesundheitssys.tem und den 
üblichen Verfahren, wie sie in Friedens
zeiten benutzt werden; im Falle eines 
Notstandes oder eines Krieges würde 
dieser Dienst noch ausgeweitet werden. 

Die Vorbereitungen sind im allgemeinen 
zufrieden stellend, aber auf solchen Ge
bieten wie Vorräte an Medikamenten 
bedarf es ohne Frage noch größerer An-
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strengungen. Ein weiteres Problem wä
re die Knappheit an Kran"kenhausbetten 
in Nordnorwegen im Kriegsfalle. Es 
we~den jedoch Schritte unternommen, 
diesen Zustand durch die Einrichtung 
einer Reihe von Reservelazaretten, 
durch mobile Krankenhäuser und durch 
Katastrophenschutzeinheiten zu verbes
sern. Darüber hinaus gibt es Pläne für 
die Evakuierung Verwundeter nach 
Südnorwegen. 

5. ZIvilverteidigung 

Das Ziel der Zivilverteidigung ist die 
Planung und Durchführung nichtmilitä
rischer Maßnahmen zur Verhütung in 
sichere Gebiete evakuiert. Solche Eva
kuierungspläne bestehen für etwa 
40 städtische Gebiete mit etwa 500000 
Menschen. Ferner gibt es Spezialpläne 
für die Evakuierung von Menschen, die 
in der Nähe von Flugplätzen und ande
ren wichtigen militärischen Einrichtun
gen leben. 

Der Dienst in der Zivilverteidigung ist 
für alle norwegischen Männer und Frau
en im Alter von 18 bis 65, die nicht für 
sonstige Kriegsdienste vorgesehen sind, 

Pflicht. Das gegenwärtige Ziel ist für die 
108 lokalen Zivilverteidigungseinheiten 
eine Mobilisierungsstärke von 47000 
Mann - derzeit sind 46 000 Mann an 
ausgebildetem Personal mit dem not
wendigen Gerät und etwa 10 Prozent 
Reserven vorhanden. 

Jede lokale Zivilverteidigungsorganisa
tion ist in eine Anzahl von Zivilverteidi
gungseinheiten, Einsatzgruppen und Sa
nitätsgruppen unterteilt. Diere Gruppen 
haben einen unterschiedlichen personel
len Umfang; die Einsatzgruppen 
schwanken zwischen 30 und 250 Mann 
und die Sanitätsgruppen zwischen 15 
und 100 Mann, je nach der Zahl der 
Menschen, die sie zu betreuen haben. 
Selbstverständlich verfügt jede Gruppe 
über Fahrzeuge und Löschfahrzeuge so
wie über Erstehilfeausrüstung. 

Darüber hinaus können 14 mobile Ein
heiten mobilisiert werden, die stärker 
und mobiler sind als die lokalen Einhei
ten, die sie im Notfall unterstützen sol
len. Ferner sollen sie Rettungsoperatio
nen in Gebieten durchführen, in denen 
es keine lokalen Einheiten gibt. Ihre 
Gesamtmobilisierungsstärke beträgt 
rund 10000 Mann, die bestens ausgerü
stet und ausgebildet sind. 

6. Die Rolle der Polizei 

Die Aufgabe der Polizei im Falle eines 
Notstandes wäre im allgemeinen die 
gleiche wie in Friedenszeiten. Aller
dings würden zusätzliche Aufgaben, 
wie etwa der Schutz von Einrichtungen 
und Kontrolle der Bevölkerungsbewe
gungen, hinzukommen. Die norwegi
sche Polizei verfügt derzeit über 5500 
Mann, die im Ernstfalle durch eine Re
serve von 4500 Mann verstärkt werden 
können. Sowohl das aktive Polizeiper
sonal wie auch die Polizeireserve wer
den regelmäßig für ihren kriegsmäßigen 
Einsatz ausgebildet. 

Und schließlich ist noch ein Wort zur 
Finanzierung zu sagen. Es wäre schwie
rig, einen Vergleich mit anderen Län
dern des Bündnisses anzustellen, aber es 
ist vielleicht bemerkenswert, daß Nor
wegen rund 240 norwegische Kronen -
rund 25 Dollar - pro Person und Jahr 
für Zwecke der zivilen Notstandspla
nung ausgibt. Man kann also erkennen, 
daß sehr weitreichende Schritte unter
nommen worden sind und unternom
men werden, um das Konzept der tota
len Verteidigung durch Gesetzgebung, 
Planung, Organisation, Ausbildung und 
Finanzierung zu verwirklichen - aber 
auf der materiellen Seite bleibt noch viel 
zu tun. 

Dokumentation · Dokumentation · Dokumentation 
Originaltext aus einem DDR-Lehrwerk: 

Lehrbuch über Zivilverteidigung, 9. Schuljahr 

Fortsetzung aus Heft 4/ 85 

Disziplin und Ordnung 
während der Ausbildung In 
der Zivilverteidigung 

Die Zivilverteidigung ist fester Bestand
teil der sozialistischen Landesverteidi
gung, sie hat ganz bestimmte Aufgaben 
beim militärischen Schutz und bei der 
militärischen Verteidigung des Sozialis
mus zu erfüllen. Die Aufgaben kann die 
Zivilverteidigung aber nur dann erfül
len, wenn sie ebenfalls nach den Prinzi
pien militärischer Führung geleitet 
wird . Auch das zeichnet sie als Teil der 
sozialistischen Landesverteidigung aus . 
Die Leiter der Zivilverteidigung in den 
einzelnen Bereichen, die Stäbe und Ko-
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mltees, die Einsatzkräfte können nur 
dann erfolgreich wirken, wenn sie im 
Einsatz nach den Grundsätzen militäri
scher Disziplin und Ordnung handeln . 
Nur eiserne Disziplin, bedingungslose 
Einhaltung der Befehle und peinlichste 
Ordnung ermöglichen es den Einsatz
kräften, ihre Aufgaben zu erfüllen. 
Denken wir nur einmal daran, welche 
Faktoren im Verteidgungs- oder Kata
strophenfall unter anderem auf die Ein
satzkräfte der Zivilverteidigung wirken 
können: 

• Feindeinwirkung bzw. entsprechend 
stark wirkende Naturgewalten, 

• große Gefahr für Gesundheit und 
Leben der eigenen Person und von an
deren, 

• Erleben umfangreicher Verluste und 
Zerstörungen, 

• überraschendes Eintreten von Gefah
ren und feh lende Informationen über 
ihre Ursachen. 

Wer in solchen Fällen nicht klaren Kopf 
behält, sich nicht bewußt der notwendi
gen militärischen Disziplin unterordnet 
und den Befehlen der Kommandeure 
bedingungslos folgt, kann sich und an
deren schlecht helfen! Aber jeder muß 
sich bei der Gefahr eines Angriffs oder 
einer Naturkatastrophe besonnen ver
halten, auf Sirenensignale zur Warnung 
richtig reagieren, bei der Bekämpfung 
von Bränden, bei der Rettung und Ber
gung von Menschen, bei der Beseitigung 



Ein disziplinierter Helfer in der Zivilverteidigung zu sein, das erfordert: 

• Verteidigung des Sozialismus unter allen Bedingungen und mit höchstem 
Einsatz 

• Bewußte Erfüllung aller Pflichten in der Zivilverteidigung nach festgelegten 
Ordnungen, Bestimmungen und Plänen 

• Exakte und widerspruchslose, schnelle und überlegte Ausführung aller 
Befehle und Anordnungen 

• Ein- und Unterordnung in die Formationen der Einsatzkräfte der Zivilvertei
digung 

von Schäden die ihm übertragenen Auf
gaben erfüllen können. 

Natürlich, bewußte militärische Dil'zi
plin entsteht nicht von allein. Sie ent
steht nur auf der Grundlage einer prin
zipienfesten proletarischen Klassenposi
tion und unerschütterlicher marxistisch
leninistischer Überzeugungen, einer fe
sten Einstellung zu unserem Arbeiter
und-Bauern-Staat und zu seinen Macht
organen. 

Bewußte Disziplin muß geübt werden, 
an militärische Ordnung muß man sich 
gewöhnen. Auch darin besteht der Sinn 
der Ausbildung in Zivilverteidigung an 
der Schule. 

Gleichzeitig bereiten sich dabei alle 
Schüler auf Aufgaben beim militäri
schen Schutz des Sozialismus nach der 
Schulentlassung vor, entweder bei der 
Armee, in den Einsatzkräftegruppen der 
Zivilverteidigung oder in den Kampf
gruppen der Arbeiterklasse. 

Gut vorbereitet sein - dazu gehört auch, 
militärisch diszipliniert und gehorsam 
sein zu können, jeden Befehl exakt aus
führen zu können. Deshalb gewöhnen 
wir uns in der Zivilverteidigungsausbil
dung, und zwar nicht nur in den Stun
den der Geländeausbildung oder wäh
rend der Ordnungsübungen, an militä
rische Disziplin und Ordnung. 

Der Weg zu bewußter militärischer Dis
ziplin führt auch in der Zivilverteidi
gungsausbildung über die Ordnung. 

Zusammenfassung: 
• Disziplin und Ordnung sind feste 
Bestandteile des Lebens in der sozialisti
schen Gesellschaft. Eine besonders gro
ße Rolle spielen sie bei der militärischen 
Stärkung und Verteidigung des Sozia
lismus. 

• An die Disziplin der Soldaten in der 
Nationalen Volksarmee und in den an-

deren sozialistischen Armeen werden 
besonders hohe Anforderungen gestellt. 
Die Verteidigung des Sozialismus ver
langt bewußte militärische Disziplin un
ter allen Bedingungen und - wenn not
wendig - auch unter Einsatz des Le
bens. Die militärische Disziplin verlangt 
bedingungslose und gehorsame Erfül
lung aller Befehle. Voraussetzung für 
diszipliniertes Verhalten ist eine feste 
und exakte militärische Ordnung. 

• Die Einsatzkräfte der Zivilverteidi
gung können ihre Aufgaben nur dann 
erfüllen, wenn sie ebenfalls nach den 
Grundsätzen militärischer Disziplin 
und Ordnung ausgebildet werden. Dis
zipliniert Aufgaben in der Zivilverteidi
gung erfüllen zu können, darin besteht 
ein wichtiges Ziel der Zivilverteidi
gungsausbildung an der Schule. Deswe
gen üben Lehrer und ältere Schüler 
während der Ausbildung, wie man sich 
militärisch diszipliniert und nach 
Grundsätzen militärischer Ordnung 
verhält. 

Gesamtzusammenfassung: 
Die Mitarbeit in der Zivilverteidigung -
Recht und Ehrenpflicht jedes Bürgers 
der DDR 

• Solange es den Imperialismus gibt, 
besteht die Gefahr, daß er Kriege be
ginnt. Er ist nach wie vor aggressiv und 
räuberisch . Das zeigt sich auch an der 
Art und Weise, wie er bewaffnete Aus
einandersetzungen entfesselt. Eine der 
wichtigsten Methoden der Imperialisten 
dabei ist die Aggression bzw. der heim
tückische Überfall. 

• Ein Krieg in der gegenwärtigen Epo
che würde sich prinzipiell von vorange
gangenen Kriegen unterscheiden. Als 
moderner Krieg würde er auch große 
Belastungen, Opfer und Anstrengungen 
von der Zivilbevölkerung der sozialisti
schen Länder erfordern. 
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• Da von der Möglichkeit eines moder
nen Krieges ausgegangen werden muß, 
gehört zur Stärkung der Verteidigungs
kraft der sozialistischen Staaten auch der 
Aufbau der Zivilverteidigung. Sie hat 
ganz bestimmte Aufgaben in der Lan
desverteidigung, die die Zivilverteidi
gung nur dann erfüllen kann, wenn alle 
Werktätigen in der Lage sind, notwen
dige Funktionen in der Zivilverteidi
gung zu übernehmen. 

• Das trifft auch für die älteren Schüler 
und die Jugendlichen zu. Sie sollen Hel
fer der Lehrer sein und vor allem beim 
Schutz und bei der Betreuung der jünge
ren Schüler helfen. Um das wirkungs
voll tun zu können, müssen sie sich in 
der Zivilverteidigungsausbildung die er
forderlichen Kenntnisse und Fähigkei
ten aneignen. Dazu gehört auch, sich an 
militärische Disziplin und Ordnung zu 
gewöhnen. 

Wiederholung 
Lesen Sie den folgenden Absatz aus dem 
Programm der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands, das vom IX. Par
teitag der SED beschlossen wurde! Be
antworten Sie dann folgende Fragen! 

1. Warum ist es notwendig, daß die 
DDR als sozialistischer Staat ihre Ver
teidigungsbereitschaft weiter stärkt? 

2. Warum stärkt auch der Ausbau der 
Zivilverteidigung die Verteidigungskraft 
der DDR und der mit ihr verbündeten 
sozialistischen Staaten? 

3. Warum ist die Mitarbeit in der Zivil
verteidigung Recht und Ehrenpflicht je
des Bürgers? 

SchutzausbIldung 
Als der amerikanische Imperialismus im 
August 1945 über den japanischen Städ
ten Hiroshima und Nagasaki je eine 
Kernwaffe zur Detonation brachte, 
wurden beide Städte fast völlig zerstört, 
etwa 1SS 000 Menschen starben sofort, 
Hunderttausende erlitten schwere Ver
letzungen. Viele Menschen starben noch 
an den Nachwirkungen dieser schreckli
chen Waffen . 

Das war möglich, weil die Bevölkerung 
dieser beiden Städte einerseits völlig un
vorbereitet und ohne Kenntnis über ent
sprechende Schutzmöglichkeiten dieser 
Waffe ausgesetzt war und andererseits 
niemand mit diesem verbrecherischen 
und kaltblütig geplanten Großversuch 
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eines Kernwaffeneinsatzes des USA-Im
perialismus rechnete, zu dem absolut 
keine militärische Notwendigkeit be
stand. 

Dank der ökonomischen, politischen 
und militärischen Stärke der Sowjetuni
on und der gesamten sozialistischen 
Staatengemeinschaft sowie ihrer ständi
gen und erfolgreichen Bemühungen um 
den Abschluß eines Kernwaffensperr
vertrages waren das die einzigen Kern
waffen, die bisher in kriegerischer Aus
einandersetzung angewendet wurden. 
Aber solange es imperialistische Mächte 
gibt, ist die Gefahr eines Krieges mit 
Kernwaffen, chemischen Kampfstoffen 
und biologischen Kampfmitteln nicht 
gebannt. 

SchutzmöglIchkeiten vor 
den WIrkungsfaktoren der 
Massenvernichtungsmittel 

Kernwaffen, chemische Kampfstoffe 
und biologische Kampfmittel werden 
unter dem Begriff Massenvernichtungs
mittel zusammengefaßt, weil durch ih
ren Einsatz eine große Anzahl von Men
schen, Tieren, Pflanzen und Material 
vernichtet, zerstört oder geschädigt 
werden kann. 

Um der vernichtenden Wirkung dieser 
Waffen nicht hilflos gegenüberzustehen, 
muß man deren Wirkungen und die 
Schutzmöglichkeiten vor ihnen kennen. 
Man muß vor allem wissen, 

• wie der menschliche Körper, die Le
bensmittel und das Trinkwasser ge
schützt werden; 

• wie 
Schutzräume hergerichtet 

werden; 

• wie Entstehungsbrände zu löschen 
sind ; 

• wie man sich in Gefahrensituationen 
verhalten muß und 

• wie Rettungs- und Bergungsarbeiten 
durchzuführen sind. 

Diese Kenntnisse sind unbedingt not
wendig, um im Katastrophenfall "oder 
im Falle eines imperialistischen Uber
falls richtig handeln zu können. 

WIrkungsfaktoren chemischer 
KampfstOffe 

Der Einsatz chemischer Kampfstoffe er
folgte schon im ersten Weltkrieg durch 
den deutschen Imperialismus. Heute 
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,.Die Gewährleistung des Friedens und der Sicherheit erfordert auch von der 
Deutschen Demokratischen Republik die weitere Stärkung der Verteidigungsbe
reitschaft. Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands geht auch in Zukunft 
davon aus, für die Lösung dieser Aufgaben im festen Bündnis mit der UdSSR 
und den anderen sozialistischen Staaten, durch die unerschütterliche Waffenbrü
derschaft mit der Sowjetarmee und den anderen Bruderarmeen ihren Beitrag zu 
leisten. 

Der Schutz des Friedens und des sozialistischen Vaterlandes und seiner Errun
genschaften sowie die Verteidigung der Deutschen Demokratischen Republik 
sind Recht und Ehrenpflicht jedes Bürgers der DDR. Der Förderung der 
Bereitschaft und der Fähigkeit aller Bürger zum militärischen Schutz des Sozia
lismus gehört die ständige Aufmerksamkeit der Partei, des Staates und aller 
gesellschaftlichen Organisationen. Der militärische Schutz des Sozialismus wird 
durch den Dienst der Bürger der DDR in der Nationalen Volksarmee, den 
Grenztruppen der DDR oder einem anderen bewaffneten Organ, durch die 
sozialistische Wehrerziehung, insbesondere der Jugend, durch die Erziehung zur 
revolutionären Wachsamkeit im Sinne der Treue zu ihrer sozialistischen Heimat, 
der Deutschen Demokratischen Republik, durch die unablässige Stärkung der 
Kampfgruppen der Arbeiterklasse, durch die Tätigkeit der Gesellschaft für Sport 
und Technik, durch den Ausbau der Zivilverteidigung und die umfassende 
Sicherung der Verteidigungsaufgaben in allen Bereichen gewährleistet ... 

Aus: Programm der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 

sind es besonders die USA und andere 
ihnen hörige imperialistische Staaten, 
die bestrebt sind, neben Kernwaffen 
auch chemische Kampfstoffe in großen 
Mengen zu produzieren. Dabei werden 
vor allem wissenschaftliche Ergebnisse 
der Chemie in verbrecherischer Weise 
mißbraucht und ein riesiges Potential an 
Wissenschaftlern und finanziellen Mit
teln eigens für die Kriegsvorbereitung 
zur Verfügung gestellt. 

WIrkungsfaktoren der 
biologischen Kampfmittel 

Biologische Kampfmittel sind schon seit 
langem bekannt. Unter Mißbrauch wis
senschaftlicher Erkenntnisse aus Medi
zin, Mikrobiologie und Technik ent
wickelten die imperialistischen Staaten, 
allen voran die USA, in den letzten 
Jahrzehnten die biologischen Kampf
mittel zu einern raffiniert ausgeklügelten 
Massenvernichtungsmittel, mit dem sie 
die Menschheit bedrohen. Mit Hilfe ge
wissenloser Bakteriologen, die ihre 
Kenntnisse unter Mißachtung der hu-

manen Traditionen der Medizin in den 
Dienst des Imperialismus stellen, wurde 
nach immer wirkungsvolleren biologi
schen Kampfmitteln geforscht, wurden 
Krankheitserreger von besonders ge
meingefährlichem Charakter zum 
Zwecke der Entwicklung von Seuchen 
getestet. 

Das sozialistische Lager mit der Sowjet
union an der Spitze kämpft gegen die 
Entwicklung und Anwendung biologi
scher Kampfmittel, mit denen der Impe
rialismus die Menschheit bedroht. Dank 
der Stärke des sozialistischen Lagers 
konnte der Einsatz dieser Kampfmittel 
bisher vermieden werden, obwohl der 
Imperialismus immer wieder versucht, 
die 1972 geschlossene Konvention über 
das Verbot der biologischen Kampfmit
tel zu unterlaufen. Angesichts des äu
ßerst aggressiven Charakters des Impe
rialismus ist es unerläßlich, jederzeit auf 
den Einsatz biologischer Kampfmittel 
vorbereitet zu sein, sind unsere Wach
samkeit und unser Kampf dringend not
wendig .. . 

Kernwaffen, chemische Kampfstoffe und biologische Kampfmittel bezeichnet 
man als Massenvernichtungsmittel. Das sind solche Waffen, die auf Grund ihrer 
außerordentlich großen Wirkung eine massenhafte Vernichtung und umfassende 
Zerstörung erzielen. 



FI LAD Felskayernen 
für den ZiYilschu~z 

yon Dr. Kar~ Saar~, 'echn~sches Forschunlszen~rum ~n F~nnland 

Finnische Städte und die größeren 
Landgemeinden sind gesetzlich ver
pflichtet, Zivilschutzanlagen für ihre 
Einwohner zu bauen. Neue Hochhäu
ser mit über 3000 m) Volumen müssen 
mit Zivilschutzräumen versehen wer
den. In neuen Siedlungen werden oft 
größere, für mehrere Hochhäuser ge
meinsame Zivilschutzanlagen gebaut. 
Große Zivilschutzanlagen werden in 
Finnland stets in Felskavernen gebaut. 
Ihre Lage in der Nähe von dicht bevö l
kerten Gebieten macht die Felskavernen 
während der normalen Zeiten für ver
schiedene andere Zwecke benutzbar. 
In Felskavernen sind bisher Sporthallen, 
Hallen für Feuerwehr, Schwimmhallen, 
Theater, Tiefgaragen, Diskotheken, 
Warenhäuser, Fabrikhallen, Telefon
und Telexzentralen gebaut worden. 
Auch die Stationen der Untergrundbahn 
in Helsinki können als Zivilschutzka
vernen benutzt werden. 

Die Baukosten der Zivilschutzkavernen 
werden zwischen Staat, Stadt und den 
Besitzern der Hochhäuser aufgeteilt. 
Der Staat baut die Zivilschutzanlagen 
für Flughäfen und Bahnhöfe. Die Städte 
und Gemeinden bauen die Anlagen für 
Häfen und zentrale Busstationen sowie 
im übrigen bebauten Gebiet, wo früher 
keine Anlagen gebaut worden sind. 

Obgleich in Finnland mit dem Bau von 
Zivilschutzanlagen schon in den dreißi
ger Jahren begonnen wurde, wird die 
Bautätigkeit noch mehrere Jahre anhal
ten. Zum Beispiel in Helsinki, das 
500000 Einwohner zählt, liegen Pläne 
für mehr als 50 große Felskavernen für 
den Zivilschutz vor. Die neuen Anlagen 
befinden sich in Siedlungsgebieten, die 
erst in letzter Zeit gebaut wurden oder 
im Bau begriffen sind und mit zentralen 
Zivilschutzanlagen versehen werden. 

Felskavernen sind nicht teuer. Die Eis
hockeyhallen in Tampere mit einer 
Grundfläche von 7000 m2 waren sogar 
etwas billiger als konventionelle Hallen. 

~ .;. . " \ . ... .;. / -. " .. "'. ~ .. 
- ."7" ... -.-,..... ......,.' ........ - • -,-

\ 

Die Heizungskosten und andere Ge
brauchskosten von unterirdischen Hal
len sind 30-50 Prozent billiger als bei 
konventionellen Hallen. Die größte 
Einsparung betrifft die Grundstücksko
sten, da die Hallen unter die Parkanla
gen in der Mitte der dichtbevölkerten 
Hochhausgegend gebaut werden 
konnten . 
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Eine gellleinsarne 
Raumstation 

Rudi Reichert 

Im Januar 1984 forderte US-Präsident Reagan die NASA auf, mit der Entwicklung einer permanent bemannten 
Raumstation zu beginnen, die Anfang der 90er Jahre in Betrieb genommen werden soll (ca. $ 8 Mrd. werden für 
dieses Vorhaben zunächst veranschlagt). Bei diesem Programm wurde zu internationaler Mitwirkung aufge
rufen. 

Das Angebot für eine Beteiligung er
streckt sich sowohl auf die Entwicklung 
als auch auf die Nutzung und Betrieb 
oder auch nur auf die Nutzung - je nach 
den Interessen und Möglichkeiten der 
einzelnen Staaten. Es ist zunächst vor 
allem an Europa, Kanada und Japan ge
dacht, die bereits Interesse bekundet ha
ben. Allerdings stehen endgültige Ver
handlungen (MoU's) mit der NASA in 
bezug auf die Aufgabengebiete bisher 
noch aus. 

Für Europa stellt die Beteiligung am 
Raumstationsprogramm der USA einen 
logischen Schritt zu der erfolgreichen 
Entwicklung des Raumlabors auf dem 
Gebiet der bemannten Raumfahrt dar. 
Allerdings muß im Hinblick auf kom
merzielle, unbemannte Raumfahrtan
wendungen eine Antwort auf die Frage 
gefunden werden, inwieweit sich Euro
pa an dem Raumstations-Programm 
(bemannte Raumfahrt) beteiligen kann. 
Schließlich muß auch das auf ARIANE 
aufgebaute eigenständige europäische 
Raumfahrtprogramm weitergeführt und 
weiter ausgebaut werden. 

Mit dem Programmvorschlag »Colum
bus« wurde der Versuch unternommen, 
Module für die US-Raumstation/STS zu 
definieren, die aber auch langfristig die 
Grundlage für eigenständige europäi
sche Raumfahrtmissionen bilden könn
ten. Dabei sind auch unbemannte Platt
formen vorgesehen, die in nachbarli
chen Umlaufbahnen positioniert wer
den sollen, um von einern in der Raum
station befindlichen Wartungsfahrzeug 
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Abb. 1 Grundstufe der US Raumstation/ Infrastruktur und pot. Anwendungen 

aus versorgt zu werden. Derartige Platt
formen sind seitens der ESA bereits vor 
dem Verwirklichungstermin für die 
Raumstation geplant (z. B. Eureca), wo
bei zunächst an die Versorgung durch 
die Raumfähre gedacht ist. Europa 
strebt längerfristig eine eigenständige 
Versorgung derartiger Raumplattfor
men an, die sich auch z. B. in polaren 
Bahnen befinden können. Hierzu sind 
die Technologien der »orbitalen Opera
tionen« (Rendezvous & Docking, Ro
botics, Kraftstoff-Umtanken bzw. Aus
tausch von Magazinen und kritischen 

Komponenten) durch Demonstrations
miSSIOnen vorzubereiten. Außerdem 
wird auch an ballistische Rückkehrkap
seln gedacht. (ESA »In-orbit Infrastruk
tur«-Studien 1983). 

Die ESA wird für die vertraglichen Ab
stimmungen zur Zusammenarbeit mit 
der NASA (MoU), die sich über 10-15 
Jahre erstrecken dürfte, verantwortlich 
sein. In den vergangenen Monaten hat
ten die potentiellen Partner aus Europa 
Gelegenheit, die vorläufigen Angebots
spezifikationen für die in USA geplan-



ten Phase-B-Studien zu kommentieren 
und gegebenenfalls zu beeinflussen, um 
den eigenen Anforderungen und Wün
schen gerecht zu werden. (Die Studien 
sollen über ca. 18 Monate laufen j ca. 
$ 155 Mio. sind bisher bewilligt wor
den.) In Europa wurde kürzlich seitens 
ESA eine sogenannte »Columbus Brid
ging«-Studie veranlaßt, die den Zeit
raum bis März 1985 abdeckt. Sie dient 
der Vorbereitung auf die Europäische 
Phase B. Parallel hierzu läuft auch noch 
eine nationale Vorbereitungsstudie, die 
sich vorwiegend auf technologische 
Themen orientiert. 

US Raumstationsplanungen 

Seit den Studien zum »Space Operations 
Center« SOC unter Leitung des John
son Space Centers der NASA in Hou
ston, Texas, mit Boeing Company als 
Hauptauftragnehmer (und den Firmen 
RockweIl International, Hamilton Stan
dard, Grumman und Dornier System -
s. DoPost 2/82) wurden von der NASA 
1982/ 83 acht weitere Studien an die we
sentlichen amerikanischen Systemfir
men vergeben, um zusätzliche Ideen 
und Anforderungen hinsichtlich der 
Verwirklichung eines derartigen Vorha
bens zu erhalten. Außerdem wurde eine 
sogenannte Raumstations-» Task For
ce«, bestehend aus Experten der rele
vanten NASA-Zentren, gebildet, um 
die Studienergebnisse auszuwerten und 
die Spezifikationen zu Ausschreibungen 
für die Phase B Studien vorzubereiten. 
Dabei sollten auch die Vorstellungen 
der potentiellen internationalen Partner 
(ESA/BMFT, kanadische und japani
sche Raumfahrtorganisationen), die im 
Juni 1983 im NASA-Hauptquartier in 
Washington präsentiert wurden, be
rücksichtigt werden. 

Potentielle Missionen 

Die Ergebnisse der amerikanischen und 
internationalen Nutzerinteressen in 
Verbindung mit dem Raumstationspro
gramm (einschließlich der zu wartenden 
Plattform und/oder Satelliten) sind 
nachfolgend zusammengestellt: 

Hier sind besonders die Materialwissen
schaften und die »Life Sciences« (I-L-gra
vity Experimente und deren spätere An
wendungen) zu erwähnen, die vorwie
gend mittels Freiflieger-Plattformen 
(unbemannt) durchgeführt werden, je
do~der Raumstation aus gewartet 
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werden sollen. (Die medizinisch/phy
siologischen Untersuchungen am Men
schen sind selbstverständlich im Raum
labor vorgesehen.) 

Weiterhin sind Erdbeobachtungs- und 
astronomische Missionen von großem 
Interesse, wobei allerdings auch andere 
(z. B. polare) Flugbahnen erforderlich 
sein werden, als sie bisher für die Raum
station und die Nachbarplattformen 
(28,5°) vorgesehen sind. 

Schließlich sollen noch die technolo
gieorientierten Experimente und Mis
sionen genannt werden, die zur Reali
sierung der »Orbitalen Operationen« 
(bemannt und unbemannt) erforderlich 
sein werden, um später einen zuverlässi
gen Missionsbetrieb zu gewährleisten. 

Konzept-Philosophie/Fortschrittliche 
T echnologien 

Obgleich noch keine Konfiguration zur 
Raumstation festgelegt wurde, so gibt es 
doch grundsätzliche Vorstellungen zur 
Grundversion (anfänglicher Betrieb) 
und zu den weiteren Ausbaustufen, 
bzw. zu den einzelnen hierfür infrage
kommenden Modulen. 

International space-station 
utilization summary 

Mission area 

Material science and space processing 
Manned R & D lab 
Attached processing facility 
Co-orbiting processing facility 

Life science 
Manned R & D lab 

Space sciences and applications 
Earth observation 
High inclination free flyer/platform 
Attached research 
Manned high inclination 

Astronomical observation 
Attached observatories 
Low inclination free flyer/platform 
High inclination free flyer/platform 

Technology and operations 
Large structures 
Energetics 
Sensor development 
Maintenance/service/repair 
OTV 

In der Abbildung 1 ist eine typische 
Raumstation, zusammen mit den Infra
strukturelementen (Plattform, War
tungsfahrzeug, etc.) gezeigt, wobei auch 
die (kommerziellen) Anwendungen an
gedeutet sind. 

Die Raumstation soll die folgenden 
Aufgaben erfüllen: 

• Labor für wissenschaftliche und an-
wendungsorientierte 
und Technologie 

Anwendungen 

• laufende Beobachtungsmissionen 

• Transportfunktion für andere Mis
sionen (Start und Wartung von Trans
fer- und Wartungsfahrzeugen) 

• Reparatur-Einrichtungen für Satelli
ten und Plattformen 

• Zusammenbau-Einrichtungen für 
große Strukturen 

Selbstverständlich sind für diese Aufga
ben fortschrittliche Technologien erfor
derlich, die allerdings z. T. erst im Laufe 
der Zeit erforderlich werden, da sie mit 
den späteren Ausbaustufen zusammen
hängen. Es handelt sich dabei um fol
gende Themen: 

U.S. ESA Japan Canada 

• • • • 
• 
• • • • 
• • • • 

• • • 
• 

• 

• 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • 
• • • • 
• • • 

Abb.2 . POWER TOWER« (Grumman)-gegenwärtig von der NASA bevorzugtes Raum-
stations-Konzept 
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• fortschrittliche Informationssysteme 

• el. Energieversorgungssysteme mit 
hohen Anforderungen 

• Handhabung vor allem kryogener 
Flüssigkeiten/ Kraftstoffe 

• fortschrittliche Thermalsysteme (Ra
diatoren) 

• fortschrittliche Lebenserhaltungssy
steme (teilweise geschlossene Kreisläufe 
- für H 20, CO2) und erweiterte Ausrü
stung für EVA) 

• Ausrüstung für automatische Abläu
fe (Fernsteuerung) und bemannte Ope
rationen (wie Endeffektoren, Kommu
nikationlT elepresence, etc.) 

Das gegenwärtig von der NASA bevor
zugte Raumstationskonzept ist der so
genannte "Power Tower«, vorgeschla
gen von Grumman Aerospace Corpora
tion. Es wird als Referenzkonfiguration 
für die Planungsphase B herangezogen, 
die ab April 1985 beginnen wird. 

,--

i 

POWER I 
S'STUA : 
"ADIA'ORSL 
2 I! 8·50 
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3M· 2570 
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MOBilE 
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Aus der Abbildung 3 sind die wesentli
chen Dimensionen zu entnehmen, wie 
z. B. 120 m Spannweite, 75 kW Energie
versorgung. Das Gesamtgewicht wird 
ca. 200 t betragen, wozu ca. 8 Shuttle
flüge erforderlich sein werden. Auf die 
einzelnen Module soll hier nicht näher 
eingegangen werden (s. DoPost 2/ 82). 

Europa könnte gegen 1993 von den ver
schiedenen Druckmod\llen der US 
Raumstation ein europäisches Labor
Modul bereitstellen, der auf den Ent
wicklungs- und Experimenterfahrungen 
mit STS/Spacelab aufbauen würde. 

NASA Management und Zeitpläne 

Das Managementkonzept der NASA 
sieht drei Ebenen vor: 

Ebene A: NASA Hauptquartier, Wa
shington D. C. - verantwortlich für 
übergeordnete Programmdirektion. 

Ebene B: NASA Johnson Space Center, 
Houston, Texas - verantwortlich für 

SOlAR AR"AVS 
1 AT 30·.10· 
11.200 fT2 TOTAL 

Programm-Management wie auch für 
techno Betreuung/ Nahtstellen. 

Ebene C: NASA-Zentren - verantwort
lich für Projektmanagement für die je
weiligen Modul-Entwicklungen inner
halb der Zuständigkeiten der einzelnen 
Stellen. 

In der Abbildung 4 sind die verschiede
nen Verantwortlichkeiten der entspre
chenden NASA-Zentren aufgeführt. 
Der Zeitplan für die einzelnen Pla
nungsphasen und die Entwicklung 
selbst ist in der Abbildung 5 wiederge
geben. Danach ist der Beginn der Ent
wicklung für 1987 vorgesehen. 

Status der europäischen 
Columbus Vorbereitungen 
Nach anfänglichen von der ESA finan
zierten Studien im Hinblick auf die 
europäische Zusammenarbeit mit der 
NASA zum Raumstationsprogramm, 
die auch Nutzungs- und Missionsstu-
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Abb.3 Referenzkonfiguration (Phase B) mit techn o Daten 
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dien beinhalten, wurde eine bilaterale 
Zusammenarbeit zwischen Italien 
(MRST) und Deutschland (DFVLR) be
schlossen, die zum "Columbus«-Vor
schlag führte. Diese Studie wurde in der 
Hauptsache von den Raumfahrtfirmen 
AERITALIA, MBB/ERNO und Dor
nier System GmbH bearbeitet. Die Er
gebnisse wurden anschließend mit der 
ESA abgestimmt, die nun für die weite
ren Bearbeitungen und Verhandlungen 
mit der NASA verantwortlich zeichnet. 
Das Konzept ist modular aufgebaut und 
kann in verschiedenen Schritten ver
wirklicht werden. 

Abbildung 6 zeigt das europäische Co
lumbus-Szenario als langfristige Ziel
vorstellung. Das Konzept basiert auf 
den Prinzipien der Nutzung relevanter 
Erfahrungen (z. B. Spacelab, Plattfor
men) und der Anwendung fortschrittli
cher Technologien, die bereits in den 
80er Jahren erprobt werden sollen, so
wie nach eigenem Missionsbetrieb. 

Folgende Module werden in Betracht 
gezogen: 

• Labor Modul (Pressurized Modul, 
PM) 

• Versorgungsmodul (Resources Mo
dul, RM) 

• Nutzlastträger (Payload Carrier, 
PC),und 

• Wartungsfahrzeug (Servicing Modul, 
SV) 

Das Wartungsfahrzeug wurde zunächst 
wegen der anderen Prioritäten zurück
gestellt. Außerdem sind für das War
tungsfahrzeug (SV) bemannte Aspekte 
mit zu berücksichtigen, die derzeit noch 
nicht klar übersehen werden, bzw. erst 
zu einem späteren Zeitpunkt für Europa 
infrage kommen dürften. Von seiten der 
NASA werden außerdem noch der Lo
gistik/Habitat-Modul und der "Com
mon-Modul« als wünschenswerte euro
päische Beteiligungen gesehen, was in 
der gegenwärtigen »Überbrückungs«
Studie der ESA (bis März 1985) noch
mals geprüft werden soll. 

In der Abbildung 8 wird ein wesentli
ches Untersystem des Labor-Modules, 
PM - das von Dornier konzipierte Le
benserhaltungssystem - gezeigt. Es baut 
auf den Spacelab Erfahrungen unter 
Einschluß fortschrittlicher Technolo
gien auf. Das Labor wird an die US 
Raumstation angeschlossen sein und ist 
für gemeinsame internationale Experi-

Gemeinsame Raumstation 
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MARSHALL 
• Defini tion of com mon 

module 
• Environmental co ntrol 

sys tem 
• Reboost systems 
• Orbital 'M aneuvering 

Vehicle (OMV) 
• Outfitting one of the 

common modules as a 
laboratory and two or 
three as logistics modules 

GODDARD 
• Definition of automated 

free -flying platlorms 
• Provisions to service. 

maintain and repair these 
platforms and other free 
flying spacecraft 

• Attached payloads 
accommodation 

• Definition of pressurized 
module as a laboratory 

LEWIS 

• Definition of electrical 
power generation , 
condi tioning and storage 

JOHNSON 
• As lead center : 

- overall systems 
engineering 
- integration of all 
elements 
- configurat ion 

• Definition of structura l 
framework 

• Attitude control , thermal , 
data manageme nt, and 
communications systems 

• EVA 
• Outfitting Hab.module 

Abb. 4 Verantwortlichkeiten der NASA Zentren (Phase B Planung zur US Raumstation) 
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Abb. 5 Entwicklungszeitplan der US Raumstation 
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mente vorgesehen. (Zu einem späteren 
Zeitpunkt ist auch ein autonomes, vor
übergehend bemanntes europäisches 
Arbeitslabor (Freiflieger) vorstellbar. 

Der Zeitplan für die Entwicklung der 
verschiedenen Module sieht die Inbe
triebnahme des Labor-Moduls gegen 
1993/ 1994 vor, das Versorgungsmodul 
ist für ein Jahr später zur Verwirkli
chung vorgesehen, während der Nutz
lastträger (PC) erst gegen 1996 zu ver
wirklichen sein würde. 

Im Zusammenhang mit dem Betrieb 
und der Bodenunterstützung für die 
europäischen Wissenschaftler im Raum
labor, ist auch noch das sogenannte 
»Bodensegment« zu erwähnen, das im 
Columbuskomplex mit vorgesehen wer
den muß. 
Dornier Post 

PRESSURIZEO MOOULE 

RESOURCE MOOULE 

Typical Configurations of Columbus Elements 

Abb. 7 Die Columbus-Elemente 
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Bemessuns Hermann Pahl 

yon Bau~en und Bau~elilen 
• 

s!sen konyen~lionelle Wallenwlirkuna 

Einleitung 

S chutzbauten, die so. k~nstruiert 
werden müssen, daß SIe em vorge

gebenes Maß an Schutz vor Luftstoßbe
las tung bieten, sollte man stets als Teil 
eines Systems aus drei Komponenten 
sehen : der bedrohenden Waffe, den zu 
schützenden Objekten und dem Schutz
bau. Grundsätzlich sollte dem bemes
senden Bauingenieur das gesamte Szena
rio, angefangen vom Waffenträger über 
die bedrohende Waffe bis zur Empfind
lichkeit der zu schützenden Objekte, 
bekannt sein. Die erste Aufgabe besteht 
dann darin, aus dem gegebenen Szenario 
die Belastung des Bauwerks zu ermit
teln. Im vorliegenden Beitrag wird der 
Luftstoß besprochen, der bei Nahtref
fern konventioneller Waffen häufig den 
ausschlaggebenden Faktor fü r die Bau
werksbelastung darstellt. Nahtreffern 
kommt zunehmende Bedeutung zu, da 
die Tendenz der Waffenentwicklung da
hin geht, mit immer höherer Präzision 
einzelne Ziele treffen zu können. 

In aller Regel kann die Luftstoßbela
stung aus dem Szenario nicht exakt ab
geleitet werden, da zu viele Einflußfak
toren zu beachten sind. Man muß ver
einfachende Annahmen machen, indem 
man beispielsweise die äquivalente 
TNT-Ladung einführt. Das ist diejenige 
Masse einer kugelförmigen TNT-La
dung ohne Umhüllung, die am Bauwerk 
die gleiche Belastung verursacht wie die 
Bemessungswaffe. 

Das Vorgehen bei der Bemessung gegen 
Luftstoßbelastung ist wesentlich anders 
als in der Baustatik. Die Besonderheit 
der dynamischen Bemessung besteht 
darin, daß die Eigenschwingungsdauer 

............................ -.n ...... ............................................... 
des Bauteils eine zentrale Bedeutung er
langt. Eine stoßartig aufgebrachte Dau
erlast (quasi statische Belastung) erzeugt 
am Bauteil maximal die doppelte Aus
lenkung und Spannung wie eine langsam 
aufgebrachte Last gleicher Intensität. 
Bei einer sehr kurzzeitig wirkenden 
Stoßbelastung (impulsartige Belastung) 
kann die zumutbare Spitzenlast das sta
tische Tragevermögen um ein Vielfaches 
übersteigen. Wenn zur Aufnahme einer 
einmaligen Luftstoßbelastung das Pla
stifizierungsvermögen des Bauteils her
angezogen werden kann , so kommt ihm 
eine ebensolche Bedeutung zu wie dem 
Tragvermögen. 

Die Betrachtungen beziehen sich auf die 
Wirkung konventioneller Waffen mit 
Explosivstoffladungen von einem Kilo
gramm bis zu einer Tonne. Von der 
Lademenge hängt die Druckstoßdauer 
ab. Das Verhältnis der Stoßdauer zur 
Eigenschwingungsdauer der belasteten 
Struktur entscheidet darüber, ob lokale 
Schäden auftreten oder ob ei ne impuls
artige bzw. quasistatische Belastung der 
Gesamtstruktur vorliegt. 

Als Baumaterial für Schutzbauten denkt 
man vorwiegend an stark armierten Be
ton, der ein erhebliches Maß an plasti
scher Verformung zuläßt. Beträgt der 
Abstand der Detonation zu einer Wand 
weniger als 10 Ladungsdurchmesser, so 
ist die Belastung eher punktförmig und 
sehr kurzzeitig; es treten lokale Scha-

denwirkungen wie Abplatzen und 
Durchschlag auf. Die Spitzenlast im Be
reich von 1 000 bar wird momentan auf
gebracht. Die Belastungsdauer liegt bei 
0,1 Millisekunden und ist sehr viel kür
zer als die Eigenschwingungsdauer übli
cher Strukturen. 

Wenn der Abstand zwischen 10 und 50 
Ladungsdurchmessern liegt, überschrei
tet die Spitzenlast im Bereich 100 bar 
lokal nicht mehr die Materialfestigkeit, 
die Belastung ist großflächiger, und das 
Bauteil kann als Ganzes reagieren . Die 
Stoßdauer beträgt bei Fliegerbomben in 
diesem Abstandbereich einige Millise
kunden und ist damit noch wesentlich 
kürzer als die Eigenschwingzeit von 
Schutzraumwänden . Die Last wird 
praktisch momentan aufgebracht und ist 
wieder verschwunden, bevor die Struk
tur eine wesentliche Auslenkung erfah
ren hat. Um in dieser Situation die Bau
teile optimal bemessen zu können, sollte 
man sich einen Einblick in das Phäno
men der Luftstoßwelle und in den Vor
gang der Bauwerksreaktionen unter dy
namischer Belastung verschaffen . Man 
muß auch erkennen, daß die Belastungs
parameter nicht allein von der Lade
menge und dem Abstand, sondern auch 
von der besonderen geometrischen An
ordnung und einer Vielzahl sekundärer 
Einflüsse abhängen. 

In Bild 1 ist schematisch das Vorgehen 
bei der einfachen Ermittlung der Luft-
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stoßbelastung von Schutzbauten darge
stellt. Ausgehend von einem Gefahren
herd, etwa einer Bemessungswaffe, be
stimmt man die Netto-Explosivstoff
masse. Unter der Annahme einer kugel
förmigen Ladung kann man bei bekann
tem Abstand die Freifeldparameter des 
Luftstoßes am Ort des Schutzbaus er
mitteln. Unumgänglich sind Überlegun
gen über eine mögliche Reflexion und 
Beugung des Luftstoßes und die Um
strömung des Bauwerks. erst daraus er
geben sich die Belastungsparameter. Zur 
Beschreibung der einfachsten Lastan
nahme, einer dreieckförmigen Last
Zeitfunktion, benötigt man zwei Para
meter, die Spitzenlast und die Druck
dauer. Wählt man für das belastete Bau
teil ein Ersatzsystem mit einer einzigen 
konzentrierten Masse, so läßt sich die 
Reaktion durch vier Parameter, etwa die 
stellvertretende Masse, das statische 
Tragvermögen sowie die elastische und 
plastische Durchbiegung beschreiben. 
Damit ist es möglich, das komplizierte 
Verhalten eines Bauteils unter Luftstoß
belastung durch sechs Parameter zu ap
proximieren2

• 

Mit diesem einfachen Vorgehen kann 
man bezüglich der Lastannahme noch 
erheblich von der wirklichen Situation 
entfernt sein. Im Einzelfall muß man 
berücksichtigen, welchen Einfluß die 
Ausschlaggeschwindigkeit und der Auf
treffwinkel, die Form und die Umhül
lung der Bemessungswaffe auf die 
Luftstoßbelastung haben. Ebenfalls 
können die Auftreffwinkel der Stoßwel
le auf die Struktur, besondere gelände
bezogene Einflüsse und atmosphärische 
Einflüsse die Belastung verändern. 

Modellgesetze 

Eine übersichtliche Darstellung der 
Luftstoßbelastung ist nur unter Ver
wendung von Ähnlichkeitsgesetzen 
möglich, die als Cranz-Hopkinson Sca
ling und Sachs-Scaling bekannt sind. 
Beide sagen aus, daß geometrisch ähnli
che Versuchsanordnungen, etwa zwei 
Explosivstoffkugeln unterschiedlicher 
Lademenge, gleiche skalierte Luftstoß
parameter als Ergebnis haben. Diese 
entstehen dadurch, daß alle im Problem 
auftauchenden Längen und Zeiten 
durch die Dritte Wurzel aus der Lade
menge Q geteilt werden. Anstelle des 
Abstands R vom Detonationsort tritt 
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Gefahrenherd 

Bemessungswaffe 

~ 
Explosi vs toff masse 

in Kugelform 

~ 
Abstand 

~ 
Fre i feld parameter 

t 
Belastungsparameter 

+ 
einfache Last annahme 

~ 
Schutzbau 

einfaches Ersatzsystem , 
zu schützende Objekte 

Personen /Gerätschaften 

Bild 1: Einfaches Vorgehen bei der Ermitt
lung der Luftstoßbelastung von 
Schutzbauten 

der skalierte Abstand R = RP v'Q' = 
R . Q - 113, anstelle der einwirkenden 
Druckdauer TIP die skalierte Druck
dauer TIP = TIP . Q - 1/3. Eine Beson
derheit besteht darin, daß die zu glei
chen skalierten Abständen und Zeiten 
gehörenden Drücke und Ausbreitungs
geschwindigkeiten gleich sind. Der Im
puls, dem ein Bauteil ausgesetzt ist, ist 
durch das Integral des Druck-Zeitver
laufs auf der Oberfläche gegeben. Es ist 
eine skalierte Größe 15 = IS . Q - 113. 

Die Situation ist schematisch in Bild 2 
dargestellt. 

Das Sachs-Scaling geht insofern über 
das Cranz-Hopkinson-Scaling hinaus, 
als es die Temperatur- und Luftdruck
abhängigkeit der Luftstoßparameter be
rücksichtigt. Es ist nicht gleichgültig, ob 
die Waffe bei 30° Celsius auf Meereshö
he oder bei - 30° Celsius in 2 000 m 
Höhe detoniert. 

Auch für die Bauwerkreaktion gelten 
Modellgesetze. In besonderen Anwen: 
dungsfällen kann man sich mit Hilfe 
eines geometrisch ähnlichen Replicamo
dells aus gleichem Baumaterial, bei An
sprengung mit einer maßstabsgerecht 
verkleinerten Ladung im richtigen ska
lierten Abstand, von der zu erwarten
den Reaktion des Bauteils überzeugen. 

Lokale 
Schadenwirkungen 
Bei Nahtreffern kann der Fall eintreten, 
daß ein Bauteil zwar als Ganzes der 
Belastung standhält, jedoch lokale Schä
den auftreten. Diese können sich als 
Risse, Abplatzen oder Durchschlagen 
bemerkbar machen. Die Belastung wird 
in diesen Fällen nicht von einem Luft-

R 
PS-

w 

• R/:J{Q' I 
= IS/.ljQ' 

® 
Bild 2: Modellgesetze der Luftstoßausbreitung (schematisch) Jede Lademenge Q erzeugt im 

gleichen skalierten Abstand die gleichen skalierten Luftstoßparameter. 
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Die Belastungsdauer liegt im Bereich 0,1 
Millisekunden, also um etwa einen Fak
tor 100 unter der Reaktionszeit. In die
ser Zeit kann das Bauteil als Ganzes 
praktisch keine Energie aufnehmen. 

stoß, sondern gemeinsam von den De
tonationsschwaden (Composite Blast) 
und den Splittern verursacht. Umman
telte Ladungen (Granaten, Bomben) 
verursachen größere lokale Schäden als 
reine Explosivstoffladungen. Die prin
zipielle Anordnung von Ladung und 
Bauteil ist für die lokalen Schadenwir
kungen sehr einfach, wie in BiLd 3 dar
gestellt. Man erkennt, daß Ladungen, 
die in geringem Abstand vor der Wand 
detonieren, diese hauptsächlich punkt
förmig belasten. Der Bereich regulärer 
Reflexion wird in etwa durch einen 
Kreis begrenzt, der den Radius a = R . 
tg 40° aufweist. Im wesentlichen ist in 
diesem Bereich mit lokalen Schäden zu 
rechnen. 

reguläre Reflexion bis rJ. - 40' 

Die Ergebnisse zahlreicher Anspreng
versuche an Betonplatten wurden aus
wertet und Näherungsformeln für die 
Bemessung gefundens. Der wichtigste 
Parameter ist danach die Plattenstärke, 
während die Betonqualität und die Art 
und die Anordnung der Armierung se
kundären Einfluß haben. Dieses Verhal
ten ist verständlich, da die Belastung 
extrem schnell erfolgt und so hoch ist, 
daß die Materialfestigkeit überschritten 
wird. Die äußere Belastung steht zu
nächst nur mit der Massenträgheitskraft 
im Gleichgewicht, während die Mate
rialfestigkeit erst bei endlicher Verfor
mung Einfluß gewinnt. 

Auch im zeitlichen Ablauf des Vorgangs 
ist es begründet, daß die Schaden wir
kung lokal sehr hoch sein kann, wäh-

Bild 3: Lokale Belastung einer Wand im 
Nahbereich 

re nd das Bauteil insgesamt standhält. 
Bei Decken und Wänden von Schutz
bauten liegen die Eigenschwingungszei
ten erfahrungsgemäß in der Größenord
nung von einigen zehn Millisekunden. 

Bemessung von Betonwinden gegen lokale 
Schadenwirkungen 

des Abplatzens gerade doppelt so groß Ist wie Jene zur 
Verhinderung des Durchschlagens. 

In Lit.5 werden vier Näherungsformeln für die erforderli
che Plattenstärke t von Betonplatten zur Verhinderung des 
Abplatzens und Durchschlagens infolge von Explosionen 
reiner Sprengladungen und ummantelter Sprengladungen 
angegeben. Unabhängige Parameter sind die Lademenge Q 
und der Abstand R vom Ladungszentrum. Die Formeln 
gelten im Bereich von aufgelegten Ladungen bis zu skalier
ten Abständen R = 1. Die Gültigkeitsbereiche für alle 
Parameter sind angegeben. Die Ergebnisse sind Median
werte; dies bedeutet, daß bei der Hälfte der damit bemesse
nen Platten Abplatzungen auftreten bzw. die Hälfte der 
Platten durchschlagen würde. 

1 Grenze für das Abplatzen bei reiner 
Sprengladung 

t = 0.06 ·R-O·S6 . Q0.52 ; t, R in m; Q 
in kg 

Beispiele: 
a) R = 0.5 m; Q = 3 kg; t = 

0.16 m; 
b) R = 0.05 m (aufgelegte kugelför

mi ge Ladung); 
Q = 1 kg; t = 0.28 m; 

2 Grenze für das Durchschlagen bei 
reiner Sprengladung 

2 

1.0 

0.5 

0.2 

, , , 

f t in m 

" 

Gültigkeitsbereiche für die Formeln 1 und 2 

0.01 kg ~ Ladung W 
0.05 m ~ Plattenstärke t 
0.025 m/ kg1/3 ~ normierter Abstand R/W1/3 

40 kg/ m3 ~ Armierungsgehalt 
20 N /mm2 ~ Würfeldruckfestigkeit ßw 
Ladung frei (keine Verdämmung) 
Plattenrückseite frei oder erdange
schüttet 
Ladungsform: Größte zu kleinster Abmes

sung 

~ 200 kg 
~ 1.2 m 
~1.0m/kg1l3 

~ 220 kg/m3 

~55N/mm2 

~ 2.5 

• SO~ 
.9 

t = 0.03 . R-O.56. QO.S2; t, R in m; Q 
in kg 

Beispiel: 
0 . 1 +------+---r--r-+-~~~----~~~--~4-~~~--~~~__+ 

R = 0.5 m; Q = 3 kg; t = 0.08 
m 

Ein Vergleich der beiden Formeln zeigt, 
daß die Plattenstärke zur Verhinderung 

0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 2 3 

Bild 4: Erforderliche Plattenstärke t zur Verhinderung des Abplatzens bei reiner Spreng
ladung 
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3 Grenze für das Abplatzen mit ummantelter Ladung 

t = 0.12' R -O.4. Q 0.47; t, R in m; Q in kg 

Beispiele: 

Gültigkeitsbereiche für die Formeln 3 und 4 

0.3 kg ~ Ladung W ~ 30 kg 
0.5 kg ~ Gesamtgewicht W, ~ 50 kg 
0.1 m ~ Plattenstärke t ~ 1.2 m a) R = 0.5 m; Q = 3 kg; t = 0.27 m; 

b) R = 0.05 m (aufgelegte Granate); 
Q = 1 kg; t = 0.4 m; 

0.03 m/ kg1
/
3 ~ normierter Abstand R/WI I3~ 1.0 m/ kg '/

3 

0.13 ~ Ladung zu Gesamtgewicht ~ 0.75 

4 Grenze für das Durchschlagen mit ummantelter Ladung 
40 kg/ m3 

20 N / mm2 

W/ W, 
~ Armierungsgehalt ~ 150 kg/ m3 

~ Würfeldruckfestigkeit ßw ~ 57 N / mm2 t = 0.093 . R -0.4 Q O.47 t, R in m ; Q in kg 
Beispiel: 
R = 0.5 m; Q = 3 kg; t = 0.21 m; Betonplatte auf der Vorderseite luftberührt 

Ein Vergleich der Formeln 3 und 4 zeigt, daß die Platten
stärke zur Verhinderung des Abplatzens nur rund 30 Pro
zent größer ist als jene zur Verhinderung des Durchschla
gens . Ein Vergleich mit den Formeln 1 und 2 (Beispiel) 
zeigt, daß wesentlich dickere Betonplatten erforderlich sind, 
wenn bei gleicher Explosivstoffmenge lokale Schäden durch 
ummantelte Ladungen verhindert werden sollen. 

Betonplatte auf der Rückseite luftberührt oder erdange
schüttet. 

Bei häufigem Gebrauch kann man sich Diagramme erstellen, 
in denen die Plattenstärke t als Funktion des Abstands r 
aufgetragen ist. Für die Lademenge Q ergibt sich eine Schar 
von parallelen Geraden, wenn man die doppelog Darstel
lung wählt, wie in BiLd 4 am Beispiel der Formell gezeigt. 

Bauwerkreaktionen bei 
. dynamischer Belastung 
Zerstörungsdiagramme 

Es zeigt sich immer wieder, daß es nicht 
möglich ist, die Besonderheiten der 
Luftstoßbelastung richtig zu verstehen, 
wenn nicht gewisse Vorstellungen von 
der Bauwerkreaktion unter dynami
scher Belastung entwickelt werden . Da
zu genügt zunächst eine rein qualitative 
Darstellung, bei der vorausgesetzt wird, 
daß die Luftstoßbelastung so großflä
chig erfolgt, daß das Bauteil als Ganzes 
reagiert. 

Man muß insbesondere erkennen, daß 
die Eigenschwingungszeit T eine ganz 
zentrale Bedeutung für die Luftstoßbe
lastung von Bauteilen hat. Sie trennt den 
quasistatischen Bereich, in dem die in
nere Bauwerksfestigkeit dominiert, vom 
Impulsbereich, in dem die Trägheits
kräfte größer sind2. Um einen Über
blick zu gewinnen, ist in BiLd 5 a die 
zumutbare Spitzenbelastung PO in Viel
fachen des statischen Tragvermögens RO 
für die maximal zulässige Auslenkung 
als Funktion der Belastungsdauer ti in 
Vielfachen der Eigenschwingungszeit T 
aufgetragen. Der exponentielle Abfall 
der Blastbelastung ist durch einen linea
ren Abfall approximiert, das Bauteil 
durch ein Einrnassensystem. Das Dia
gramm wird als Zerstörungskennlinie 
bezeichnet; denn wird die Spitzenlast PO 
höher, als es die Kurve angibt, so wird 
die zulässige Auslenkung überschritten 
und es tritt Zerstörung ein. 
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Die Differentialgleichung des elasti
schen Einrnassensystems unter Stoßlast 
kann für zwei Grenzfälle durch das 
Aufstellen von Energiebilanzen gelöst 
werden, wenn man sich nur für die ma
ximal aufnehmbare Last interessiert4. 
Im ersten Fall ist die wirksame Zeitdau
er ti der Stoßbelastung kurz im Ver
gleich zur Eigenschwingungsdauer T, 
d. h. die Belastung ist wieder ver
schwunden, bevor das Bauteil eine 

merkmliche Auslenkung erfahren hat. 
Für Zeiten tiiT kleiner als 0.4 ist -die 
Auslenkung direkt proportional zum 
Produkt aus (P'; . ti) . Diese Größe ist 
durch die schraffierte Fläche im Last
Zeitdiagramm gegeben. Sie stellt den 
Belastungsimpuls I dar, der auf das Bau
teil ausgeübt wird. Im BiLd 5 a ist derje
nige Kurvenast als Impulsasymptote ge
kennzeichnet, in dem jedes Produkt 1= 
Y, (P'; . ti) mit dem gleichen I zu der 
gleichen maximalen Auslenkung führt. 
Man erkennt, daß die zulässige Spitzen
last PO':' immer größer wird, je kürzer 
die Belastungsdauer ist. Die momentane 
Belastungsintensität PO'; kann größer ' 
sein als das statische Widerstandsvermö
gen RO. Diese Belastungsart wird als 
dynamische Impulsbelastung be
zeichnet. 

Während der Impulsbelastung ist im 
Bauteil praktisch kein innerer Wider
stand vorhanden, da dieser erst mit zu
nehmender Durchbiegung anwächst. Es 
ist zunächst nur die Massenträgheits
kraft im Gleichgewicht mit der äußeren 
Belastung. Der ganze Rest der Bewe
gung ist dadurch gekennzeichnet, daß 
die kurzfristig beschleunigte Masse wie
der abgebremst wird. Dies bedingt aber, 
daß die innere Deformationsenergie des 
Bauteils größer ist als die aufgenomme
ne kinetische Energie, denn sonst haben 
wohl die Trägheitskräfte den Stoß am 
Anfang pariert, aber die Masse kommt 
nic1J.t mehr zum Stillstand und das Bau
werk stürzt ein. 

Im zweiten Grenzfall (BiLd 5 a) ist die 
Belastungsdauer ti sehr lang im Ver-



gleich zur Eigenschwingungsdauer T; er 
wird als quasistatischer Belastungsfall 
bezeichnet4

• Im Bereich ti/T größer als 
40 hat man es mit einer Last zu tun, die 
plötzlich aufgebracht wird und die 
praktisch nicht abnimmt, bevor die ma
ximal zulässige Auslenkung erreicht ist. 
Die Auslenkung ist jetzt nur von der 
Spitzenlast PO'f und der Bauwerksfestig
keit RO abhängig, nicht jedoch von der 
Belastungsdauer ti und der Masse m. Bei 
Bauteilen, die entweder spröde sind 
(z. B. Fensterscheiben), oder bei denen 
aus Gründen der Funktionsfähigkeit 
keine plastische Verformung zugelassen 
werden kann (z. B. Türen), ist die zu
mutbare quas i statische Belastung PO'f 
stets kleiner als die statische Traglast 
RO. Für den stoßbelasteten elastischen 
Oszillator beträgt das quasistatische 
Tragvermögen nur die Hälfte des stati
schen Tragvermögens RO. 

Sobald ein Bauteil jedoch eine einiger
maßen ausgeprägte Verformbarkeit auf
weist, liegt die zulässige Belastung PO'f 
bei quasistatischer Belastung nicht we
sentlich unter der statischen Traglast 
RO, wie in Bild 5 b gezeigt. Die Impulsa
symtote verschiebt sich, weil mehr 
Energie absorbiert werden kann, wenn 
sich das Bauteil plastisch verformt. 

Die Wirkung der Luftstoßbelastung auf 
ein Bauteil hängt nicht nur von der Spit
zenlast PO'f und der Lastdauer ti ab, 
sondern auch von der Lastanstiegszeit tR 
(rise time). Bild 5 c zeigt, daß die quasi
statische Asymptote bei endlicher An
stiegszeit tR den Wert RO der statischen 
Traglast erreicht, während in Bild 5 a die 
Asymptote für plötzlichen Lastanstieg 
bei 0.5 . RO lag. In dem schraffierten 
Bereich, dessen Größe vom Verhältnis 
der Druckanstiegszeit tR zur Eigen
schwingungszeit T abhängt, ist die zu
lässige Spitzenlast PO'f bei endlicher An
stiegszeit kleiner als bei plötzlich aufge
brachter Last. Dieses Verhalten kommt 
durch eine Resonanz zwischen An
stiegszeit tR und Eigenschwingungs
zeit T zustande. 

Wenn ein plastisch verformbares Bauteil 
von einer relativ langsam ansteigenden 
Last beaufschlagt wird, so entspricht die 
zulässige Spitzenlast PO':· im quasistati
schen Fall der statischen Festigkeit RO, 
wie in Bild 5 d gezeigt. Die Impulsasym
ptote wird durch eine endliche An
steigszeit tR nicht beeinflußt. 

po· 
RD 

2 

Impuls -
/Asymptote 

wachsender . 
~ \ ~I I quasI - stat . Asymptote J" \.,mpu s \ 

RO . ~6> -_._ ._ ._ ._._ ._._ .-
~r~ . , 

'Ch 

0+---,----,---.---,,---,-
o 

Bild 5 a: Tragvermögen des stoßbelasteten, 
elastischen Oszillators in Abhängig
keit von der Belastungszeit. RO stat. 
Tragvermögen, T Eigenschwin
gungszeit. 

Das Verständnis der Zerstörungsdia
gramme hat große Bedeutung für die 
Bemessung von Schutzbauten. Die 
Eigenschwingungszeit eines Bauteils 
läßt sich in der Regel abschätzen, und 
damit ist ein Zeitmaßstab gefunden, mit 
dem die Luftstoßbelastungen in eher 
statische oder dynamische eingeteilt 
werden können. Bei Decken und Wän
den von Schutzbauten liegen die Eigen
schwingungszeiten in der Größenord
nung von einigen zehn Millisekunden. 
Die Druckdauern betragen bei Nahtref
fern wenige Millisekunden und liegen 
damit eher im Bereich der Impulsbela
stung. Atomare Waffen erzeugen bei 
gleichem Spitzenüberdruck bis zum 
Faktor eintausend längere Druckdau
ern, die resultierende Belastung liegt 
dann mehrheitlich im quasistatischen 
Bereich. 

5 
PO· 
Ra 

4 PO.~ 
3 

t, tj 

2 

/ stat. Trag vermögen 

RO ---- - -

---------
0 

0 T 2 3 5 
tjtT 

Bild 5 c: Einfluß der endlichen Lastanstiegs
zeit auf das Tra~ermögen des stoß
belasteten, elastischen Oszillators. 
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po· 
RD 

5 

3 I 
I 
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2 \ 

Impulsasymptote 

/ ~.~ 
ti 

\ quasi - stat. Asymptote 
\ 

RO '-'"-''':'-' _ ' -
l __ ._ 

O+---,---.---~--~--~ 
o 

t i tT 

Bild 5 b: Einfluß des Plastifizierungsvermö
gens auf das Tragvermögen des 
stoß belasteten Oszillators 

In größerem Abstand betragen die 
Druckdauern ti großer konventioneller 
Waffen einige zehn Millisekunden. Sie 
sind dann der Eigenschwingungsdau
er T von Bauteilen vergleichbar, und in 
den Zerstörungsdiagrammen kommt 
man in den Übergangsbereich zwischen 
den beiden asymptotischen Lösungen 
der Bewegungsgleichungen (Bild 5 a). 
Die Verformung hängt vom Last-Zeit
verlauf ebenso ab, wie von der Bau
werksfestigkeit und der Masse. Es 
kommt darauf an, wieviel Impuls wäh
rend der Zeit bis zur maximal zulässigen 
Auslenkung auf das Objekt ausgeübt 
wird, was keineswegs dem Gesamtim
puls der Last-Zeitfunktion entsprechen 
muß3

• Die Spitzenlast darf möglicher
weise das statische Tragvermögen schon 
erheblich übersteigen. Für diese Bela
stungsart gibt es keine einfachen Lö
sungen. 

5 
Po* 
RO 

4 

PO.~ 
3 I 

I t, ti \ 
2 \ 

\ 
\ 

\ 
RO ' ~' ....... '-'- -

-----------
0 

0 T 2 3 4 5 
t itT 

Bild 5 d: Einfluß der endlichen Lastanstiegs
zeit und des Plastifizierungsvermö
gens des Bauteils auf das Tragver
mögen des stoß belasteten, elasti
schen Oszillators. 
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Bemessung von Bauten 

Zusammenfassend sollte der Bauinge
nieur bei der Bemessung von Schutz
bauten bedenken, daß konventionelle 
Waffen an Schutzbauten vorwiegend lo
kale Schadenwirkungen und Impulsbe
lastungen erzeugen. Die zumutbare 
Spitzenlast wächst rasch an mit abneh
mender Belastungsdauer. Zur Aufnah
me kurzer Druckstöße ist eine gute pla
stische Verformbarkeit ebenso wichtig 
wie die Tragfestigkeit. 

Das Phänomen 
»Luftstoßwelle« 

Luftstoßwellen sind keine Erscheinung 
des täglichen Lebens, sie werden nur 
selten durch die Natur verursacht. Der 
Donner ist die ferne Auswirkung der 
beim Blitzdurchschlag entstehenden 
Luftstoßwelle. Gelegentlich treten 
Luftstoßwellen auf, wenn die Technik 
der menschlichen Kontrolle entgleitet, 
etwa beim Platzen eines Reifens oder 
der Explosion eines Kessels. Für den 
Bauingenieur erlangen sie Bedeutung in 
Zusammenhang mit der Explosion von 
konventionellem wie nuklearem 
Sprengstoff. Die Vorgänge laufen so 
schnell ab, daß menschliche Sinne sie 
nicht erfassen können. Nur bei kleinen 
Stoßstärken, die das Trommelfell nicht 
zerstören, nimmt der Mensch die plötz
liche Druckänderung als Knall wahr. 

In Bild 6a ist dargestellt, daß eine La
dung von 1000 kg TNT, bei einer 
Dichte von 1600 kgm-3, in einer Kugel 
von etwa 1 m Durchmesser enthalten 
ist. Um die detonative Zerlegung der 
TNT-Moleküle in Gang zu setzen, muß 
der Zünder an einer Stelle eine sehr hohe 
Energie pro Volumeneinheit einbrin
gen. Ist die Detonation angelaufen, so 
liefert sie selbst soviel Energie, daß 
durch den festen Explosivstoff eine De
tonationsfront mit konstanter Ge
schwindigkeit von 7000 ms- t hindurch
läuft. Die in den Explosivstoffmolekü
len vorhandene chemische Energie wird 
mit dieser hohen Geschwindigkeit in ein 
heißes Gas aus Detonationsprodukten 
unter hohem Druck von vielen tausend 
bar umgewandelt. Etwa 0.1 Millisekun
de (10- 4 s) nach der Zündung ist der 
Detonationsvorgang abgeschlossen. 
Eine eventuell vorhandene Umhüllung, 
etwa der Stahlmantel einer Bombe, 
dehnt sich aus und bricht auf. Das zu 
beschreibende Phänomen "Luftstoß-
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Bild 6a: Detonation von 1000 kg TNT über 
einer Schutzraumdecke (Lit. l , 
schematisch) . 

welle« ist nichts anderes als der kompli
zierte Druckausgleichsvorgang der im 
Bombenvolumen zusammengepreßten 
Detonationsprodukte mit der umgeben
den Atmosphäre. 

Für das weitere Verständnis ist es nütz
lich, sich daran zu erinnern, daß das 
Produkt aus Druck und Volumen die 
physikalische Einheit Energie trägt. Die 
komprimierten Detonationsprodukte 
stellen also ein Reservoir an potentieller 
Energie dar. Ihr Arbeitsvermögen dient 
zunächst dazu, die Schwaden und Split
ter auf die Geschwindigkeit von einigen 
tausend Metern pro Sekunde zu be
schleunigen. Befindet sich eine Wand 
nur wenige Ladungsdurchmesser ent
fernt , so wird sie vom Überdruck der 
noch nicht völlig expandierten Detona
tionsprodukte und nahezu gleichzeitig 
sowohl von einem auf die Wand gerich
teten Strahl schneller und heißer Ga
steilchen als auch von den Splittern be
aufschlagt. Man spricht hier von "Com
posite Blast«. 

Kann die Expansion unbehindert erfol
gen, so entsteht eine Schwadenfront, die 
sich weit schneller als mit der Schallge
schwindigkeit der umgebenden Luft 
ausbreitet. Sie wirkt wie ein Kolben, 
beschleunigt die vor ihr liegende Luft 
und erzeugt in ihr Druckwellen. Im In
neren des sich schnell erweiternden 
Druckballs pflanzen sich alle Druckim
pulse wegen der hohen Temperatur sehr 
schnell fort. Sie erzeugen eine Stoß front 
außerhalb welcher ungestörte, unkom
primierte Luft liegt. Man kann sich im 
Illustrationsbeispiel Bild 6a vorstellen, 
daß am Beobachtungsort A von der na
henden Druckfront noch nichts ver
spürt wird, während am Standpunkt B, 
der nur einen Meter von A entfernt sein 
mag, bereits der maximale Überdruck 
und gleichzeitig ein orkanartiger Wind 

registriert werden. Es ist für das Ver
ständnis wesentlich, daß man sich den 
Vollzug dieses Druckwechsels an der 
Stoßfront als plötzliches Ereignis vor
stellt. 

In Bild 6a sind die Stoßfronten für fünf 
aufeinanderfolgende Zeitpunkte TA von 
0.2 ms bis 1.5 ms nach der Zündung ge
zeichnet, wobei gleichsam fünf 
Momentaufnahmen des Vorgangs über
einanderkopiert sind. Zu den genannten 
Zeitpunkten hat die Stoßfront die radia
len Abstände R von 1 m bis 5 m vom 
Detonationszentrum erreicht. Der Spit
zenüberdruck PS am Ort der Stoßfront 
nimmt beim Durchlaufen dieses Weges 
von 300 bar auf 40 bar ab. 

Detoniert eine Waffe über einem 
Schutz raum, so erfährt die Decke eine 
Reflexionsbelastung. Zum Überdruck 
der Stoßwelle kommt die Strömungs
energie hinzu, die sich beim Abbremsen 
der Luft und der Schwaden in einer 
starken Druckerhöhung bemerkbar 
macht. Senkrecht unter dem Detona
tionsort erreicht der Reflexionsdruck et
wa 800 bar, bei einem Freifeldüber
druck von 90 bar im gleichen Abstand 
beim Punkt C. 

PS 
Stoßkomprimiorto Luft 

\ / 
y ; , 

, 
Oetonationsprodu kto 

\ t 
\ -

TA TA.T. TA.TlP 

Bild 6 b: Druck-Zeitverlauf an einem festen 
Punkt C im Nahbereich (schema
tisch) 

Wird am festen Punkt C der Überdruck 
als Funktion der Zeit gemessen, so er
gibt sich ein Verlauf, wie in Bild 6b 
dargestellt. Unmittelbar mit dem dis
kontinuierlichen Drucksprung zum 
Zeitpunkt der Ankunftszeit TA tritt der 
Spitzenüberdruck PS auf. Während die 
stoßkomprimierte Luft über den 
Punkt C hinwegläuft, beginnt der Über
druck sofort wieder abzufallen. Der 
verdichteten Luft folgen die Detona
tionsschwaden, die bereits überexpan
diert haben und von einem sekundären 
Stoß komprimiert weJ;:den. Dieser Stoß 
läuft nach innen auf das Detonations
zentrum zu und sorgt am Meßpunkt C 
für einen steilen Druckabfall. Damit ist 



der für die zerstörende Wirkung we
sentliche Teil des Druckverlaufs zum 
Zeitpunkt TA + T + abgeschlossen. 
Der Spitzenüberdruck PS nimmt mit 
zunehmendem Abstand vom Detona
tionszentrum zunächst sehr schnell, 
dann immer langsamer ab . Im Bild 7 a 
ist die Luftstoßausbreitung einer 
1 000 kg-Oberflächenladung bis zum 
Abstand von 60 Meter dargestellt. Den 
Überdruck verlauf, etwa am festen 
Punkt B, zeigt Bild 7 b. Man spricht hier 
von einem »Blastdruckverlauf«, der sich 
gut durch eine modifizierte Exponenti
alfunktion (Friedlanderfunktion) be
schreiben läßt. Für einfache Bemes
sungsaufgaben approximiert der Bauin
genieur den Blastdruckverlauf durch 
einen dreieckförmigen Streckenzug (ge
strichelt), der durch die beiden Parame
ter Spitzenüberdruck PS und Dauer des 
impulsgleichen Dreiecks TIP definiert 
ist. Die nach rechts ansteigende Kurve 
im Bild 7 b zeigt das Integral des Druck
Zeitverlaufs, dessen Wert als »spezifi
scher Blastimpuls« bezeichnet wird. 
Dieser gibt den am Ort B pro Flächen
einheit ausgeübten Impuls an. 
In Bild 7 a ist für fünf Zeitpunkte von 
4,5 ms bis 105 ms nach dem Zündzeit
punkt jeweils der Ort der Stoßfront ge
zeichnet. In 60 Meter Abstand tritt noch 
ein Spitzenüberdruck von 0,3 bar auf, 
mit einer positiven Druckdauer von 
40 ms. Ein Überdruck von 0,3 bar be
deutet auf einer Fläche eine Belastung 
von 3 Tonnen pro Quadratmeter. Ein 
verstärktes Bauwerk ohne Fensteröff
nungen, etwa ein Instandhaltungsge
bäude in einem Munitionsdepot, hält 
einer solchen Belastung stand. 
Neben dem allseitig wirkenden Über
druck p(t) ist mit der Stoßwelle immer 
eine gerichtete Luftströmung verbun-

T.ms 40 32 25 ~ 
, / / /' ' 

PS bar 0.3 / 0 .4 0.6 1,1 2.7 ....... 1t. ~ 

' / / / ' 
TA ms '95 8,01 5~ 34 / ' 6 4 .5~ 

,)LlA){/~i)~~~,~~t77L»LI).a, 
_R _m_ 60 50 40 30 20 10 

Bild 7a: Detonation von 1000 kg TNT in 
65 m Abstand von einern verstärk
ten Bauwerk (Lit. 1, schematisch) 

IS i 

IA TA. TIP u .. T. 

Bild 7b: Druck-Zeitverlauf an einern festen 
Punkt B im Fernbereich (schema
tisch) 

den, die am festen Ort gleichzeitig mit 
dem Überdruck einsetzt und mit abneh
mender Geschwindigkeit während der 
ganzen Druckdauer anhält. Je nach 
Stoßstärke handelt es sich um einen star
ken Wind oder das Mehrfache eines Or
kans. Trifft diese strömende Luft auf ein 
Hindernis auf, so wird sie dort abge
bremst und muß seitlich abströmen. In
fo lge der Stauwirkung steigt der Über
druck an der Wand viel stärker an, als 
allein bei Reflexion des statischen Über
drucks zu erwarten wäre. 

Der Vorgang der Stoßwellenreflexion ist 
für die Ermittlung von Bauwerksbela
stungen von größter Bedeutung, über
steigen doch der Reflexionsdruck PR 
und der Reflexionsimpuls IR die Werte 

Bemessung von Bauten 

der einfallenden Luftstoßwelle bis zum 
Faktor 8. Im Bereich des Composite 
Blast treten sogar noch höhere Refle
xionsfaktoren auf. 

Beim Umströmen von Hindernissen 
tritt zusätzlich ein Reibungswiderstand 
auf. Er bewirkt, daß bewegliche Gegen
stände (Autos, Bäume, Haustcümmer) 
von der Luftstoßwelle mitgerissen wer
den. Letzterer Wirkung kommt jedoch 
nur bei Kernwaffenexplosionen, wegen 
der langen Blasdauern, eine erhebliche 
Bedeutung zu. 

Der Überdruckphase der Luftstoßwelle 
im Fernbereich folgt eine länger andau
ernde Unterdruckphase. Auch bei sehr 
hohen Spitzenüberdrücken beträgt der 
höchste Unterdruck weniger als 
0,25 bar4

• Nur in speziellen Fällen nu
klearer Belastung kommt dem U nter
druck eine zerstörende Wirkung zu. 

Beitrag wird in Nr. 2/86 zuende geführt. 
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Wohin mic delll Acollllllül11 
In Finnland und In Schweden soll Ins Innere der Berge ausgewichen werden, wie 
wir einem Bericht In der Süddeutschen Zeitung entnehmen. 
Nach eingehenden Forschungen kamen finnische 
Experten zu dem Ergebnis, es sei vollkommen gefahr
los, den Atommüll in 500 bis 700 Meter Tiefe in 
Berggestein einzubetten und diesen dort für die Dauer 
von rund 10 Millionen Jahren zu versiegeln. 
Diese Endlagerstätte müsse aber bis zum Jahr 2010 
betriebsbereit sein . Der Atommüll soll in Kupferbe-

hälter eingeschlossen werden. Insgesamt müssen in 
Finnland auf diese Weise etwa 1300 Tonnen ausge
brannte Uranrückstände gelagert werden. 
In Schweden wurden bisher neun geologisch geeignete 
Stellen im felsigen Untergrund ausgemacht. Bis zum 
Jahre 2010 müssen die schwedischen Kernkraftwerke 
etwa 7500 Tonnen Atommüll beseitigen. 
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Anforderungen an die Planung 
und Ausführung von 
Groß- und Hausschutzräumen 
T eil IV 

Abschlüsse bei Hoch-, 
Tiefbunkern und Stollen 

Die vorh and enen Hoch- und Tiefbunker 
sowie die Stollenanlagen sind größten
teils während des 2. Weltkri eges für di e 
Zivilbevölkerun g gebaut word en und 
unversehrt geblieben . 
Damals wurden noch kein e atomaren 
Druckbela tungen beim Bau berück
sichtigt. Die meisten dieser Anlagen 
weisen jedoch aufgrund der Spann
weiten, Betondicken und überdeckun
gen eine höhere Druckresistenz auf. 
Bei den Bunkern ist zu unterscheiden 
zwischen den H och- und Tiefbunkern. 
Zum Teil w urden Hochbunker mit 
Dehnfugen erri chtet. Die damali gen 
Richtlini en sahen diese Mögli chkeit 
vor . Ein nachträgliches kra''ftschlüssiges 
Schließen di eser Fugen wäre zu auf
wendig. Man kann dah er die H och
bunker mit D ehnfugen in den Bereich 
des Grundschutzes einstufen. Die Türen, 
Armatu ren etc. sind bei die en Hoch
bunkern mit 4 bar absolut (bisher 
" ND 3 bar" genannt) ausreichend . Die 
Änderung der Bezeichnun g bedeutet 
keine höhere Anforderung, sondern es 
wird ledi glich der atmosphärische Druck 
zur Druckresistenz hin zuaddi ert. 

Bei den Hochbunkern ohne Dehnfugen 
kann man davon ausgehen, daß sie 
maximal etwa 3 bar Refl exion druck 
aufnehmen können. Dies entspricht 
etwa einem Spitzenüberdruck in der 
freien Well e von 1,1 bar. 
Wird eine chutz raumtüre in der Außen
wand eines Bunkers an geordnet, genügt 
ebenfalls eine Türe mit PN 4 bar absolut. 
Diese Türe muß jedoch im allgemeinen 
zur Strahlungsminderung bis zum Auf-
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enth altsraum und als Splitterschutz 
40 cm dick - als Stahlbl echkasten mit 
Beton füllun g und der erfo rderli chen 
Bewehrun g - ausgeführt werden. 
Werd en wegen eines vorhand enen 
größeren Raum es oder vorh and ener 
dickerer Wänd e und Schleusen ein oder 
zwei Schleusentüren im Bunkerinneren 
angeo rdn et , reichen di e Türen PN 4 bar 
absolut im allgemeinen nicht mehr aus . 
D er Grund ist fol gend er: . 
Trifft eine freie Stoßwelle frontal auf eine 
als unendlich ausgedehnt an genommene 
Wand auf, so w ird in eine do rt 
mündend e ö ffnun g eine Stoßwell e ein
drin gen , deren Stoßstärke im Eingangs
bereich wesentlich größer ist als die an
kommend e Welle. Je nach dem Abstand 
der vorgesehenen Türen von der öff
nun g ist dieser durch gehend e Druck 
unterschiedlich groß (siehe Bild 1) . Die 
Druckwelle kann sich bei freien öffnun
gen bis etwa 1,5 bar , bei davor 
befindlichen Schutzbauteil en bi rd . 
1,9 bar erh öhen. Wird eine Türe an 
diesen Stell en eingebaut, erh ält di eser 
Abschluß einen Refl ex ionsdruck bis 
etwa 6,0 bar (s iehe Bilder 2 und 3). 
Dies bedeutet, da nur Stahltü ren mit 
P 4 bar absolut und PN 10 bar absolut 
(bisher " ND 9 bar") hergestellt werd en , 
daß Schleusentüren im Inneren von 
Hochbunkern ohne D ehnfu gen mit 
PN 10 bar absolut eingebaut werd en 
müssen. Die Verankerun g di eser Türen 
genügt jedoch gern. dem Refl exionsdruck 
bzw. dem entsprechenden Sog an der 
Einbaustelle (s iehe Bilder 1,2 und 3). 
Bei Tiefbunkern ohne und mit Dehn
fugen ergibt sich durch die unterirdische 
Anordnung dieser Bunker eine etwa 
2,8mal so hohe Druckres istenz wie bei 
einem Hochbunker an derselben teil e. 
Anstell e von 1,1 bar können bis 3 bar in 
der freien W elle von diesen Bunkern 

aufge nommen werd en (siehe Bild 4). 
Die möglichen Refl exionsdrücke im 
Bunkerinn eren sind ausgehend von 
einem Spitzenüberdruck in der freien 
Welle von 3 bar auch entsprechend 
höher. 
Bei den Tiefbunkern sind daher die 
äußeren (in der Bunkerumfassungswand) 
und di e inneren (im Bunker) Schleusen
türen mit PN 10 bar absolut auszuführen. 

Der Abstand der beiden Schleusentüren 
als Drucktüren soll wegen der möglichen 
Wärm ebelastun g aus Bränden minde
stens 3 m betragen, damit bei einer 
durch Hitze defo rmi erten Außentüre di e 
Innentüre noch gasdicht bleibt . 
Bei Stollen sollten di e Schleusentüren, 
Armaturen und die seitlichen W and 
scheiben entsprechend der Druckre
sistenz einer Stollenanlage und dem 
Refl exionsdru ck an di eser Stelle aus
geführt werd en . 
Die Türen sind gern . dem Refl ex ions
druck mit PN 4 bar absolut oder PN 10 
bar absolut zu wähl en . Dies gilt für 
Stahltüren. Bei Betontüren sind .zwi
schenwerte möglich , da diese Türen im 
Einzelfalle berechn et werd en müssen. 
Die Druckresistenz einer Stollenanlage 
hän gt ab von der Art des G ebirges, der 
Dicke der überdeckung, der Mächti g
keit und N eigun g der Schichten und der 
Art und Dicke der Auskleidung. Danach 
versteht sich von selbst , daß die Druck
resistenz der Stollen unterschiedlich ist. 

Um jedoch auch hi er eine ausgewogene 
Konstruktion zu erhalten , empfiehlt es 
sich, zur Abschätzun g der Druckre
sistenz einer Stollenanlage eine fachkun
dige Stelle, z . B. di e Bundesanstalt für 
G eowissenschaften und Rohstoffe in 
Hannover , zu beteili gen, um eine ins
gesamt wirtschaftliche Lösung zu er-
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halten. Dabei werden im allgemeinen 
keine umfangreichen Messungen und 
Gutachten erforderlich sein. Es geht 
vielmehr darum, einen Näherungswert 
zu erhalten, um die Stollenanlagen, die 
größtentei ls keine ordnungsgemäßen 
Abschlüsse besitzen, sinnvoll nutzbar
zumachen . 

Abminderung der 
Rückstandsstrahlung 
im Bereich von Stollen, 
TUnnels, Eingängen, 
Fugen etc. 

Radioaktive Rückstandsstrahlung = ra
dioaktiver Ausfall = Sekundärstrah
lung = Fallout ist eine Kernstrahlung, 
die vorwiegend von radioaktiven Spalt
produkten ausgesandt wird. Sie setzt 
sich im wesentlichen aus Beta- und 
Gammastrahlung zusammen. 

Die Höhe der Strahlung ist abhängig von 
der Menge der abgelagerten Spaltpro
dukte, somit vom Zeitpunkt des Aus
falls . 

Wenn bei Detonationen in großer Höhe 
der Feuerball den Erdboden nicht be
rührt, besteht der radioaktive Ausfall 
lediglich aus feinsten Teilen (~ 1 f-Lm) 
kontaminierter Bombenreste, die wegen 
der Verteilung auf große Flächen über 
die oberen und unteren Luftschichten 
relativ niedrig ist. Solange er nicht mas
siert auftritt, stellt dieser Ausfall keine 
lebensbedrohende Gefährdung dar. 
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Schutzraumbau 

Die Grenzhöhe bei verschiedenen Waf
fengrößen ergibt sich etwa aus Bild 5. 
Ein bedeutsamer Ausfall tritt vor allem 
bei Sprenghöhen unterhalb der darge
stellten Linie auf. Die Detonationen 
"Tief" und "Hoch" liegen oberhalb 
dieser Grenzlinie. 

Bei Detonationen unterhalb dieser 
Grenzhöhe und bei Bodendetonationen 
wird Bodenmaterial mit verstrahlten 
Spaltprodukten in die Höhe gerissen, 
das sich je nach Größe und Windrich
tung auf dem Boden ablagert. Die Größe 
dieser Teilchen schwankt zwischen 
20 !lm und 10 mm . Die Ablagerung 
beginnt etwa eine Stunde nach der Deto
nation und dauert etwa 24 Stunden. Da
nach lagert der Ausfall im wesentlichen 
auf dem Erdboden und wird höchstens 
durch Windbewegungen noch weiter 
verstreut. 

Die Reichweite der Betateilchen beträgt 
in der Luft nur wenige Meter. Es besteht 
daher nur bei unmittelbarem Hautkon
takt Strahlengefährdung. 

Die Gammastrahlung stellt jedoch eine 
elektromagnetische Kernstrahlung mit 
hoher Energie dar. Sie muß daher bei 
Schutzbauwerken berücksichtigt werden. 

In der Literatur wird von unterschied
lichen Maximalstrahlungen des radio
aktiven Ausfalls ausgegangen: 

a) Bei einer Anfangsdosisleistung von 
3000 rd/ h kann damit gerechnet werden, 
daß nach längerer Zeit eine Gesamtdosis 
empfangen wird, die etwa das Fünffache 
beträgt, somit etwa 15 000 rd/h. Anstelle 
der Bezeichnung rd ist ab 1. 1. 1986 das 
Einheitszeichen Zen ti gray "cGy" zu 
wählen (Zweite Verordnung zur Ände
rung der Ausführungsverordnung zum 
Gesetz über Einheiten im Meßwesen 
vom 12. Dezember 1977) . 

Wie aus Bild 6 zu ersehen ist, tritt diese 
Strahlung nicht gleichmäßig auf. Sie ist 
vielmehr in den ersten Stunden nach der 
Detonation stärker und läßt dann nach. 

Nach 14 Tagen ergibt sich somit eine 
Rückstandsstrahlung im Freien von 

15000 · 0,69 = 10350 rd/ h . 

Bei einem Schutzfaktor 100 würde dann 
eine Gesamtstrahlung von etwa 104 rd 
verbleiben. 

b) Bei den Planungen im Grundschutz 
geht man von einer Rückstandsstrahlung 
von 1 000 rd/h etwa eine Stunde nach der 
Detonation aus. 
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Bild 6: Empfangener Anteil der Rückstands
strahlung in Abhängigkeit von der 
Zeit 

Bei einem Schutzjaktor 100, der im 
Grundschutz mindestens erreicht wer
den muß, ergibt sich dann eine Strahlung 
von 

1 000 = 10 rd/h. 
100 

Die langfristig aufgenommene Gesamt
strahlung innerhalb des Schutzraumes 
entspricht dann einer etwa 5 Stunden 
wirkenden Anfangsstrahlung von 

5 X 10 = 50 rd . 

Bei langandauernden Strahlungen durch 
Rückstandsstrahlung ergeben sich b~i 
Strahlenbelastungen unter 200 rd wäh
rend eines Zeitraumes von 1 bis 2 Wochen 
keine bleibenden Schädigungen oder 
Erkrankungen. Da nach einem Dauer-

aufenthalt im Schutzraum bei einem 
Aufenthalt im Freien noch eine Nach
belastung von außerhalb hinzukommt, 
sollte der Schutzfaktor in einem Grund
schutzraum auf jeden Fall mindestens 100 
betragen . 

In allen Bautechnischen Grundsätzen 
sind zur Strahlungsminderung der Rück
standsstrahlung im Bereich des Grund
schutzes zur Vereinfachung mindestens 
ohne besonderen Nachweis zwei Ab
winklungen oder 2 x 20 cm = 40 cm 
Stahlbeton zur Verringerung der Rück
standsstrahlung im Bereich von Ein
gängen, Sandfiltern, Staubfiltern etc. 
vorzusehen. 

Bei den meisten Planungen von Haus
und Großschutzräumen kommt man 
mit diesen generellen Vorgaben durchaus 
zurecht . 

Es gibt jedoch Fälle, bei denen man sich 
die Tatsache zunutze machen sollte, daß 
die Sekundärstrahlung mit der Entfer
nung in der Luft prismenförmig ab
nimmt, um wirtschaftliche Lösungen 
zu erzielen und aufwendige Betondicken 
bzw. Abwinklungen zu vermeiden. 

Bei Schutzräumen, bei denen Zuschüsse 
oder steuerliche Abschreibungen ge
währt werden, sollten jedoch solche 
Sonderlösungen im Einzelfalle nach
gewiesen werden . 

Nachstehend sind einige Beispiele dar
gestellt, wie z. B. solche Lösungen aus
geführt und entsprechende Nachweise 
erbracht werden können . 



I. Gerader Eingang 
(Bunker, Stollen, 
Tunnel) 

Die vor einer OHnung abgelagerte Rück
standsstrahlung vermindert sich in einem 
bestimmten Abstand vom Eingang oder 
bei entsprechend angeordneten Ab
winklungen auf null. 

Beispiel: (siehe Bild 7) 

Wenn mit H die kürzere und B die län
?ere Seite der OHnung (m) gewählt wird, 
1st 

x = 

y = 

H 
B 

2 ·T 
B 

H = 6,0 m; B = 7,50 m; 
T .ngenommen = 53 m 

x = 6,0 = 08 
7,5 ' 

2·53 
Y = 7,50 = 14,13 

Aus Bild 8 kann der Innenwinkel a ab
gelesen werden: 

a = 0,035. 
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Bild 7: Abnahme der Rückstandsstrahlung in einem geraden Eingang 

Geht man davon aus, daß sich vor dem 
Eingang radioaktives Material abgelagert 
hat, ist aus Bild 9 der Abminderungs
faktor R für die direkte einschließlich 
der Luftstreustrahlung mit 

Materie noch etwa 2 m in den Eingang 
geweht wird, ist die Strahlung aus radio
aktivem Niederschlag etwa in folgender 
Tiefe im Eingang etc. abgeklungen: 

T' = 53 + 2 = 55 m . 
R = 0,01 

zu entnehmen . Der Schutzfaktor wird 
dann: 

1 1 S = - = - = 100. 
R 0,01 

Nimmt man an, daß die strahlende 

Liegen die Eingangsschleuse oder die Ab
schlüsse hinter dieser Stelle, sind Betonwände 
oder Betontüren zur Strahlungsminderung 
nicht mehr erforderlich. Es genügen dann 
Stahltüren . Die Dicke der angrenzenden 
Stahlbetonbauteile richtet sich nach der kon
struktiv erforderlichen Dicke zur Aufnahme 
des Reflexionsdruckes. 

11. Abgewinkelter Eingang 
(Bunker, StOllen, Tunnel) 

Die Schutzstollen sind im 2. Weltkrieg in vielen Fällen mit 
Schutzbauteilen und mit einer oder mehreren Abwinklungen 
ausgeführt worden (siehe Bild 10) . 

Bei beliebig vielen Abwinklungen beträgt der Abminde
rungsfaktor R für die Rückstandsstrahlung: 

R ges = R 1 (a2· 0,2) (a)· 0,5) (a4· 0,5) . .... 

Bei dem Beispiel Bild 10 ergibt sich unter Berücksichtigung 
der Bilder 8 und 9 folgendes: 

H B T x 

3,0 2,5 6,0 0,83 

3,0 2,5 4,0 0,83 

R1 = 0,045 (Bild 9) 
R g<s = 0,045 · 0,07 · 0,2 = 0,00063 

Der Schutzfaktor wird dann: 

y 

4,0 

2,7 

S = J... = 1 - 1587 100 
R 0,00063 - > 

0 

al = 0,032 

02= 0,07 
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Michael Allaby und farnes Lovelock: 
OPERATION MARSBLÜTE. 
WIE DER ROTE PLANET 
BEWOHNBAR WIRD. 
Ein Bericht. Bergisch Gladbach: Lübbe, 
1985. 224 Seiten, geb., DM 29,80 

Wird der rote Planet grün? Er ist es schon 
- zumindest in der Phantasie der beiden 

NEUES HOCHWASSER-SCHUTZ
SYSTEM 

Das verheerende Hochwasser an Lahn 
und Dill im Jahre 1984 (s. Abb.), veran
laßte die Fa. Heun, ein wirkungsvolles, 
kostengünstiges und einfach zu handha
bendes Schutzsystem zu entwickeln: 

Es besteht aus zwei Arten von Schutzele
menten, die DBGM-geschützt sind. 

1. Wasserhemmende, gummibestückte 
Aluminium-Paneele und Spannelemente 
für Türen, Tore, Einfahrten, Fenster, 
Lichtschächte, Kanäle, Kläranlagen usw. 
weisen ankommendes Wasser ab. Bei 
steigendem Wasserstand kann die Sperre 
aufgestockt werden. 

englischen Wissenschaftsautoren J ames 
Lovelock und Michael Allaby. Sie lassen 
einen Angehörigen der »zweiten Mars
Generation~ berichten, wie der Vorstoß 
ins All gelang, wie der Mars erobert und 
wie ihm Leben eingehaucht wurde: Aus
gemusterte Raketen aus dem Waffenarse
nal der Supermächte wurden im ausge
henden 20.Jahrhundert mit einer lebens
spendenden Fracht an Bord - Sporen von 
Algen, Bakterien und Flechten - auf den 
roten Planeten gefeuert. Das Erhoffte 
tritt ein : So wird die Atmosphäre dieses 
kalten, leblosen Planeten erwärmt und 
das Eis zum Schmelzen gebracht. Der 
Mars ist nicht mehr tot. Die Besiedlung 
erfolgt dann ein Jahrhundert später. 

Was der Leser nicht erfährt: Warum denn 
überhaupt die Operation Marsblüte ge
startet wurde, weil es auf der Erde zu eng 
wurde? Dafür erfährt er um so mehr über 
technische und physikalische Details, die 
einen breiten Leserkreis ansprechen sol-

2. Teleskopsysteme, die einerseits als 
Dichtung, andererseits z. B. deckenver
spannt montiert werden, verhindern ein
dringendes Rückstauwasser (z. B. an 
Toiletten, Waschbecken, Brausebecken, 
Gullys). 

Ergänzend werden angeboten: akustische 
Alarmgeber, automatische Entwässe
rungs-Pumpen, Kanal-Rückstau-Stop
per, Notstrom-Generatoren sowie grö
ßere Kunststoffbehälter als Rettungs-Ar
chen, in denen bei Hochwasser blitz
schnell wassergefährdete Ware oder z. B. 
Einrichtungen in Sicherheit gebracht 
werden können. 

Fa. H. K. Heun, 6340 Dillenburg 
4-0berscheld 

len. So ist denn der » Bericht~ eher ein 
Plädoyer gegen die vermeintliche derzei
tige Technikmüdigkeit. 

Die beiden Autoren, die diesen .Bericht. 
einer Marsbesiedlung vorlegen, sind der 
festen Überzeugung, daß die Besiedlung 
des roten Planeten keine ferne Realität 
mehr darstellt. Wer sich für Weltraum
fahrt und . Abenteuer« interessiert, dem 
mag dieser »Bericht« einiges geben. 
Nicht aber demjenigen, der an Begrün
dungszusammenhängen interessiert ist. 

wol 

INTERPRETATIONSOFCALAMITY 
[rom the viewpoint o[ human ecology 
Hrsg.: Kenneth Hewitt. 
(The Risks & Hazards Series: 1) 
Allen & Unwin Inc., Boston - London -
Sydney 1983. 
304 Seiten. Kart. f. 9.00, geb. E 18.00 

Der Band enthält 15 Aufsätze. Haupt
thema: solche Schwankungen ' in der 
Nahrungsmittelproduktion, die von geo
physischen Faktoren - etwa von zu viel 
oder zu wenig Niederschlag - ausgelöst 
werden und katastrophale Folgen haben 
können. Risiken der Natur in den Ver
einigten Staaten von Amerika, in der So
wjetunion, Indien, Pakistan, in der Sa
hel-Zone ... Ein Handbuch also für die
jenigen, die mit Fragen der nationalen 
oder internationalen Lebensmittelversor
gung oder mit Entwicklungshilfe zu tun 
haben? - Nicht nur für sie. 

Hewitt, Professor der Geographie in On
tario, Kanada, einer der am meisten be
achteten Humanökologen, richtet in sei
nem einführenden Aufsatz harte Kritik 
gegen das Paradigma (im Sinne von wis
senschaftlichem Weltbild), das nach sei
ner Ansicht für die humanökologische 
Naturgefahren-Forschung in Ost und 
West charakteristisch ist, und empfiehlt: 
Statt die Natur als Hauptverursacher von 
Katastrophen anzusehen, sollten die For
scher tiefer graben. 

Als Herausgeber hat er solche Autoren 
- meist aus Kanada und den Vereinigten 
Staaten - um Beiträge gebeten, die das 
vorherrschende Paradigma ebenfalls für 
begrenzt halten, und den ökonomischen, 
sozialen, kulturellen usw. Bedingungen 
der Katastrophen, die sich langsam ent
wickeln und deshalb gewöhnlich unbe
achtet bleiben, mindestens so große Auf
merksamkeit schenken wie den augenfäl
lig schnellen Änderungen der Natur. 

J.Nagy 



UNZUREICHENDER BRAN D
SCHUTZ IN BUSSEN? 
Feuerlöscher müssen mindestens jährlich 
überprüft werden 

Die Polizei hat bei Kontrollen in Nord
rhein-Westfalen an Schulbussen festge
stellt, daß bei einem T eil die Feuerlöscher 
nicht in Ordnung waren. 

Ähnliche Ergebnisse sind auch in den 
anderen Bundesländern zu ,erwarten. Der 
Bundesverband Feuerlöschgeräte und 
-anlagen e. V. (BVF A) verweist auf die 
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 
(StVZO), wonach in Kraftomnibussen 
mindestens 1 Feuerlöscher mit einer Füll
masse von 6 kg in betriebsfertigem Zu
stand mitgeführt werden muß. Kraftom
nibusse sind nach Bauart und Einrich
tung zur Beförderung von Personen be
stimmte Kraftfahrzeuge mit mehr als 
8 Fahrgastplätzen. 

Zulässig sind nur Feuerlöscher, die min
destens für die Brandklassen 

A: brennbare feste Stoffe (flammen- und 
glutbildend), 
B: brennbare flüssige Stoffe (flammenbil
dend), 
C : brennbare gasförmige Stoffe (fl am
menbildend), 

amtlich zu,gelassen sind. 

Von unbedingter Wichtigkeit ist , daß die 
Fahrzeughalter die Feuerlöscher durch 
fachkundige Prüfer mindestens einmal 
innerhalb von 12 Monaten auf Ge
brauchsfähigkeit prüfen lassen müssen. 

Entsprechende Merkblätter können beim 
BVFA, Postfach 609, 5800 Hagen 1, an
gefordert werden. 

SÜSSWASSERAUS DEM 
ERDMANTEL 

Die H ypothese, die von den sowjetischen 
Geologen Dr. sc. Andrej Gratschow und 
Dr. Marina Martynowa bei der Erfor
schung des Baikalsees aufgestellt wurde, 
verspricht eine neue Süßwasserquelle für 
die ganze Menschheit. Eine solche Quelle 
könnte Trockengebiete wie die Sah ara, 
die Wüsten Mittelasiens und viele andere, 
die in den Grenzen bestimmter geologi
scher Strukturen gelegen sind, umwan
deln . 

D er Baikalsee ist das größte und tiefste 
kontinentale Wasserbecken der Erde. In 
ihm sind ein Fünftel der Weltvorräte an 
Oberflächensüßwasser enthalten. Unge-

fäh r 13 Prozent des in den See kommen
den Wassers sind atmosphärische Nie
derschläge, den Rest liefern Zuflüsse. 
Hunderte große und kleine Flüsse, die in 
den Baikalsee münden, sammeln das 
Wasser in einem Einzugsgebiet, dessen 
Fläche über 550000 Quadratkilometer 
groß ist. In diesem Wasser löst sich eine 
große Menge von Mineralstoffen auf und 
wi rd von ihm mitgetragen. 

Die chemische Zusammensetzung des 
Wassers in den zufließenden Flüssen und 
Flüßchen ist bekannt. Jeder Liter Wasser 
aus dem Baikalsee enthält jedoch 21 Mil
ligramm weniger Salze als das Flußwas
ser. Und so war das offensichtlich schon 
immer : D as Wasser im Baikalsee ist süßer 
als in den Flüssen , die in ihn münden. 
Folglich wird das Wasser im Baikalsee 
auf irgendeine Weise geklärt. 

Wasserproben aus dem Baikalsee zeigten, 
daß das Wasser in größeren Tiefen weni
ger mineralisiert ist. Wir haben es hier 
also mit einem krassen W iderspruch zu 
dem physikalischen Gesetz zu tun, nach 
dem das stärker mineralisierte Wasser das 
schwerere ist und in die Tiefe sinkt, wäh
rend das weniger mineralisierte Wasser 
näher an die Oberfläche steigt. Dieses 
Paradox läßt sich nur dadurch erklä ren, 
daß es auf dem Boden des Baikalsees eine 
ständige mächtige Quelle von völlig mi
nerallosem Süßwasser gibt. 

Was kann aber eine solche Quelle sein ? 
Gestützt auf die Theorie der Tektonik 
der lithosphärischen Platten, nahmen die 
sowjetischen Geologen an: Die untersten 
Schichten des Baikalsees werden von dem 
Wasser gebildet, das tief aus dem Erd
inneren, aus dem oberen Erdmantel 
kommt. Möglicherweise liegt die Quelle 
völlig minerallosen Süßwassers in einer 
Tiefe von 70 bis 80 Kilometer und der 
obere ErdmanteI, die obere Sphäre des 
Erdballs, die sich unter der Erdkruste 
befindet und Hunderte Kilometer stark 
ist , verfügt über gigantische Vorräte an 
Süßwasser. 

Hier sei an einen der H auptleitsätze der 
Tektonik der Lithosphärenplatten erin
nert, nämlich, daß auf dem Bod en des 
Weltmeeres Bruchzonen bestehen, d. h. 
ri esige Spalten, durch die Tiefenmaterial 
an die Oberfläche tritt. D er Baikalsee 
liegt in der Bruchzone, die Erdkruste ist 
hier ausgedehnt, Spalten, Höhlungen, 
Poren, alle Hohlräume sind an diesem 
Abschnitt erweitert. Darum dringt das 
Wasser aus dem Erdmantel unter dem 
Druck von unten leicht durch diese Spal
ten hindurch und fließt irgendwo in der 

Nähe des Seebodens in das Baikalseebek
ken. Eine Isotopenanalyse des Heliums 
bestätigt die Erdmantelherkunft des Was
sers des Baikalsees. 

Wo kommt aber das völlig minerallose 
Süßwasser in derart großen Mengen im 
Erdmantel her? Andrej Gratschow und 
Marina Martynowa stellten ihre Hypo
these in der Annahme auf, daß es gerade 
dort das reinste Süßwasser gibt. Damit 
setzten sie sich mit den allgemein aner
kannten Ansichten auseinander, nach de
nen sich die ursprüngliche Hydrosphäre 
der Erde ihrer Zusammensetzung und 
Konzentration von Salzen nach wenig 
von der heutigen unterschied . So wird 
auch die Meinung vertreten, daß das 
Ozeanwasser auf der Erde durch Aus
schmelzen aus dem Erdmantelstoff auf
getreten ist. Dabei lösten sich darin ver
schiedene Stoffe auf - Produkte der 
Vulkanausbrüche, die in die Atmosphäre 
eine große Menge von saurem Rauch mit
brachten, d . h . Anionen von Chlor, 
Fluor, Jod und anderen Elementen. 

Bei der Erforschung der Zusammenset
zung der ältesten Erdgesteine kamen die 
Geologen zu dem Schluß, daß der Vul
kanismus mit saurem Rauch für die frü
hen Etappen der Erde nicht charakteri
stisch, daß das Ozeanwasser ursprüng
lich süß gewesen ist. Seine heutige chemi
sche Zusammensetzung gewann es all 
mählich, im Zusammenwirken mit Ge
steinen im Laufe von Millionen Jahren. 

Sollte es nachgewiesen werden, daß sich 
in den heutigen Rauchzonen Süßwasser 
ansammelt, so w ird sich dadurch die Ein
stellung der Industrie und der Landwirt
schaft der Welt zur Ausnutzung von 
Oberflächen und unterirdischen Quellen 
in vieler Hinsicht verändern, denn die 
Wasservorräte im Erdmantel sind sehr 
groß. . 

Quelle: . Sowjetrußland heute. 
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SPEKTRUm 
- ------- -- --

Raymond Cartier 
DER ZWEITE WELTKRIEG 
Drei Bände. Mit 462 Abbildungen, 55 
Karten, Zeittafel, Personen- und Sach
register 
DM 44,40 
Piper Verlag: München 1982 

»Man kann die Objektivität auch zu weit 
treiben .• Mit diesem Satz faßt Cartier im 
Vorwort zur deutschen Ausgabe die Rei
he jener kritischen Stimmen zusammen, 
die sich erhoben, als sein Buch in Frank
reich erschien. 

Nun, das Werk des französischen Jour
nalisten hatte und hat noch immer einen 
ungewöhnlich großen Erfolg, auch in der 
Bundesrepublik, wo mittlerweile mit 
über 100000 Exemplaren die sechste 
Auflage dieser Geschichte des Zweiten 
Weltkrieges (1322 Seiten) vorliegt. Das 
ist verständlich. Denn das Buch bezwingt 
durch seine Objektivität, wie DIE ZEIT 
einmal feststellte. Hinzu kommt ein 
Zweites: Cartier hält nichts von nüch
tern-trockener Geschichtsschreibung, die 
ein Faktum ans andere reiht und darüber 
die Personen mit ihren jeweiligen Beson
derheiten vergißt. Nicht, daß Cartier Ge
schichte personalisierte. Nein, aber da
durch, daß er eine Vielzahl Agierender 
unmittelbar zu Wort kommen läßt - was 
für ein intensives Quellenstudium spricht 
-, gelingt es ihm, den Leser gleichsam mit 
in den Lauf der Ereignisse und in die 
Schauplätze des Geschehens hineinzuzie
hen; so wird Geschichte konkret, an
schaulich, faßbar. Cartiers Werk ist ein 
Lesebuch von hoher Qualität, eines jener 
Bücher, das man bis zur letzten Seite 
durchliest. 

Kritisch anzumerken ist, daß Cartier kei
ne Quellenverweise gibt. Dadurch wird 
es dem an weiteren Informationen inter
essierten Leser nahezu unmöglich ge
macht, selbst weiterzuforschen. 

Dennoch - eine empfehlenswerte Lektü
re, ein Werk, das in die Hand eines jeden 
gehören sollte, der sich für die Zeitge
schichte interessiert. 

wol 

EUREKA: ABKOMMEN ZWISCHEN DEN FÜNF FÜHRENDEN 
EUROPÄISCHEN LUFT- UND RAUMFAHRTUNTERNEHMEN 

Parisl Ottobrunn. Die fünf großen euro
päischen Luft- und Raumfahrtfirmen 
Aerospatiale, Frankreich, Aeritalia, ita
lien, British Aerospace, Großbritannien, 
CASA, Spanien, und MBB, Bundesrepu
blik Deutschland, haben am 15. Oktober 
1985 ein Abkommen unterzeichnet, in 
dem die verschiedenen Vorhaben für eine 
wissenschaftliche und technologische 
Kooperation im Programm Eureka nie
dergelegt sind. 

Diese Firmen haben ihre Fähigkeit, in 
einer echten europäischen Geisteshaltung 
zusammenzuarbeiten, bereits wiederholt 
durch gemeinsame Realisierungen auf 
technologisch hochentwickelten Gebie
ten, z. B. Luftfahrt, Raumfahrt, Rü
stung, unter Beweis gestellt. Die Pro
gramme, bei denen diese Firmen als Part
ner erfolgreich zusammengearbeitet ha
ben, sind unter anderem das Überschall
flugzeug Concorde, die Airbus-Familie, 
das Transportflugzeug für den Regional
verkehr, ATR, das Kampfflugzeug Tor
nado, die Trägerrakete Ariane sowie eine 
große Anzahl von Satelliten. 

Ziel des Programms Eureka ist es, den 
Wettbewerb auf internationaler Ebene zu 
verstärken und sowohl industriell als 
auch kommerziell Nutzen aus der Zu
sammenarbeit auf wissenschaftlichen und 

JAHRESTAGUNG DES ZIVIL
SCHUTZAUSSCHUSSES DER NATO 

Der Zivilschutzausschuß der NATO (Ci
vil Defence Committee - CDC) trat vom 
11. bis 13. September 1985 in Washing
ton D. C. zu seiner diesjährigen Jahresta
gung zusammen. Hiermit verbunden war 
ein Seminar in der zentralen Ausbil
dungsstätte für Zivilschutz der Vereinig
ten Staaten in Emmitsburg/Maryland. 

Schwerpunkt der Jahrestagung waren 
Fragen der praktischen Umsetzung der 
im Frühjahr vom NATO-Rat gebilligten 
zivilverteidigungs-politischen Richt
linien, soweit sie den Zivilschutz be
treffen. 

INTERNA TIONALE KONFERENZ 
FÜR EIN SICHERHEITS
ABKOMMEN 

Parifeu INTERSECURITE, Internatio
nale Fachmesse zum Aufspüren zur Ver
hütung und Lösung natürlicher und tech
nischer Risiken, findet vom 24. bis 
30. April 1986 in Paris auf dem Ausstel
lungsgelände von Le Bourget statt. Nam-

technologischen Gebieten zu ziehen. Eu
reka ist nicht das europäische Äquivalent 
zur »Strategischen Verteidigungsinitiati
ve. (SDI) oder zum »Krieg der Sterne •. 

Die fünf Partner haben sich darauf ver
ständigt, die möglichen Programme nach 
den von ihren jeweiligen Regierungen 
festgelegten Prinzipien und in den bedeu
tenden Bereichen der Luft- und Raum
fahrt wie Aerodynamik, neue Werkstof
fe, Avionik usw. zu definieren. Darüber 
hinaus werden die Partner weitere Gebie
te neben denen der Luft- und Raumfahrt 
benennen, bei denen dieses Abkommen 
angewendet werden kann, beispielsweise 
die Elektronik und Informatik, compu
terunterstützter Entwurf und computer
unterstützte Fertigung, Entwicklung und 
Herstellung von Software in hochentwik
kelten Systemen, Entwicklung von gro
ßen Informatikprogrammen sowie auf 
den Gebieten Industrieroboter, Laser
strahlen und Lichtleitfasern. 

Auf Beschluß der Partner kann innerhalb 
der Vereinbarung die Beteiligung auch 
auf andere Firmen ausgedehnt werden, 
die als neue Partner im Rahmenabkom
men dazu kommen oder an spezifischen 
Projekten mitarbeiten würden. 

Quelle : MBB aktuell 

hafte Wissenschaftler, Politiker und Ex
perten aus internationalen Organisatio
nen werden mitwirken und ihre Erfah
rungen und Kenntnisse einbringen. Es 
geht um die Beherrschung der Probleme, 
welche technologische Risiken mit sich 
bringen, um Hilfe bei Gefahren jeder 
Art. 

Comite des Expositions de Paris - 7 rue Coper
nie - 75782 Paris Cedex 16 - FRANCE 

MODERNE RADARANLAGE 
FÜR BELGIEN ÜBERGEBEN 

Die neueste Radaranlage Belgiens wurde 
jetzt in Bertem, nahe dem Brüsseler Flug
hafen, offiziell eingeweiht. Dieses Pro
jekt im Werte von rd. 18 Mio. DM wurde 
von AEG projektiert und geliefert. Das 
System dient der Luftstraßenüberwa
chung in einem Bereich von 140 Nm, 
d. h. ca. 260 km, und liefert seine Daten 
an die Zentrale in Brüssel sowie an die 
Luftraumüberwachungszentrale von 
Eurocontrol in Maastricht. 

AEG Presseinformation 



Jesco von Puttkamer 
DER ZWEITE TAG DER NEUEN 
WELT. Die Raumfahrt auf dem Weg ins 
3 . Jahrtausend. 
320 Seiten, 100 Abb., 15 farbig . Geb. mit 
Schutzumschlag. DM 39,80. Umschau 
Verlag Frankfurt (1985) 

Dieses Buch enthält einige kühne Thesen, 
z.B. diese: . In der Tat kann die Ausbrei
tung des Lebens ins All ein Hauptziel der 
Entwicklungsgeschichte des Menschen 
sein, und es wäre dann der Zweck der 
menschlichen Intelligenz und ihrer 
Schöpfung, der Technik, diesem Ziel zu 
dienen .• 

Jesco von Puttkamer kennt natürlich die 
Vorbehalte, die gegen die Raumfahrt, ge
gen ihre Milliarden verschlingenden Pro
gramme vorgebracht werden. Ursache 
dafür ist der von ihm so benannte »Gene
rations-Chauvinismus •. Damit meint er: 
. Im allgemeinen sind wir nicht willens, 
unser Denken, Trachten und Wirken für 
Entwicklungen der ferneren Zukunft ein
zusetzen, die wir aufgrund unserer be
grenzten Lebensspanne selbst nicht erle
ben und nutzen können .• Nun, Puttka
rner denkt über den Tag hinaus. Beinahe 
jede Seite seines Buches ist ein faszinie
rendes Gemälde von der Vergangenheit, 
Gegenwart und natürlich von der Zu
kunft der Raumfahrt. Hier spricht der 
Wissenschaftler und Autor, der mit sei
ner Sachkunde brilliert und den Leser für 
sich einnimmt. Puttkamer breitet keine 
Technikschau um der Technikschau wil
len aus, sondern er stellt immer wieder 
die Frage: Welchen Nutzen haben wir 
von den Raumfahrtprojekten? Gleich zu 
Anfang seines Buches bringt er seinen 
Ansatz auf die schlüssige Formulierung: 
. Aber zu den Konzepten aus Aluminium 
gesellt sich heute noch etwas hinzu: die 
Frage nach dem Menschen, für den sie 
gedacht sind.« 

So nehmen denn in diesem Werk die 
Fragen zum Wie und Warum einer 
Raumstation, die in den 90er Jahren Rea
lität sein wird, einen breiten Raum ein. 
Breiten Raum auch die Szenarien über 
das Jahr 2000 hinaus wie etwa die projek
tierten Mond- und Marsrnissionen. Das 
Buch des Raumfahrtwissenschaftlers und 
-planers bei der NASA liefert eine Fülle 
an Denkanstößen, indem es den Blick 
öffnet für die vor uns liegenden Aufgaben 
im 20. und im 21.Jahrhundert. 

Die großen Philosophen Descartes und 
Teilhard de Chardin werden leitrnoti
visch zitiert. Das ist sicher keine ober
flächliche Spielerei des Naturwissen
schaftlers Puttkarner, sondern Ausdruck 
seiner Überzeugung, ein schlüssiges und 

überzeugendes Konzept für die mensch
liche Horizonterweiterung auszubreiten. 

. Die ganze Zukunft der Erde, wie die der 
Religion, scheint mir vom Erwachen un
seres Glaubens an die Zukunft abzuhän
gen.« Diese Worte Teilhard de Chardins 
stehen am Anfang des Puttkamer-Buches 
- und sie sind sein Programm. 

Günther Wollmer 

SCHUTZRAUMBAU AUCH 
ALS VORSORGE 
BEI ZIVILEN KATASTROPHEN 

Für eine . Ent-Emotionalisierung. der 
Schutzraumdiskussion in der Bundesre
publik hat sich der Vorsitzende der 
. Deutschen Schutzbau-Gemeinschaft 
e. V. «, Os kar Klee, ausgesprochen. Der 
Bau solcher Räume dürfe nicht weiter 
nur unter dem Aspekt einer atomaren 
Bedrohung oder gar einer . Kriegsvorbe
reitung. diskutiert werden. Vielmehr 
diene der Schutzraum nicht zuletzt auch 
der Vorsorge vor zivilen Katastrophen, 
wie etwa bei einem Giftunfall . Klee plä
dierte dafür, den Einbau von Schutzräu
men in öffentlichen und privaten Gebäu
den vorzuschreiben ... 

Für private Schutzbauten gewährt der 
Staat nach der Zahl der Plätze zur 
Zeit Zuschüsse zwischen 4500 und 
16800 DM. Um für die gesamte Bevölke
rung einen einigermaßen ausreichenden 
Katastrophenschutz zu bieten, müßten 
nach Schätzungen der Gemeinschaft etwa 
60 Milliarden DM aufgebracht werden. 
Derzeit steHt Bonn für die zivile Verteidi
gung 800 Millionen DM zur Verfügung
bei einem Verteidigungshaushalt von 
50 Milliarden DM. Schutzräume bräuch
ten, so Klee, im übrigen nicht brachzulie
gen. Sie könnten als Versammlungsräu
me, Schulen und Krankenhäuser genutzt 
werden. 

RETTUNG DURCH DEN 
HUBSCHRAUBER 

Hubschrauber verschiedener Luftret
tungsdienste, u. a. des Katastrophen
schutzes, haben im 1. Halbjahr 1985 
mehr als 14 000 Einsätze geflogen und 
dabei über 12000 Patienten versorgt. 

In der Bundesrepublik Deutschland gibt 
es derzeit 35 Luftrettungsstationen ; jede 
Station versorgt ein Gebiet mit einem 
Radius von 50 km. Die Hubschrauber 
des Katastrophenschutzes, die von Pilo
ten des Bundesgrenzscb.utzes geflogen 
und auch vom BGS gewartet werden, 

--------- ----

flogen seit Beginn des Luftrettungsdien
stes im Jahre 1971 ca. 160000 Einsätze; 
mehr als 140000 Patienten konnten ärzt
lich versorgt werden. Diese Zahlen gehen 
aus einer im Oktober 85 vom Bundesin
nenministerium veröffentlichten Statistik 
hervor. 

. Innenpolitik« 

Ernst Engelberg 
BISMARCK 
URPREUSSE UND 
REICHSGRONDER 
856 Seiten mit 84 Abb., 
Leinen, DM 48,
Siedler Verlag Berlin 15 

Hege! meint, die eigentliche Berufung 
des Biographen sei es, den ganzen Reich
tum einer großen Persönlichkeit vor der 
Komplexität einer Epoche zu zeichnen. 

Ernst Engelberg scheint sich diesem He
gelwort verpflichtet zu haben; er schil
dert nicht die politische Persönlichkeit 
Bismarcks - das ist schon oft und gut so 
geschrieben worden - er stellt Bismarck 
mitten in seine Zeit, beschreibt ihn im 
Reichtum seiner vielschichtigen Persön
lichkeit, schildert die familiären Hinter
gründe, private Leidenschaften, politi
sche Witterungen, andererseits die politi
sche und europäische Wirklichkeit, in der 
sich Bismarcks immense Kraft entfaltet. 

In einem neuen Licht erscheinen die Lie
besleidenschaften des jungen Bismarck 
zu englischen Aristokratinnen, die Vor
gänge im pommerschen Pietisten kreis um 
Adolf von Thadden, die Rolle Bismarcks 
im Vorfeld der 48er Revolution. 

Enge!berg versteht es vorzüglich, ein 
Porträt der stärksten Figur der neueren 
deutsch-europäischen Geschichte als Ko
lossalgemälde einer Zeit zu malen, die 
Deutschlands Aufbruch in die Neuzeit 
charakterisiert. 

r. o. 
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WO DIE STRASSE AUFHÖRT, FÄNGT DER HÄGGLUNDS CARRIER AN 

Der Gelände-Raupentransporter 300-
Turbo-Diesel wurde nach einem Lasten
heft der schwedischen Verteidigungskräf
te von Hägglunds entwickelt. Die Forde
rung war, 2 t Last oder 17 Soldaten an 
jeden Punkt in Schweden im Winter und 
Sommer auch über Straßen zu transpor
tieren. Von den ersten Skizzen im Jahre 
1970 bis zum Serien beginn 1980 wurden 
insgesamt 50 Prototypen gebaut und von 
den schwedischen Truppen getestet. 
Über 2000 Fahrzeuge wurden bisher an 
folgende Militärs geliefert: Schweden, 
Finnland, Norwegen, USA, Kanada -
Großbritannien, Bundesrepublik 
Deutschland, Italien und Spanien. Einige 
hundert zivile Versionen wurden für fol
gende Einsätze geliefert: Feuerwehr in 
Schweden und Australien, Touristen
transport in Schweden und USA, Freilei
tungsverlegung in Schweden und Norwe
gen, Rettungswesen in Finnland und 

1993 US-ATOMREAKTOR IM ALL? 

Die USA werden nach den Worten des 
SDI-Projektleiters Generalleutnant Ja
mes Abrahamson möglicherweise 1993 
einen Atomreaktor im Weltraum testen . 
Vor dem Repräsentantenhaus-Unteraus-

Australien, Antarktis-Expeditionen in 
Australien und Neuseeland, Pipeline
Service in Kanada, Versorgung der UNO 
von Eskimos in Alaska und Medikamen
tentransporte in Hond uras; erfolgreiche 
Testfahrten haben bei der BF Frankfurt 
und dem THW stattgefunden. 

Die technischen Daten: knickgelenktes 
Tandemfahrzeug mit 4-Raupen-Antrieb; 
Fahrzeuglänge 6,80 m, Breite 1,85 m, 
Höhe 2,40 m; Leergewicht 4,3 t; Nutz
last: Motorwagen 600 kg, hinteres Chas
sis 2000 kg; Antriebsmotor Mercedes 5-
Zylinder-Turbo-Diesel mit Automatik
getriebe, 92 kW; Fahrgeschwindigkeit 
auf der Straße 50 km/ h, im Wasser 
schwimmend ca. 3,5 km/ h; je nach Bo
denbeschaffenheit Steigfähigkeit bis 
100 %, Seitenneigung bis 42 %. 

ASEA Hägglunds GmbH, Pf. 1545,3012 
Langenhagen 8 

schuß für Wissenschaft und Technik sag
te der Leiter des Forschungsprogramms 
für eine Raketenabwehr im All (SDI), der 
Erfolg nahezu aller Elemente des SDI
Programms hinge von erheblichen Fort
schritten auf dem Energiesektor ab. Die 
SDI-Komponenten benötigten mehr 

Energie, als die konventionellen oder 
hochmodernen Solar- und Isotopensyste
me liefern könnten. 

Der Zeitpunkt des Testfluges mit einem 
neuen Energiesystem hänge von den Gel
dern ab, die für das Projekt zur Verfü
gung gestellt würden, sagte Abrahamson. 
Für SDI würden verschiedene Energie
techniken in Erwägung gezogen, darun
ter auch ein Reaktor im All. Das entspre
chende Reaktorprojekt unter dem Kürzel 
SP- l00 wird gemeinsam vom SDI-Pro
gramm, der Raumfahrtbehörde NASA 
und dem Energieministerium gefördert. 

Frankfurter Rundschau 

SICHERHEITSPROBLEME AUF 
FLUGPLÄTZEN GEBEN DEM 
ABSATZMARKT FOR ZUGANGS
KONTROLL-GERÄTE BZW. 
-ANLAGEN NEUEN AUFTRIEB 

Es vergeht fast keine Woche, ohne daß 
Meldungen über schwere Vorfälle mit 
Luftterroristen oder Schmugglern aus der 
ganzen Welt eintreffen . Als Antwort dar
auf werden europäische Flugplätze im
mer stärker abgesichert; es werden Flug
plätze geplant, die stärkere Sicherheits
vorkehrungen als je zuvor enthalten, 
während bereits im Betrieb befindliche 
Flughäfen den gegenwärtigen Bedrohun
gen durch die Installierung neuer Sicher
heitseinrichtungen entgegentreten . Ange
heizt durch diese Besorgnisse wird wäh
rend der nächsten Dekade ständig mehr 
Geld für Sicherheitsprodukte aufgewen
det werden. Eine neue Marktstudie von 
Frost & Sullivan sagt voraus, daß der 
Gesamtabsatzmarkt für Zugangskon
troll- und Personenidentifizierungs-Ein
richtungen in Europa bis 1995 auf $ 1,47 
Mrd . angewachsen sein wird, was gegen
über dem 1985er Markt, der sich auf 
$ 828,97 Mio . belief, ein beachtliches 
Wachstum darstellt. 

NEWS Europäische Marktforschungsbe
richte 


